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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Hafner als Einzelrichter über 

die Beschwerde von X X X X  , geboren am X X X X  , Staatsangehörigkeit Afghanistan, 

vertreten durch die ARGE Rechtsberatung, gegen den Bescheid des Bundesamtes für 

Fremdenwesen und Asyl vom 09.01.2019, Zahl 1118933706-160837652/BMI-

BFA_NOE_AST_02, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 13.10.2020 zu 

Recht: 

 

A) 

I. Die Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides 

gemäß § 3 Abs. 1 Asylgesetz 2005 als unbegründet abgewiesen. 

 

II. Gemäß § 8 Abs. 1 Asylgesetz 2005 wird  X X X X  der Status des subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan zuerkannt. 

 

III. Gemäß § 8 Abs. 4 Asylgesetz 2005 wird  X X X X  eine befristete 

Aufenthaltsberechtigung bis zum 30.11.2021 erteilt. 

 

B) 
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Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

1. Verfahrensgang: 

 

1.1. Der Beschwerdeführer (in der Folge BF), ein afghanischer Staatsangehöriger, reiste nach 

seinen Angaben irregulär in Österreich ein und stellte am 14.06.2016 als unbegleiteter 

Minderjähriger einen Antrag auf internationalen Schutz im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 13 

Asylgesetz 2005 (in der Folge AsylG).  

 

1.2. In seiner Erstbefragung am 15.06.2016 durch Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes gab der BF im Beisein eines Dolmetsch für die Sprache Paschtu im 

Wesentlichen an, dass er aus der Provinz Laghman in Afghanistan stamme und vor ca. 40 

Tagen ausgereist sei.  

 

Als Fluchtgrund gab der BF an, dass die Taliban die Kinder in der Schule zu Attentätern 

ausbilden hätten wollen. Seine Eltern hätten die Taliban angezeigt und wären diese verhaftet 

worden. Daraufhin wäre der BF von den Taliban bedroht worden, weshalb er ausgereist sei. 

 

1.3. Bei seiner Einvernahme am 11.05.2018 vor dem BFA, im Beisein eines Dolmetsch für die 

Sprache Paschtu, machte der BF Angaben zu seinen Lebensumständen in Afghanistan, seinen 

Integrationsbemühungen in Österreich und seinen Fluchtgründen, wobei er im Wesentlichen 

angab, dass es Probleme mit einem Mullah gegeben hätte, welcher mit den Taliban 

sympathisiert hätte und den BF rekrutieren hätte wollen. Der Vater des BF hätte daraufhin 

für dessen Verhaftung gesorgt, weshalb der BF Angst vor der Rache der Taliban gehabt und 

das Land verlassen hätte. 

 

Abschließend legte der BF mehrere Integrationsunterlagen vor. 

 

1.4. Nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens wies das BFA mit Bescheid vom 

09.01.2019 den Antrag des nunmehr volljährigen BF auf internationalen Schutz gemäß § 3 

Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG ab (Spruchpunkt I.), erkannte ihm den Status 
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eines Asylberechtigten ebenso wie gemäß § 8 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 

den Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan 

nicht zu (Spruchpunkt II.). Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen 

gemäß § 57 AsylG wurde ihm nicht erteilt (Spruchpunkt III.). Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 

iVm § 9 BFA-VG wurde eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen 

(Spruchpunkt IV.). Es wurde festgestellt, dass die Abschiebung des BF nach Afghanistan 

gemäß § 46 FPG zulässig sei (Spruchpunkt V.). Gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG betrage die Frist 

für die freiwillige Ausreise des BF 14 Tage ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung 

(Spruchpunkt VI.). 

 

In der Bescheidbegründung traf die belangte Behörde Feststellungen zur Person des BF und 

zur Lage in seinem Herkunftsstaat. Eine asylrelevante Verfolgung liege nicht vor, das 

Vorbringen des BF sei unglaubhaft. Er habe keine Verfolgung im Sinne des AsylG glaubhaft 

gemacht und es bestünden keine stichhaltigen Gründe gegen eine Abschiebung des BF nach 

Afghanistan. Im Falle der Rückkehr drohe ihm keine Gefahr, die eine Erteilung des subsidiären 

Schutzes rechtfertigen würde.  

 

Der BF erfülle nicht die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 

AsylG, der Erlassung einer Rückkehrentscheidung stehe sein Recht auf Achtung des Privat- 

oder Familienlebens angesichts der kurzen Aufenthaltsdauer und des Fehlens von familiären 

oder privaten Bindungen im Inland nicht entgegen. Angesichts der abweisenden 

Entscheidung über den Antrag auf internationalen Schutz ergebe sich die Zulässigkeit einer 

Abschiebung des BF nach Afghanistan. Die Frist für die freiwillige Ausreise von 14 Tagen 

ergebe sich aus § 55 FPG, da besondere Umstände, die der BF bei der Regelung seiner 

persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen habe, nicht gegeben seien.  

 

Beweiswürdigend führte das BFA (zusammengefasst) aus, dass der BF bezüglich seiner 

behaupteten Herkunftsregion, Volks- und Staatsangehörigkeit aufgrund seiner Sprach- und 

Lokalkenntnisse – im Gegensatz zu seinem Fluchtvorbringen – glaubwürdig wäre. Die 

Feststellungen zur Situation in Afghanistan wären glaubhaft, weil sie verlässlichen, seriösen, 

aktuellen und unbedenklichen Quellen entstammten, deren Inhalt schlüssig und 

widerspruchsfrei sei. 

 

Zur Fluchtgeschichte wurde ausgeführt, dass das Fluchtvorbringen unplausibel sowie 

widersprüchlich und deshalb nicht glaubhaft sei. 
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In der rechtlichen Beurteilung wurde ausgeführt, dass die Begründung des Antrages keine 

Deckung in der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) finde.  

 

Subsidiärer Schutz wurde ihm nicht zuerkannt, da im Falle einer Rückkehr des BF in seinen 

Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 oder 3 EMRK oder der 

Protokolle Nr. 6 oder 13 zur GFK oder eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt oder im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konfliktes aufgrund der derzeitigen, allgemeinen Lage in Afghanistan nicht 

drohe. Dem BF sei – obwohl kein bestehendes soziales Netz in Herat oder Mazar-e Sharif 

festgestellt werden hätte können – auch ohne Anknüpfungspunkte und besondere finanzielle 

Ressourcen eine Niederlassung in diesen Städten möglich, da er erwachsen, gesund und 

erwerbsfähig sei, sodass er dort selbstständig durch die Ausübung einer Erwerbstätigkeit aus 

eigenen Kräften für die Deckung der grundlegendsten Bedürfnisse aufkommen könne. 

 

1.5. Gegen diesen Bescheid brachte der BF mit Schreiben seiner gewillkürten Vertretung vom 

01.02.2019 fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde ein. 

 

In der Beschwerdebegründung wurde die Beweiswürdigung des BFA und unter Anführung 

diverser Berichte die Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan kritisiert. Ferner 

wurden weitere Integrationsunterlagen und medizinische Befunde vorgelegt. 

 

1.6. Die Beschwerde samt Verwaltungsakt langte am 07.02.2019 beim 

Bundesverwaltungsgericht (in der Folge BVwG) ein. 

 

1.7. Das BVwG führte am 13.10.2020 eine öffentliche mündliche Verhandlung unter Beisein 

eines Dolmetsch für die Sprache Paschtu durch, zu der der BF im Beisein seiner gewillkürten 

Vertretung persönlich erschien. Die belangte Behörde verzichtete auf eine Teilnahme an der 

Verhandlung. 

 

Im Folgenden legte der BF Integrationsunterlagen und eine Bestätigung des Roten Kreuzes 

vor, derzufolge man seine Familie bis heute nicht finden hätte können. Daraufhin machte er 

Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen, seinen Integrationsbemühungen in 

Österreich sowie zu seinen Fluchtgründen. 

 

1.8. Am 23.10.2020 langte eine Stellungnahme der Vertretung des BF zu den dem BF in der 

Verhandlung ausgehändigten Länderberichten ein. 
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2. Beweisaufnahme: 

 

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhaltes wurde im Rahmen des 

Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch: 

 Einsicht in den dem BVwG vorliegenden Verwaltungsakt des BFA, beinhaltend die 

Niederschriften der Erstbefragung und der Einvernahme vor dem BFA sowie die 

Beschwerde 

 Einsicht in Dokumentationsquellen betreffend den Herkunftsstaat des BF im 

erstbehördlichen Verfahren (Auszug aus dem Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation) 

 Einsicht in die vom BF vorgelegten Schriftstücke  

 Einvernahme des BF im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem 

BVwG am 13.10.2020 

 Einsichtnahme in folgende vom BVwG zusätzlich eingebrachte Erkenntnisquellen zum 

Herkunftsstaat des BF:  

o Berichte über die allgemeine Lage im Herkunftsstaat (Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation vom 13.11.2019) 

o Auszug aus der Analyse der Staatendokumentation zu: „Afghanistan – 

Informationen zu sozioökonomischen Faktoren in der Provinz Herat auf Basis von 

Interviews im Zeitraum November 2018 bis Jänner 2019“ 

o Feststellungen zur Lage in der Stadt Mazar-e-Sharif 

o EASO-Zusammenfassung vom April 2019 zu den Städten Kabul, Mazar-e-Sharif und 

Herat 

o Ecoi.net-Themendossier zu Afghanistan: Sicherheitslage und sozioökonomische 

Lage in Herat und Mazar-e Scharif, 15.01.2020  

o UNHCR Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 

Asylsuchender vom 30.08.2018 (UNHCR) 

o Auszugsweise Übersetzung der EASO Country Guidance Afghanistan, Juni 2018, 

Seiten 21-25 und Seiten 98-109 

o EASO Country Guidance: Afghanistan vom Juni 2019 (EASO)  

 

3. Ermittlungsergebnis (Sachverhaltsfeststellungen): 

 

Folgende Feststellungen werden aufgrund des glaubhaft gemachten Sachverhaltes getroffen: 
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3.1.1. Zur Person des BF:  

 

Der BF führt den Namen X X X X  , geboren am X X X X  , ist Staatsangehöriger der 

Islamischen Republik Afghanistan und Angehöriger der Volksgruppe der Paschtunen. Die 

Muttersprache des BF ist Paschtu, er spricht auch verständliches Deutsch und etwas Englisch. 

3.1.2. Lebensumstände des BF: 

 

Der BF ist ledig. Die Familie des BF stammt aus der Provinz Laghman, Dorf SHAHLATAK, wo 

der BF geboren wurde und bis zum Alter von ca. 15 Jahren durchgehend wohnte. Seine 

Eltern, zwei Brüder, zwei Schwestern und ein Onkel mütterlicherseits waren bei der Ausreise 

des BF noch im Heimatdorf aufhältig. Der BF hatte das letzte Mal während seiner Reise im 

Jahr 2016 Kontakt mit seinen Angehörigen, ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Eine 

Recherche durch das Rote Kreuz hat bis zum heutigen Tag kein Ergebnis erbracht.  

 

Die finanzielle Lage der Familie wurde vom BF als durchschnittlich beschrieben, die Familie 

hat ein Haus besessen und der Vater als Gemüsehändler gearbeitet. 

 

Der BF hat sechs Jahre eine Schule besucht und Lesen und Schreiben gelernt, er verfügt 

jedoch weder über eine Berufsausbildung noch einschlägige Berufserfahrung. 

 

3.1.3. Der BF verließ nach seinen Angaben im Alter von 15 Jahren im Mai 2016 Afghanistan 

und stellte am 14.06.2016 in Österreich den gegenständlichen Antrag auf internationalen 

Schutz. 

 

3.1.4. Der BF ist jung und männlich. Er gab an, gesund zu sein, eine im Jahr 2018 

diagnostizierte Tuberkuloseerkrankung gilt als geheilt. Hinweise auf lebensbedrohende oder 

schwerwiegende Krankheiten haben sich keine ergeben. 

 

3.2. Zu den Fluchtgründen des BF: 

 

Der BF hat sein Vorbringen, dass er aufgrund der Verhaftung eines Mullahs einer Bedrohung 

durch die Taliban ausgesetzt sei, nicht glaubhaft gemacht.  

 

Der BF wurde nach eigenen Angaben in seinem Herkunftsstaat niemals inhaftiert, ist nicht 

vorbestraft und hatte mit den Behörden seines Herkunftsstaates weder auf Grund seines 
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Religionsbekenntnisses oder seiner Volksgruppenzugehörigkeit noch sonst irgendwelche 

Probleme. Der BF war nie politisch tätig und gehörte nie einer politischen Partei an.  

 

Grund für die Ausreise des BF aus seinem Herkunftsstaat waren die dortige unsichere 

persönliche und allgemeine Situation und die Suche nach besseren – auch wirtschaftlichen – 

Lebensbedingungen im Ausland. 

3.3. Zu einer möglichen Rückkehr des BF in den Herkunftsstaat: 

 

3.3.1. Es konnte vom BF nicht glaubhaft vermittelt werden, dass er im Falle der Rückkehr in 

den Herkunftsstaat einer Verfolgung aus asylrelevanten Gründen ausgesetzt wäre. 

 

3.3.2. Der BF verfügt über kein aufrechtes familiäres oder sonstiges Unterstützungsnetzwerk 

in Afghanistan, zumal seine Angehörigen trotz einer Suche durch das Rote Kreuz in 

Afghanistan nicht auffindbar sind. Der BF könnte bei einer Rückkehr somit nicht damit 

rechnen, von Familienmitgliedern in finanzieller oder sonstiger Hinsicht unterstützt zu 

werden. 

 

Eine Rückkehr des BF in die Herkunftsprovinz Laghman scheidet aus, weil ihm dort aufgrund 

der vorherrschenden Sicherheitslage ein Eingriff in seine körperliche Unversehrtheit drohen 

könnte. Wie den Länderberichten zu entnehmen ist, stellt sich die Sicherheitslage in der 

Heimatprovinz des BF (Laghman) im Entscheidungszeitpunkt zwar als vergleichsweise sicher 

dar, allerdings hat sich die Situation in letzter Zeit verschlechtert und hat es im Jahr 2019 282 

zivile Opfer (80 Tote und 202 Verletzte) gegeben. Darüber hinaus hat die Familie des BF 

offenbar das Heimatdorf verlassen, weshalb es als nicht gesichert erscheint, ob sich das 

Elternhaus noch in Familienbesitz befindet. Es ist daher höchst ungewiss, dass der BF im 

Falle einer Rückkehr nach Laghman eine Wohnmöglichkeit vorfinden würde. 

 

Dem BF ist auch eine Neuansiedlung in einer anderen Region Afghanistans, etwa in den 

Städten Herat oder Mazar-e Sharif, aufgrund seiner individuellen Umstände und Merkmale 

(keine Berufsausbildung und keine einschlägige Berufserfahrung; keine sozialen 

Anknüpfungspunkte in obgenannten Städten; keine Kenntnis der dortigen Gegebenheiten 

und Örtlichkeiten; unbekannter Aufenthalt seiner Angehörigen und somit keine 

Unterstützung durch diese) in Verbindung mit der aktuell wegen der COVID-19-Pandemie 

angespannten Beschäftigungs-, Wohn- und Versorgungsituation derzeit nicht zumutbar.  
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Bei einer Rückkehr nach Afghanistan kann zum derzeitigen Zeitpunkt aufgrund der oben 

dargelegten individuellen und nachfolgend dargelegten allgemeinen Situation im 

Herkunftsstaat, insbesondere zur aktuell maßgeblichen Situation in Afghanistan aufgrund 

der COVID-19-Epidemie, nicht davon ausgegangen werden, dass es dem BF möglich ist, nach 

allfälligen anfänglichen Schwierigkeiten in Afghanistan bei einer Neuansiedlung – und sei es 

auch in Mazar-e Sharif oder Herat (Stadt) – Fuß zu fassen und ein Leben ohne unbillige 

Härten zu führen, wie es auch andere Landsleute führen können. Bei einer dortigen 

Ansiedlung liefe der BF vielmehr Gefahr, grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse 

wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft nicht befriedigen zu können und in eine ausweglose 

bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten. 

 

3.4. Der BF hält sich seit Juni 2016 in Österreich auf. Er hat Deutschkurse absolviert, jedoch 

noch keine Prüfungen abgelegt. Trotzdem spricht der BF bereits verständliches Deutsch. Er 

bereitet sich auf die Absolvierung des Pflichtschulabschlusses vor und spielt Cricket. Der BF 

ist strafrechtlich unbescholten. 

 

3.5. Zur Lage im Herkunftsstaat des BF: 

 

Auf Grundlage von aktuellen Erkenntnisquellen werden folgende entscheidungsrelevante 

Feststellungen zum Herkunftsstaat der BF getroffen: 

 

3.5.1. Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des BFA zu 

Afghanistan („Gesamtaktualisierung am 13.11.2019“, zuletzt aktualisiert 21.07.2020, 

Schreibfehler teilweise korrigiert): 

„[…] 1. Politische Lage 

Letzte Änderung: 18.05.2020 

Afghanistan ist ein Zentralstaat mit 34 Provinzen, die in Distrikte gegliedert sind (AA 15.04.2019). Auf einer 
Fläche von ca. 632.000 Quadratkilometern (CIA 24.05.2019) leben ca. 32 Millionen Menschen (CSO 2019). 

Im Jahr 2004 wurde die neue Verfassung angenommen (BFA 7.2016; vgl. Casolino 2011), die vorsieht, dass kein 
Gesetz gegen die Grundsätze und Bestimmungen des Islam verstoßen darf und alle Bürgerinnen und Bürger 
Afghanistans, Mann wie Frau, gleiche Rechte und Pflichten vor dem Gesetz haben (BFA 3.2014; vgl. Casolino 
2011, MPI 27.01.2004). 

Die Verfassung der islamischen Republik Afghanistan sieht vor, dass der Präsident der Republik direkt vom Volk 
gewählt wird und sein Mandat fünf Jahre beträgt (Casolino 2011). Implizit schreibt die Verfassung dem 
Präsidenten auch die Führung der Exekutive zu (AAN 13.02.2015), und die Provinzvorsteher, sowie andere 
wichtige Verwaltungsbeamte, werden direkt vom Präsidenten ernannt und sind diesem rechenschaftspflichtig. 
Viele werden aufgrund persönlicher Beziehungen ausgewählt (EC 18.05.2019). 

Die ursprünglich für den 20.04.2019 vorgesehene Präsidentschaftswahl wurde mehrfach verschoben, da die 
Wahlbehörden auf eine landesweite Wahl so kurz nach der Parlamentswahl im Oktober 2018 nicht vorbereitet 
waren. Der Oberste Gerichtshof Afghanistans konnte die Herausforderungen für die Wahlkommission 
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nachvollziehen und verlängerte die Amtszeit von Präsident Ashraf Ghani bis zu der auf den 28.09.2019 
verschobenen Präsidentschaftswahl (DZ 21.04.2019). Die unabhängige afghanische Wahlkommission 
(Afghanistan’s Independent Election Commission) hat mehr als vier Monate nach der Präsidentschaftswahl in 
Afghanistan Mohammed Ashraf Ghani zum Sieger erklärt (DW 18.02.2020). Der amtierende Präsident erhielt 
50,64% der Stimmen, wie die Kommission verlautbarte (DW 18.02.2020; vgl. REU 25.02.2020; UNGASC 
17.03.2020). Da Ghani im ersten Durchgang die Präsidentschaftswahl bereits gewonnen hat, ist keine Stichwahl 
mehr notwendig (DW 18.02.2020). CEO bzw. Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, kam den Resultaten 
zufolge auf 39,52% (DW 18.02.2020; vgl. REU 25.02.2020). Die Präsidentenwahl hatte am 28.09.2019 
stattgefunden. Nach monatelangem, erbittertem Streit um die Richtigkeit von Hunderttausenden von Stimmen 
waren nur noch 1,8 Millionen Wahlzettel berücksichtigt worden. Hingegen lag die Zahl der registrierten Wähler 
bei 9,6 Millionen. Afghanistan hat eine geschätzte Bevölkerung von 35 Millionen Einwohnern (DW 18.02.2020). 

Wochenlang stritten der amtierende Präsident Ashraf Ghani und sein ehemaliger Regierungsgeschäftsführer 
Abdullah Abdullah um die Macht in Kabul und darum, wer die Präsidentschaftswahl im vergangenen September 
gewonnen hatte. Abdullah Abdullah beschuldigte die Wahlbehörden, Ghani begünstigt zu haben, und 
anerkannte das Resultat nicht (NZZ 20.04.2020). Am 09.03.2020 ließen sich sowohl Ghani als auch Abdullah als 
Präsident vereidigen (NZZ 20.04.2020; vgl. TN 16.04.2020). Nach monatelanger politischer Krise (DP 17.05.2020; 
vgl. TN 11.05.2020) einigten sich der afghanische Präsident Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah auf eine 
Machtteilung: Abdullah wird die Friedensgespräche mit den Taliban leiten, und Mitglieder seines 
Wahlkampfteams werden ins Regierungskabinett aufgenommen (DP 17.05.2020; vgl. BBC 17.05.2020; DW 
17.05.2020). 

Anm.: Weitere Details zur Machtteilungsvereinbarung sind zum Zeitpunkt der Aktualisierung noch nicht 
bekannt (Stand: 18.05.2020) und werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben (BBC 17.05.2020).  

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 

Die afghanische Nationalversammlung ist die höchste legislative Institution des Landes und agiert im Namen 
des gesamten afghanischen Volkes (Casolino 2011). Sie besteht aus zwei Kammern: dem Unterhaus oder 
Volksvertretung (Wolesi Jirga) mit 250 Abgeordneten (für fünf Jahre gewählt), sowie dem Oberhaus oder 
Ältestenrat (Meschrano Jirga) mit 102 Abgeordneten (AA 15.04.2019). 

Das Oberhaus setzt sich laut Verfassung zu je einem Drittel aus Vertretern der Provinz- und Distrikträte 
zusammen. Das letzte Drittel der Senatoren wird durch den Präsidenten bestimmt (AA 15.04.2019). Die Hälfte 
der vom Präsidenten entsandten Senatoren müssen Frauen sein. Weiters vergibt der Präsident zwei Sitze für die 
nomadischen Kutschi und zwei weitere an behinderte Personen. Auch ist de facto ein Sitz für einen Vertreter 
der Hindu- bzw. Sikh-Gemeinschaft reserviert (USDOS 13.03.2019). 

Die Sitze im Unterhaus verteilen sich proportional zur Bevölkerungszahl auf die 34 Provinzen. 
Verfassungsgemäß sind für Frauen 68 Sitze, für die Minderheit der Kutschi zehn Sitze und für Vertreter der 
Hindu- bzw. Sikh-Gemeinschaft ein Sitz reserviert (AAN 22.01.2017; vgl. USDOS 13.03.2019, Casolino 2011). 

Die Rolle des Parlaments bleibt begrenzt. Ob das neue Parlament, das sich nach den Wahlen vom Oktober 2018 
erst mit erheblicher Verzögerung im April 2019 konstituierte, eine andere Rolle einnehmen kann, muss sich 
zunächst noch erweisen. Zwar beweisen die Abgeordneten mit kritischen Anhörungen und Abänderungen von 
Gesetzentwürfen in teils wichtigen Punkten, dass das Parlament grundsätzlich funktionsfähig ist, doch nutzt das 
Parlament auch seine verfassungsmäßigen Rechte, um die Arbeit der Regierung destruktiv zu behindern, 
Personalvorschläge der Regierung z.T. über längere Zeiträume zu blockieren und sich Zugeständnisse wohl auch 
durch finanzielle Zuwendungen an einzelne Abgeordnete abkaufen zu lassen. Insbesondere das Unterhaus hat 
sich dadurch sowohl die Regierung der Nationalen Einheit als auch die Zivilgesellschaft zum Gegner gemacht. 
Generell leidet die Legislative unter einem kaum entwickelten Parteiensystem und mangelnder Rechenschaft 
der Parlamentarier gegenüber ihren Wählern (AA 02.09.2019). 

Die Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen finden gemäß Verfassung alle fünf Jahre statt (USIP 
11.2013). Mit dreijähriger Verzögerung fanden zuletzt am 20. und 21.10.2018 – mit Ausnahme der Provinz 
Ghazni – Parlamentswahlen statt (AA 15.04.2019; vgl. USDOS 13.03.2019). Die letzten Präsidentschaftswahlen 
fanden am 28.09.2019 statt; ein vorläufiges Ergebnis wird laut der unabhängigen Wahlkommission (IEC) für den 
14.11.2019 erwartet (RFE/RL 20.10.2019). 

Bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 20. und 21.10.2018 gaben etwa vier Millionen der registrierten 
8,8 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. In der Provinz Kandahar musste die Stimmabgabe wegen eines 
Attentats auf den Provinzpolizeichef um eine Woche verschoben werden, und in der Provinz Ghazni wurde die 
Wahl wegen politischer Proteste, welche die Wählerregistrierung beeinträchtigten, nicht durchgeführt (s.o.). 
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Die Wahl war durch Unregelmäßigkeiten geprägt, darunter Betrug bei der Wählerregistrierung und 
Stimmabgabe, Einschüchterung der Wähler, und einige Wahllokale mussten wegen Bedrohungen durch örtliche 
Machthaber schließen. Die Taliban und andere Gruppierungen behinderten die Stimmabgabe durch Drohungen 
und Belästigungen. Durch Wahl bezogene Gewalt kamen 56 Personen ums Leben, und 379 wurden verletzt. 
Mindestens zehn Kandidaten kamen im Vorfeld der Wahl bei Angriffen ums Leben, wobei die jeweiligen Motive 
der Angreifer unklar waren (USDOS 13.03.2019). 

Wegen Vorwürfen des Betruges und des Missmanagements erklärte Anfang Dezember 2018 die afghanische 
Wahlbeschwerdekommission (ECC) alle in der Provinz Kabul abgegebenen Stimmen für ungültig (RFE/RL 
06.12.2018). Die beiden Wahlkommissionen einigten sich in Folge auf eine neue Methode zur Zählung der 
abgegebenen Stimmen (TN 12.12.2018). Die Provinzergebnisse von Kabul wurden schließlich am 14.05.2019, 
fast sieben Monate nach dem Wahltag, veröffentlicht. In einer Ansprache bezeichnete Präsident Ghani die Wahl 
als „Katastrophe“ und die beiden Wahlkommissionen als „ineffizient“ (AAN 17.05.2019). 

Politische Parteien 

Die afghanische Verfassung erlaubt die Gründung politischer Parteien, solange deren Programm nicht im 
Widerspruch zu den Prinzipien des Islam steht (USDOS 29.05.2018). Um den Parteien einen allgemeinen und 
nationalen Charakter zu verleihen, verbietet die Verfassung jeglichen Zusammenschluss in politischen 
Organisationen, der aufgrund von ethnischer, sprachlicher (Casolino 2011; vgl. MPI 27.01.2004) oder 
konfessioneller Zugehörigkeit erfolgt (Casolino 2011; vgl. MPI 27.01.2004, USDOS 29.05.2018). Auch darf keine 
rechtmäßig zustande gekommene Partei oder Organisation ohne rechtliche Begründung und ohne richterlichen 
Beschluss aufgelöst werden (MPI 27.01.2004). 

Das kaum entwickelte afghanische Parteiensystem weist mit über 70 registrierten Parteien eine starke 
Zersplitterung auf (AA 02.09.2019). Die politischen Parteien haben ihren Platz im politischen System 
Afghanistans noch nicht etablieren können (DOA 17.03.2019). Die meisten dieser Gruppierungen erscheinen 
mehr als Machtvehikel ihrer Führungsfiguren denn als politisch-programmatisch gefestigte Parteien (AA 
02.09.2019; vgl. AAN 06.05.2018, DOA 17.03.2019). Ethnische Zugehörigkeit, persönliche Beziehungen und ad 
hoc geformte Koalitionen spielen traditionell eine größere Rolle als politische Organisationen (AA 02.09.2019). 

Das derzeitige Wahlsystem ist personenbezogen, die Parteien können keine Kandidatenlisten erstellen, es sind 
keine Sitze für die Parteien reserviert, und es ist den Parteien untersagt, Fraktionen im Parlament zu gründen. 
Der Parteivorsitz wird nicht durch parteiinterne Abläufe bestimmt, sondern wird eher wie ein patrimoniales 
Erbgut gesehen, das von einer Generation an die nächste, vom Vater zum Sohn, übergeben wird. Die Menschen 
vertrauen den Parteien nicht, und junge, gebildete Leute sind nicht gewillt, solchen Parteien beizutreten (DOA 
17.03.2019). 

Friedens- und Versöhnungsprozess 

Die afghanischen Regierungskräfte und die Amerikaner können die Taliban, die über rund 60.000 Mann 
verfügen, nicht besiegen. Auch die Islamisten sind nicht stark genug, um die Regierungstruppen zu überrennen, 
obwohl sie rund die Hälfte des Landes kontrollieren oder dort zumindest präsent sind. In Afghanistan herrscht 
fast zwei Jahrzehnte nach dem Sturz des Taliban-Regimes durch die USA eine Pattsituation (NZZ 20.04.2020). 
Das lang erwartete Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban wurde Ende Februar 2020 
unterzeichnet (AJ 07.05.2020; vgl. NPR 06.05.2020) – die afghanische Regierung war an dem Abkommen weder 
beteiligt, noch unterzeichnete sie dieses. Diesem Abkommen zufolge hätten noch vor den für 10.03.2020 
angesetzten inneren Friedensgesprächen von den Taliban bis zu 1.000 Gefangene und von der Regierung 5.000 
gefangene Taliban freigelassen werden sollen. Zum einen verzögern die Unstimmigkeiten zwischen den Taliban 
und der afghanischen Regierung über Umfang und Umsetzungstempo des Austauschs die Gespräche (AJ 
07.05.2020) [ Anm.: 800 Taliban-Gefangene entließ die afghanische Regierung, während die Taliban 100 der 
vereinbarten 1.000 Sicherheitskräfte frei ließen – (NPR 06.05.2020)], andererseits stocken die Verhandlungen 
auch aufgrund des innenpolitischen Disputes zwischen Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah, die beide die 
Präsidentschaft für sich beanspruchten. Die Taliban haben seit dem unterzeichneten Abkommen im Februar 
mehr als 4.500 Angriffe verübt. Die von dieser Gewalt am stärksten betroffenen Provinzen sind auch jene 
Provinzen, die am stärksten von COVID-19-Fällen betroffen sind (AJ 07.05.2020). In den innerafghanischen 
Gesprächen wird es um die künftige Staatsordnung, eine Machtteilung und die Integration der Aufständischen 
gehen (NZZ 20.04.2020). 

Das Abkommen mit den US-Amerikanern 

Das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban enthält das Versprechen der US-Amerikaner, 
ihre noch rund 13.000 Armeeangehörigen in Afghanistan innerhalb von 14 Monaten abzuziehen. Auch die 
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verbliebenen nichtamerikanischen NATO-Truppen (Stand Ende 2019: rund 6.700 Mann) sollen abgezogen 
werden. In den ersten 135 Tagen nach der Unterzeichnung werden die US-Amerikaner ihre Truppen in 
Afghanistan auf 8.600 Mann reduzieren. Der Abzug der ausländischen Truppenangehörigen, von denen die 
meisten Beratungs- und Ausbildungsfunktionen wahrnehmen, ist abhängig davon, ob die Taliban ihren Teil der 
Abmachung einhalten. Sie haben im Abkommen zugesichert, terroristischen Gruppierungen wie etwa al-Qaida 
keine Zuflucht zu gewähren. Die Taliban verpflichteten sich weiter, innerhalb von zehn Tagen nach 
Unterzeichnung Gespräche mit einer afghanischen Delegation aufzunehmen (NZZ 20.04.2020; vgl. USDOS 
29.02.2020). 

 
2. Sicherheitslage 

Letzte Änderung: 22.4.2020 

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor volatil (UNGASC 17.03.2019). Die afghanische Regierung 
behält die Kontrolle über Kabul, die wichtigsten Bevölkerungszentren und Transitrouten sowie 
Provinzhauptstädte und die meisten Distriktzentren. Nichtsdestotrotz hat die afghanische Regierung wichtige 
Transitrouten verloren (USDOD 12.2019). 

Der Konflikt in Afghanistan befindet sich nach wie vor in einer „strategischen Pattsituation“, die nur durch 
Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban gelöst werden kann (SIGAR 30.01.2020). 
Die afghanische Regierung führte zum ersten Mal persönliche Gespräche mit den Taliban, inhaltlich wurde über 
den Austausch tausender Gefangener verhandelt; bis dahin hatten die beiden Seiten sich nur per 
Videokonferenz unterhalten (BBC 01.04.2020). Ein erster Schritt Richtung inner-afghanischer Verhandlungen, 
welcher Teil eines zwischen Taliban und US-Amerikanern unterzeichneten Abkommens ist (TD 02.04.2020). Die 
Gespräche fanden vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt im Land statt (BBC 01.04.2020). 

Für den Berichtszeitraum 08.11.2019 - 06.02.2020 verzeichnete die UNAMA 4.907 sicherheitsrelevante Vorfälle 
– ähnlich dem Vorjahreswert. Die Sicherheitslage blieb nach wie vor volatil. Die höchste Anzahl 
sicherheitsrelevanter Vorfälle wurden in der südlichen Region, gefolgt von den nördlichen und östlichen 
Regionen, registriert, die allesamt 68% der Zwischenfälle ausmachten. Die aktivsten Konfliktregionen waren in 
den Provinzen Kandahar, Helmand, Nangarhar und Balkh zu finden. Entsprechend saisonaler Trends gingen die 
Kämpfe in den Wintermonaten – Ende 2019 und Anfang 2020 – zurück (UNGASC 17.03.2020). 

 

Die Sicherheitslage im Jahr 2019 

Die geographische Verteilung aufständischer Aktivitäten innerhalb Afghanistans blieb, im Vergleich der beiden 
Jahre 2018 und 2019, weitgehend konstant. Im Jahr 2019 fanden auch weiterhin im Süden und Westen 
Afghanistans weiterhin schwere Kampfhandlungen statt; feindliche Aktivitäten nahmen zu und breiteten sich in 
größeren Gebieten des Nordens und Ostens aus. Der Resolute Support (RS) Mision (seit 2015 die 
Unterstützungsmission der NATO in Afghanistan) zufolge waren für das Jahr 2019 29.083 feindlich-initiierte 
Angriffe landesweit zu verzeichnen. Im Gegensatz waren es im Jahr 2018 27.417 (SIGAR 30.01.2020). Mit einer 
hohen Anzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen – speziell in den südlichen, nördlichen und östlichen Regionen 
– blieb die Sicherheitslage vorerst volatil, bevor ein Zeitraum der Reduzierung der Gewalt registriert werden 
konnte. Die UNAMA (Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan) registrierte für das gesamte Jahr 2019 
10.392 zivile Opfer, was einem Rückgang von 5% gegenüber 2018 entspricht (UNGASC 17.03.2020). 

Seit Ende des Jahres 2019 haben Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente erheblich zugenommen. Im 
September 2019 fanden die afghanischen Präsidentschaftswahlen statt, in diesem Monat wurde auch die 
höchste Anzahl feindlicher Angriffe eines einzelnen Monats seit Juni 2012 und die höchste Anzahl effektiver 
feindlicher Angriffe seit Beginn der Aufzeichnung der RS-Mission im Januar 2010 registriert. Dieses Ausmaß an 
Gewalt setzte sich auch nach den Präsidentschaftswahlen fort, denn im Oktober 2019 wurde die zweithöchste 
Anzahl feindlicher Angriffe in einem Monat seit Juli 2013 dokumentiert. Betrachtet man jedoch das Jahr 2019 in 
dessen Gesamtheit, so waren scheinbar feindliche Angriffe, seit Anfang des Jahres, im Zuge der laufenden 
Friedensgespräche zurückgegangen. Nichtsdestotrotz führte ein turbulentes letztes Halbjahr zu verstärkten 
Angriffen feindlicher Elemente von insgesamt 6% und effektiver Angriffe von 4% im Jahr 2019 im Vergleich zu 
den bereits hohen Werten des Jahres 2018 (SIGAR 30.01.2020). 

Zivile Opfer 

Für das Jahr 2019 registrierte die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) als Folge des 
bewaffneten Konflikts 10.392 zivile Opfer (3.403 Tote und 6.989 Verletzte), was einen Rückgang um 5% 
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gegenüber dem Vorjahr, aber auch die niedrigste Anzahl an zivilen Opfern seit dem Jahr 2013 bedeutet. 
Nachdem die Anzahl der durch ISKP verursachten zivilen Opfer zurückgegangen war, konnte ein Rückgang aller 
zivilen Opfer registriert werden, wenngleich die Anzahl ziviler Opfer speziell durch Taliban und internationale 
Streitkräfte zugenommen hatte. Im Laufe des Jahres 2019 war das Gewaltniveau erheblichen Schwankungen 
unterworfen, was auf Erfolge und Misserfolge im Rahmen der Friedensverhandlungen zwischen Taliban und den 
US-Amerikanern zurückzuführen war. In der ersten Jahreshälfte 2019 kam es zu intensiven Luftangriffen durch 
die internationalen Streitkräfte und Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte – insbesondere der 
Spezialkräfte des afghanischen Geheimdienstes NDS (National Directorate of Security Special Forces) (UNAMA 
2.2020). 

Aufgrund der Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte gab es zur Jahresmitte mehr zivile Opfer durch 
regierungsfreundliche Truppen als durch regierungsfeindliche Truppen. Das dritte Quartal des Jahres 2019 
registrierte die höchste Anzahl an zivilen Opfern seit 2009, was hauptsächlich auf verstärkte Anzahl von 
Angriffen durch Selbstmordattentäter und IEDs (improvisierte Sprengsätze) der regierungsfeindlichen Seite – 
insbesondere der Taliban – sowie auf Gewalt in Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen 
zurückzuführen ist. Das vierte Quartal 2019 verzeichnete, im Vergleich zum Jahr 2018, eine geringere Anzahl an 
zivilen Opfern; wenngleich sich deren Anzahl durch Luftangriffe, Suchoperationen und IEDs seit dem Jahr 2015 
auf einem Rekordniveau befand (UNAMA 2.2020). 

[…] 

Die RS-Mission sammelt ebenfalls Informationen zu zivilen Opfern in Afghanistan, die sich gegenüber der 
Datensammlung der UNAMA unterscheiden, da die RS-Mission Zugang zu einem breiteren Spektrum an 
forensischen Daten und Quellen hat. Der RS-Mission zufolge ist im Jahr 2019 die Anzahl ziviler Opfer in den 
meisten Provinzen (19 von 34) im Vergleich zum Jahr 2018 gestiegen; auch haben sich die Schwerpunkte 
verschoben. So verzeichneten die Provinzen Kabul und Nangarhar weiterhin die höchste Anzahl ziviler Opfer. Im 
letzten Quartal schrieb die RS-Mission 91% ziviler Opfer regierungsfeindlichen Kräften zu (29% wurden den 
Taliban zugeschrieben, 11% ISKP, 4% dem Haqqani-Netzwerk und 47% unbekannten Aufständischen). 4% 
wurden regierungsnahen/-freundlichen Kräften zugeschrieben (3% der ANDSF und 1% den Koalitionskräften), 
während 5% anderen oder unbekannten Kräften zugeschrieben wurden. Diese Prozentsätze entsprechen in 
etwa den RS-Opferzahlen für Anfang 2019. Als Hauptursache für zivile Opfer waren weiterhin improvisierte 
Sprengsätze (43%), gefolgt von direkten (25%) und indirekten Beschüssen (5%) verantwortlich – dies war auch 
schon zu Beginn des Jahres 2019 der Fall (SIGAR 30.01.2020). 

High-Profile Angriffe (HPAs) 

Sowohl in den ersten fünf Monaten 2019, als auch im letzten Halbjahr 2019 führten Aufständische, Taliban und 
andere militante Gruppierungen, insbesondere in der Hauptstadtregion, weiterhin Anschläge auf hochrangige 
Ziele aus, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu 
untergraben und die Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaffen (USDOD 12.2019; vgl. 
USDOD 6.2019). Das Haqqani-Netzwerk führte von September bis zum Ende des Berichtszeitraums keine HPA in 
der Hauptstadtregion durch. Die Gesamtzahl der öffentlichkeitswirksamen Angriffe ist sowohl in Kabul als auch 
im ganzen Land in den letzten anderthalb Jahren stetig zurückgegangen (USDOD 12.2019). Zwischen 01.06.2019 
und 31.10.2019 fanden 19 HPAs in Kabul statt (Vorjahreswert: 17) (USDOD 12.2019), landesweit betrug die Zahl 
88 (USDOD 12.2019). 

Öffentlichkeitswirksame Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente setzten sich im Berichtszeitraum 
(08.11.2019 - 06.02.2020) fort: acht Selbstmordanschläge wurden verzeichnet; im Berichtszeitraum davor 
(09.08. - 07.11.2019) wurden 31 und im Vergleichszeitraum des Vorjahres zwölf Selbstmordanschläge 
verzeichnet. Der Großteil der Anschläge richtetet sich gegen die ANDSF (afghanischen Verteidigungs- und 
Sicherheitskräfte) und die internationalen Streitkräfte; dazu zählte ein komplexer Angriff der Taliban auf den 
Militärflughafen Bagram im Dezember 2019. Im Februar 2020 kam es in Provinz Nangarhar zu einem 
sogenannten „green-on-blue-attack“: der Angreifer trug die Uniform der afghanischen Nationalarmee und 
eröffnete das Feuer auf internationale Streitkräfte, dabei wurden zwei US-Soldaten und ein Soldat der 
afghanischen Nationalarmee getötet. Zu einem weiteren Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie kam es 
ebenso im Februar in der Stadt Kabul; bei diesem Angriff wurden mindestens sechs Personen getötet und mehr 
als zehn verwundet (UNGASC 17.3.2020). Dieser Großangriff beendete mehrere Monate relativer Ruhe in der 
afghanischen Hauptstadt (DS 11.02.2020; vgl. UNGASC 17.03.2020). 

Die Taliban setzten außerdem improvisierte Sprengkörper in Selbstmordfahrzeugen gegen Einrichtungen der 
ANDSF in den Provinzen Kandahar, Helmand und Balkh ein (UNGASC 17.03.2020). 
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Anschläge gegen Gläubige und Kultstätten, religiöse Minderheiten 

Nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den Taliban war es bereits Anfang März 2020 zu 
einem ersten großen Angriff des ISKP gekommen (BBC 06.03.2020; vgl. AJ 06.03.2020). Der ISKP hatte sich an 
den Verhandlungen nicht beteiligt (BBC 06.03.2020) und bekannte sich zu dem Angriff auf eine Gedenkfeier 
eines schiitischen Führers; Schätzungen zufolge wurden dabei mindestens 32 Menschen getötet und 60 
Personen verletzt (BBC 06.03.2020; vgl. AJ 06.03.2020). 

Am 25.03.2020 kam es zu einem tödlichen Angriff des ISKP auf eine Gebetsstätte der Sikh (Dharamshala) in 
Kabul. Dabei starben 25 Menschen, acht weitere wurden verletzt (NYT 26.03.2020; vgl. TN 26.03.2020; BBC 
25.03.2020). Regierungsnahe Quellen in Afghanistan machen das Haqqani-Netzwerk für diesen Angriff 
verantwortlich, sie werten dies als Vergeltung für die Gewalt an Muslimen in Indien (AJ 27.03.2020; vgl. TTI 
26.03.2020). Die Taliban distanzierten sich von dem Angriff (NYT 26.03.2020). Am Tag nach dem Angriff auf die 
Gebetsstätte detonierte eine magnetische Bombe beim Krematorium der Sikh, als die Trauerfeierlichkeiten für 
die getöteten Sikh-Mitglieder im Gange waren. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt (TTI 26.03.2020; 
vgl. NYT 26.03.2020). 

Regierungsfeindliche Gruppierungen 

In Afghanistan sind unterschiedliche regierungsfeindliche Gruppierungen aktiv – insbesondere die Grenzregion 
zu Pakistan bleibt eine Zufluchtsstätte für unterschiedliche Gruppierungen, wie Taliban, Islamischer Staat, al-
Qaida, Haqqani-Netzwerk, Lashkar-e Tayyiba, Tehrik-e Taliban Pakistan, sowie Islamic Movement of Uzbekistan 
(USDOD 12.2019; vgl. CRS 12.02.2019) und stellt nicht nur für die beiden Länder eine 
Sicherheitsherausforderung dar, sondern eine Bedrohung für die gesamte regionale Sicherheit und Stabilität 
(USDOD 12.2019): 

Taliban 

Der derzeitige Taliban-Führer ist nach wie vor Haibatullah Akhundzada (REU 17.08.2019; vgl. FA 03.01.2018) – 
Stellvertreter sind Mullah Mohammad Yaqub – Sohn des ehemaligen Taliban-Führers Mullah Omar – und 
Serajuddin Haqqani (CTC 1.2018; vgl. TN 26.05.2016) Sohn des Führers des Haqqani-Netzwerkes (TN 
13.01.2017). Die Taliban bezeichnen sich selbst als das Islamische Emirat Afghanistan (VOJ o.D.). Die 
Regierungsstruktur und das militärische Kommando sind in der Layha, einem Verhaltenskodex der Taliban 
definiert (AAN 04.07.2011), welche zuletzt 2010 veröffentlicht wurde (AAN 06.12.2018). Die Taliban sind keine 
monolithische Organisation (NZZ 20.04.2020); nur allzu oft werden die Taliban als eine homogene Einheit 
angesehen, während diese aber eine lose Zusammenballung lokaler Stammesführer, unabhängiger Warlords 
sowie abgekoppelter und abgeschotteter Zellen sind (BR 05.03.2020). 

Ein Bericht über die Rekrutierungspraxis der Taliban teilt die Taliban-Kämpfer in zwei Kategorien: professionelle 
Vollzeitkämpfer, die oft in den Madrassen rekrutiert werden, und Teilzeit-Kämpfer vor Ort, die gegenüber einem 
lokalen Kommandanten loyal und in die lokale Gesellschaft eingebettet sind (LI 29.06.2017). Die Gesamtstärke 
der Taliban wurde von einem Experten im Jahr 2017 auf über 200.000 geschätzt, darunter angeblich 150.000 
Kämpfer (rund 60.000 Vollzeitkämpfer mobiler Einheiten, der Rest sei ein Teil der lokalen Milizen). Der Experte 
schätzte jedoch, dass die Zahl der Vollzeitkämpfer, die gleichzeitig in Afghanistan aktiv sind, selten 40.000 
übersteigt (LI 23.08.2017). Im Jänner 2018 schätzte ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums die 
Gesamtstärke der Taliban in Afghanistan auf 60.000 (NBC 30.01.2018). Laut dem oben genannten Experten 
werden die Kämpfe hauptsächlich von den Vollzeitkämpfern der mobilen Einheiten ausgetragen (LI 23.08.2017; 
vgl. AAN 03.01.2017; AAN 17.03.2017). 

Die Taliban betreiben Trainingslager in Afghanistan. Seit Ende 2014 wurden 20 davon öffentlich zur Schau 
gestellt. Das Khalid bin Walid-Camp soll zwölf Ableger in acht Provinzen betreiben (Helmand, Kandahar, Ghazni, 
Ghor, Saripul, Faryab, Farah und Maidan Wardak). 300 Militärtrainer und Gelehrte sind dort tätig, und es soll 
möglich sein, in diesem Camp bis zu 2.000 Rekruten auf einmal auszubilden (LWJ 14.08.2019). 

Die Mehrheit der Taliban sind immer noch Paschtunen, obwohl es eine wachsende Minderheit an Tadschiken, 
Usbeken, Belutschen und sogar mehreren hundert Hazara (einschließlich Schiiten) gibt (LI 23.08.2017). In 
einigen nördlichen Gebieten sollen die Taliban bereits überwiegend Nicht-Paschtunen sein, da sie innerhalb der 
lokalen Bevölkerung rekrutieren (LI 23.08.2017). 

Haqqani-Netzwerk 

Das seit 2012 bestehende Haqqani-Netzwerk ist eine teilautonome Organisation, Bestandteil der afghanischen 
Taliban und Verbündeter von al-Qaida (CRS 12.02.2019). Benannt nach dessen Begründer, Jalaluddin Haqqani 
(AAN 01.07.2010; vgl. USDOS 19.09.2018; vgl. CRS 12.02.2019), einem führenden Mitglied des antisowjetischen 
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Jihad (1979-1989) und einer wichtigen Taliban-Figur; sein Tod wurde von den Taliban im September 2018 
verlautbart. Der derzeitige Leiter ist dessen Sohn Serajuddin Haqqani, der seit 2015 als stellvertretender Leiter 
galt (CTC 1.2018). 

Als gefährlichster Arm der Taliban hat das Haqqani-Netzwerk seit Jahren Angriffe in den städtischen Bereichen 
ausgeführt (NYT 20.08.2019) und wird für einige der tödlichsten Angriffe in Afghanistan verantwortlich gemacht 
(CRS 12.02.2019). 

Islamischer Staat (IS/ISIS/ISIL/Daesh), Islamischer Staat Khorasan Provinz (ISKP) 

Erste Berichte über den Islamischen Staat (IS, auch ISIS, ISIL oder Daesh genannt) in Afghanistan gehen auf den 
Sommer 2014 zurück (AAN 17.11.2014; vgl. LWJ 05.03.2015). Zu den Kommandanten gehörten zunächst oft 
unzufriedene afghanische und pakistanische Taliban (AAN 01.08.2017; vgl. LWJ 04.12.2017). Schätzungen zur 
Stärke des ISKP variieren zwischen 1.500 und 3.000 (USDOS 18.09.2018) bzw. 2.500 und 4.000 Kämpfern (UNSC 
13.06.2019). Nach US-Angaben vom Frühjahr 2019 ist ihre Zahl auf 5.000 gestiegen. Auch soll der Islamische 
Staat vom zahlenmäßigen Anstieg der Kämpfer in Pakistan und Usbekistan sowie von aus Syrien geflohenen 
Kämpfern profitieren (BAMF 03.06.2019; vgl. VOA 21.05.2019). 

Der ISKP geriet in dessen Hochburg in Ostafghanistan nachhaltig unter Druck (UNGASC 17.03.2020). Jahrelange 
konzentrierten sich Militäroffensiven der US-amerikanischen und afghanischen Streitkräfte auf diese 
Hochburgen. Auch die Taliban intensivierten in jüngster Zeit ihre Angriffe gegen den ISKP in diesen Regionen 
(NYT 02.12.2020; vgl. SIGAR 30.01.2020). So sollen 5.000 Talibankämpfer aus der Provinz Kandahar gekommen 
sein, um den ISKP in Nangarhar zu bekämpfen (DW 26.02.2020; vgl. MT 27.02.2020). Schlussendlich ist im 
November 2019 die wichtigste Hochburg des islamischen Staates in Ostafghanistan zusammengebrochen (NYT 
02.12.2020; vgl. SIGAR 30.01.2020). Über 1.400 Kämpfer und Anhänger des ISKP, darunter auch Frauen und 
Kinder, kapitulierten. Zwar wurde der ISKP im November 2019 weitgehend aus der Provinz Nangarhar 
vertrieben, jedoch soll er weiterhin in den westlichen Gebieten der Provinz Kunar präsent sein (UNGASC 
17.03.2020). Die landesweite Mannstärke des ISKP wurde seit Anfang 2019 von 3.000 Kämpfern auf 300 
Kämpfer reduziert (NYT 02.12.2020). 

49 Angriffe werden dem ISKP im Zeitraum 08.11.2019 - 06.02.2020 zugeschrieben, im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres wurden 194 Vorfälle registriert. Im Berichtszeitraum davor wurden 68 Angriffe registriert (UNGASC 
17.03.2020). 

Die Macht des ISKP in Afghanistan ist kleiner als jene der Taliban; auch hat er viel Territorium verloren. Der ISKP 
war bzw. ist nicht Teil der Friedensverhandlungen mit den USA und ist weiterhin in der Lage, tödliche Angriffe 
durchzuführen (BBC 25.03.2020). Aufgrund des Territoriumsverlustes ist die Rekrutierung und Planung des ISKP 
stark eingeschränkt (NYT 02.12.2020). 

Der ISKP verurteilt die Taliban als „Abtrünnige“, die nur ethnische und/oder nationale Interessen verfolgen (CRS 
12.02.2019). Die Taliban und der Islamische Staat sind verfeindet. In Afghanistan kämpfen die Taliban seit 
Jahren gegen den IS, dessen Ideologien und Taktiken weitaus extremer sind als jene der Taliban (WP 
19.08.2019; vgl. AP 19.08.2019). Während die Taliban ihre Angriffe weitgehend auf Regierungsziele und 
afghanische und internationale Sicherheitskräfte beschränken (AP 19.08.2019), zielt der ISKP darauf ab, 
konfessionelle Gewalt in Afghanistan zu fördern, indem sich Angriffe gegen Schiiten richten (WP 19.08.2019). 

Al-Qaida und ihr verbundene Gruppierungen 

Al-Qaida sieht Afghanistan auch weiterhin als sichere Zufluchtsstätte für ihre Führung, basierend auf 
langjährigen und engen Beziehungen zu den Taliban. Beide Gruppierungen haben immer wieder öffentlich die 
Bedeutung ihres Bündnisses betont (UNSC 15.01.2019). Unter der Schirmherrschaft der Taliban ist al-Qaida in 
den letzten Jahren stärker geworden; dabei wird die Zahl der Mitglieder auf 240 geschätzt, wobei sich die 
meisten in den Provinzen Badakhshan, Kunar und Zabul befinden. Mentoren und al-Qaida-Kadettenführer sind 
oftmals in den Provinzen Helmand und Kandahar aktiv (UNSC 13.06.2019). 

Al-Qaida will die Präsenz in der Provinz Badakhshan stärken, insbesondere im Distrikt Shighnan, der an der 
Grenze zu Tadschikistan liegt, aber auch in der Provinz Paktika, Distrikt Barmal, wird versucht, die Präsenz 
auszubauen. Des Weiteren fungieren al-Qaida-Mitglieder als Ausbilder und Religionslehrer der Taliban und ihrer 
Familienmitglieder (UNSC 13.06.2019). 

Im Rahmen der Friedensgespräche mit US-Vertretern haben die Taliban angeblich im Jänner 2019 zugestimmt, 
internationale Terrorgruppen wie Al-Qaida aus Afghanistan zu verbannen (TEL 24.01.2019). 

2.2. Kabul 
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Letzte Änderung: 22.04.2020 

Die Provinz Kabul liegt im Zentrum Afghanistans (PAJ o.D.) und grenzt an Parwan und Kapisa im Norden, 
Laghman im Osten, Nangarhar im Südosten, Logar im Süden sowie Wardak im Westen. Provinzhauptstadt ist 
Kabul-Stadt (NPS o.D.). Die Provinz besteht aus den folgenden Distrikten: Bagrami, Chahar Asyab, Dehsabz, 
Estalef, Farza, Guldara, Kabul, Kalakan, Khak-e-Jabar, Mir Bacha Kot, Musahi, Paghman, Qara Bagh, Shakar Dara 
und Surubi/Surobi/Sarobi (CSO 2019; vgl. IEC 2018). 

Laut dem UNODC Opium Survey 2018 verzeichnete die Provinz Kabul 2018 eine Zunahme der 
Schlafmohnanbaufläche um 11% gegenüber 2017. Der Schlafmohnanbau beschränkte sich auf das Uzbin-Tal im 
Distrikt Surubi (UNODC/MCN 11.2018). 

Kabul-Stadt – Geographie und Demographie 

Kabul-Stadt ist die Hauptstadt Afghanistans und auch ein Distrikt in der Provinz Kabul. Es ist die 
bevölkerungsreichste Stadt Afghanistans, mit einer geschätzten Einwohnerzahl von 5.029.850 Personen für den 
Zeitraum 2019-20 (CSO 2019). Die Bevölkerungszahl ist jedoch umstritten. Einige Quellen behaupten, dass sie 
fast 6 Millionen beträgt (AAN 19.3.2019). Laut einem Bericht expandierte die Stadt, die vor 2001 zwölf 
Stadtteile – auch Police Distrikts (USIP 4.2017), PDs oder Nahia genannt (AAN 19.03.2019) – zählte, aufgrund 
ihres signifikanten demographischen Wachstums und ihrer horizontalen Expansion auf 22 PDs (USIP 4.2017). 
Die afghanische zentrale Statistikorganisation (Central Statistics Organization, CSO) schätzt die Bevölkerung der 
Provinz Kabul für den Zeitraum 2019-20 auf 5.029.850 Personen (CSO 2019). Sie besteht aus Paschtunen, 
Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Sikhs und Hindus (PAJ o.D.; vgl. NPS o.D.). 

[...] 

Hauptstraßen verbinden die afghanische Hauptstadt mit dem Rest des Landes (UNOCHA 4.2014). In Kabul-Stadt 
gibt es einen Flughafen, der mit internationalen und nationalen Passagierflügen bedient wird (BFA 
Staatendokumentation 25.03.2019). 

Die Stadt besteht aus drei konzentrischen Kreisen: Der erste umfasst Shahr-e Kohna, die Altstadt, Shahr-e Naw, 
die neue Stadt, sowie Shash Darak und Wazir Akbar Khan, wo sich viele ausländische Botschaften, ausländische 
Organisationen und Büros befinden. Der zweite Kreis besteht aus Stadtvierteln, die zwischen den 1950er und 
1980er Jahren für die wachsende städtische Bevölkerung gebaut wurden, wie Taimani, Qala-e Fatullah, Karte 
Se, Karte Chahar, Karte Naw und die Microraions (sowjetische Wohngebiete). Schließlich wird der dritte Kreis, 
der nach 2001 entstanden ist, hauptsächlich von den „jüngsten Einwanderern“ (USIP 4.2017) (afghanische 
Einwanderer aus den Provinzen) bevölkert (AAN 19.03.2019), mit Ausnahme einiger hochkarätiger 
Wohnanlagen für VIPs (USIP 4.2017). 

Was die ethnische Verteilung der Stadtbevölkerung betrifft, so ist Kabul Zielort für verschiedene ethnische, 
sprachliche und religiöse Gruppen, und jede von ihnen hat sich an bestimmten Orten angesiedelt, je nach der 
geografischen Lage ihrer Heimatprovinzen: Dies gilt für die Altstadt ebenso wie für weiter entfernte 
Stadtviertel, und sie wird in den ungeplanten Gebieten immer deutlicher (Noori 11.2010). In den zuletzt 
besiedelten Gebieten sind die Bewohner vor allem auf Qawmi-Netzwerke angewiesen, um Schutz und 
Arbeitsplätze zu finden sowie ihre Siedlungsbedingungen gemeinsam zu verbessern. Andererseits ist in den 
zentralen Bereichen der Stadt die Mobilität der Bewohner höher, und Wohnsitzwechsel sind häufiger. Dies hat 
eine disruptive Wirkung auf die sozialen Netzwerke, die sich in der oft gehörten Beschwerde manifestiert, dass 
man „seine Nachbarn nicht mehr kenne“ (AAN 19.03.2019). 

Nichtsdestotrotz ist in den Stadtvierteln, die von neu eingewanderten Menschen mit gleichem regionalen oder 
ethnischen Hintergrund dicht besiedelt sind, eine Art „Dorfgesellschaft“ entstanden, deren Bewohner sich 
kennen und direktere Verbindungen zu ihrer Herkunftsregion haben als zum Zentrum Kabuls (USIP 4.2017). 
Einige Beispiele für die ethnische Verteilung der Kabuler Bevölkerung sind die folgenden: Hazara haben sich 
hauptsächlich im westlichen Viertel Chandawal in der Innenstadt von Kabul und in Dasht-e-Barchi sowie in 
Karte Se am Stadtrand niedergelassen; Tadschiken bevölkern Payan Chawk, Bala Chawk und Ali Mordan in der 
Altstadt, und nördliche Teile der Peripherie wie Khairkhana; Paschtunen sind vor allem im östlichen Teil der 
Innenstadt Kabuls, Bala Hisar und weiter östlich und südlich der Peripherie wie in Karte Naw und Binihisar 
(Noori 11.2010; vgl. USIP 4.2017), aber auch in den westlichen Stadtteilen Kota-e-Sangi und Bazaar-e-Company 
(auch Company) ansäßig (Noori 11.2010); Hindus und Sikhs leben im Herzen der Stadt in der Hindu-Gozar-
Straße (Noori 11.2010; vgl. USIP 4.2017). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 
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Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul. Nichtsdestotrotz führten Aufständische, Taliban und 
andere militante Gruppierungen im gesamten Jahr 2018 als auch in den ersten fünf Monaten 2019 
insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige Ziele aus, um die Aufmerksamkeit 
der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu untergraben und die 
Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaffen (USDOD 6.2019; vgl. USDOD 12.2018). 

Aufgrund eben dieser öffentlichkeitswirksamen Angriffe auf Kabul-Stadt kündigte die afghanische Regierung 
bereits im August 2017 die Entwicklung eines neuen Sicherheitsplans für Kabul an (AAN 25.09.2017). So wurde 
unter anderem das Green Village errichtet, ein stark gesichertes Gelände im Osten der Stadt, in dem unter 
anderem Hilfsorganisationen und internationale Organisationen (RFERL 02.09.2019; vgl. FAZ 02.09.2019) sowie 
ein Wohngelände für Ausländer untergebracht sind (FAZ 02.09.2019). Die Anlage wird stark von afghanischen 
Sicherheitskräften und privaten Sicherheitsmännern gesichert (AJ 03.09.2019). Die Green Zone hingegen ist ein 
separater Teil, der nicht unweit des Green Villages liegt. Die Green Zone ist ein stark gesicherter Teil Kabuls, in 
dem sich mehrere Botschaften befinden – so z.B. auch die US-amerikanische Botschaft und andere britische 
Einrichtungen (RFER 02.09.2019). 

In Bezug auf die Anwesenheit von staatlichen Sicherheitskräften liegt die Provinz Kabul mit Ausnahme des 
Distrikts Surubi im Verantwortungsbereich der 111. ANA Capital Division, die unter der Leitung von türkischen 
Truppen und mit Kontingenten anderer Nationen der NATO-Mission Train, Advise and Assist Command – Capital 
(TAAC-C) untersteht. Der Distrikt Surubi fällt in die Zuständigkeit des 201. ANA Corps (USDOD 6.2019). Darüber 
hinaus wurde eine spezielle Krisenreaktionseinheit (Crisis Response Unit) innerhalb der afghanischen Polizei 
[eingerichtet], um Angriffe zu verhindern und auf Anschläge zu reagieren (LI 05.09.2018). 

Im Distrikt Surubi wird von der Präsenz von Taliban-Kämpfern berichtet (TN 26.03.2019; vgl. SAS 26.03.2019). 
Aufgrund seiner Nähe zur Stadt Kabul und zum Salang-Pass hat der Distrikt große strategische Bedeutung (WOR 
10.09.2018). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

[...] 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 1.563 zivile Opfer (261 Tote und 1.302 Verletzte) in der Provinz Kabul. Dies 
entspricht einem Rückgang von 16% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren 
Selbstmordangriffe, gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne 
Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen (UNAMA 2.2020). 

Die afghanischen Sicherheitskräfte führten insbesondere im Distrikt Surubi militärische Operationen aus der 
Luft und am Boden durch, bei denen Aufständische getötet wurden (KP 27.03.2019; vgl. TN 26.03.2019, SAS 
26.03.2019, TN 23.10.2018, KP 23.10.2018, KP 09.07.2018). Dabei kam es unter anderem zu zivilen Opfern (TN 
26.03.2019; vgl. SAS 26.03.2019). Außerdem führten NDS-Einheiten Operationen in und um Kabul-Stadt durch 
(TN 07.08.2019; vgl. PAJ 07.07.2019, TN 09.06.2019, PAJ 28.05.2019). Dabei wurden unter anderem 
Aufständische getötet (TN 07.08.2019) und verhaftet (TN 07.08.2019; PAJ 07.07.2019; vgl. TN 09.06.2019, PAJ 
28.05.2019), sowie Waffen und Sprengsätze konfisziert (TN 09.06.2019; vgl. PAJ 28.05.2019). 

4. Sicherheitsbehörden 

Letzte Änderung: 22.04.2020 

Die afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF – Afghan National Defense and 
Security Forces) umfassen militärische, polizeiliche und andere Sicherheitskräfte (CIA 13.05.2019). 

Drei Ministerien verantworten die Sicherheit in Afghanistan: Das afghanische Innenministerium (Afghanistan’s 
Ministry of Interior – MoI), das Verteidigungsministerium (Ministry of Defense – MoD) und der afghanische 
Geheimdienst (NDS). Das Innenministerium ist primär für die interne Ordnung zuständig, dazu zählen auch die 
ANP (Afghan National Police) und die ALP (Afghan Local Police). Die ANA untersteht dem 
Verteidigungsministerium und ist für die externe Sicherheit zuständig, ihre primäre Aufgabe ist jedoch die 
Bekämpfung der Aufständischen innerhalb Afghanistans. Das National Directorate of Security (NDS) fungiert als 
Geheimdienst und ist auch für die Untersuchung von Kriminalfällen zuständig, welche die nationale Sicherheit 
betreffen. Die Ermittlungsabteilung des NDS betreibt ein Untersuchungsgefängnis in Kabul (USDOS 13.03.2019). 
Die afghanischen Sicherheitskräfte werden teilweise von US-amerikanische bzw. Koalitionskräfte unterstützt 
(USDOD 12.2018). 

Die autorisierte Truppenstärke der ANDSF wird mit 382.000 beziffert. Die autorisierte Stärke des MoD beträgt 
227.103 Mann, während die autorisierte Stärke des MoI 154.626 beträgt. Die ALP zählt mit einer Stärke von 
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30.000 Leuten als eigenständige Einheit (USDOD 12.2019). Die zugewiesene (tatsächliche) Truppenstärke der 
ANDSF soll jedoch nur 272.807 betragen. Die Truppenstärke ist somit seit dem Beginn der RS-Mission im Jänner 
2015 stetig gesunken. Der Rückgang an Personal wird allerdings auf die Einführung eines neuen Systems zur 
Gehaltsauszahlung zurückgeführt, welches die Zahlung von Gehältern an nichtexistierende Soldaten verhindern 
soll (SIGAR 30.01.2010; vgl. SIGAR 30.07.2019; NYT 12.08.2019). Gewisse Daten wie z.B. die Truppenstärke 
einzelner Einheiten werden teilweise nicht mehr publiziert (USDOD 30.01.2020). 

Die Anzahl der in der ANDSF dienenden Frauen hat sich erhöht (USDOD 12.2019). Nichtsdestotrotz bestehen 
nach wie vor strukturelle und kulturelle Herausforderungen, um Frauen in die ANDSF und die afghanische 
Gesellschaft zu integrieren (USDOD 6.2019). Die derzeitige Anzahl an Frauen, die in der ANA und der ANP 
dienen, beträgt etwa 4.484 sowie 432 Frauen, die in zivilen Bereichen tätig sind (USDOD 12.2019). 

[...] 

Afghanische Nationalarmee (ANA) 

Die ANA ist für die externe Sicherheit verantwortlich, dennoch besteht ihre Hauptaufgabe darin, den Aufstand 
im Land zu bekämpfen (USDOS 11.03.2020). Das Verteidigungsministerium hat die Stärke der ANA mit 227.103 
autorisiert (USDOD 12.2019). Soldaten, die zu Vertragsende ihren Dienst verlassen, sind etwa für ein Viertel der 
monatlichen Ausfallsquoten verantwortlich; während Verluste durch Gefechte nur einen kleinen Prozentsatz 
der monatlichen Ausfallsquoten ausmachen. Auch glich bei der ANA die Rate der Rekrutierungen die 
Ausfallsrate aus (USDOD 12.2019). 

Afghan National Police (ANP) und Afghan Local Police (ALP) 

Die ANP gewährleistet die zivile Ordnung und bekämpft Korruption sowie die Produktion und den Schmuggel 
von Drogen. Auch ist sie verantwortlich für die Sicherheit Einzelner und der Gemeinschaft sowie auch dem 
Schutz gesetzlicher Rechte und Freiheiten. Der Fokus der ANP liegt derzeit in der Bekämpfung von 
Aufständischen gemeinsam mit der ANA, jedoch ist es nach wie vor das Langzeitziel der ANP, sich in einen 
traditionellen Polizeiapparat zu verwandeln (USDOD 12.2019). 

Dem Innenministerium (MoI) unterstehen die vier Teileinheiten der ANP: Afghanische Uniformierte Polizei 
(AUP), Polizei für Öffentliche Sicherheit (PSP, beinhaltet Teile der ehemaligen Afghanischen Polizei für 
Nationale Zivile Ordnung, ANCOP), Afghan Border Police (ABP), Kriminalpolizei (AACP), Afghan Local Police 
(ALP), und Afghan Public Protection Force (APPF). Das Innenministerium beaufsichtigt darüber hinaus drei 
Spezialeinheiten des Polizeigeneralkommandanten (GCPSU), sowie die Polizei zur Drogenbekämpfung (CNPA) 
(USDOD 12.2019). Der autorisierte Personalstand der ANP beträgt 124.626 (USDOD 12.2019). 

Die ALP wird ausschließlich durch die USA finanziert (USDOD 12.2019). Die ANP rekrutiert lokal vor Ort in einer 
der 34 Rekrutierungsstationen in den Provinzen. Die neuen Rekruten werden zur Polizeiausbildung in eines der 
zehn regionalen Ausbildungszentren entsandt. Die Polizeiausbildung besteht im Allgemeinen aus einem 8 bis 
12-wöchigen Ausbildungskurs. Neben der elementaren Polizeiausbildung mangelt es der ANP an einem 
institutionalisierten Programm zur Entwicklung von Führungskräften – sowohl auf Distrikt- als auch auf lokaler 
Ebene (USDOD 12.2019). Die ALP untersteht dem Innenministerium, der Personalstand wird jedoch nicht den 
ANDSF zugerechnet (SIGAR 30.04.2019). Die Stärke der ALP, deren Mitglieder auch als „Guardians“ bezeichnet 
werden, wird auf rund 30.000 Mann stark geschätzt (USDOD 12.2019). Derzeit dienen etwa 3.077 Frauen (jene, 
die registriert sind und Anspruch auf ein Grundgehalt haben) in der ANP, wobei 8.898 Stellen für Frauen zur 
Verfügung stehen. Eine Rekrutierungskampagne, die sich auf den Zuwachs weiblicher Rekruten konzentrierte, 
führte zu positiven Ergebnissen. Zwischen Juni und September 2019 traten zusätzlich 138 Frauen ihren Dienst 
bei der ANP an (USDOD 12.2019). 

Resolute Support Mission 

Die „Resolute Support Mission“ ist eine von der NATO geführte Mission, die mit 01.01.2015 ins Leben gerufen 
wurde. Hauptsächlich konzentriert sie sich auf Ausbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten auf 
ministerieller und Behördenebene sowie in höheren Rängen der Armee und Polizei. Die Personalstärke der 
Resolute Support Mission beträgt 16.000 Mann (durch 39 NATO-Mitglieder und andere Partner). Das 
Hauptquartier befindet sich in Kabul/Bagram mit vier weiteren Niederlassungen in Mazar-e-Sharif im Norden, 
Herat im Westen, Kandahar im Süden und Laghman im Osten (NATO 18.07.2018). 

[…] 

9. Wehrdienst und Rekrutierungen durch verschiedene Akteure 
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In Afghanistan gibt es keine Wehrpflicht. Das vorgeschriebene Mindestalter für die freiwillige Meldung beträgt 
18 Jahre (CIA 07.05.2019; vgl. AA 02.09.2019). Da die Tätigkeit als Soldat oder Polizist für den großen Teil der 
jungen männlichen Bevölkerung eine der wenigen Verdienstmöglichkeiten darstellt, besteht grundsätzlich kein 
Anlass für Zwangsrekrutierungen zu staatlichen Sicherheitskräften. Soldaten oder Polizisten, die ihre Truppe 
vorübergehend unerlaubt verlassen, um zu ihren Familien zurückzukehren, werden schon aufgrund ihrer sehr 
hohen Zahl nach Rückkehr zu ihrem ursprünglichen Standort wieder in die ANDSF aufgenommen (AA 
02.09.2019). 

Gemäß dem afghanischen Militärstrafgesetzbuch (Afghanistan Penal Code on Military Crimes) von 2008 wird 
eine Abwesenheit von mehr als 24 Stunden als unerlaubt definiert (absent without official leave, AWOL) 
(DFJP/SEM 31.03.2017). In der Praxis werden Fälle von Desertion in Afghanistan nicht strafrechtlich verfolgt, 
insbesondere wenn die desertierten Personen innerhalb Afghanistans ausgebildet wurden (RA KBL 06.03.2019; 
vgl. DFJP/SEM 31.03.2017). Unerlaubtes Fernbleiben vom Dienst bzw. Desertion wird gemäß Artikel 10 Anhang 
1 des Militärstrafgesetzbuchs nicht bestraft, wenn die Abwesenheit weniger als ein Jahr dauert. Eine 
Abwesenheit von mehr als einem Jahr kann mit sechs Monaten Freiheitsentzug oder einer Geldstrafe von 
20.000 AFN (ca. 237 Euro) bestraft werden (RA KBL 06.03.2019). Die permanente Desertion ist mit einer 
Haftstrafe von zwei bis fünf Jahren bedroht. Bei Desertionen während einer Sondermission beträgt die 
maximale Haftstrafe zwischen fünf und fünfzehn Jahren (DFJP/SEM 31.03.2019). 

Für Offiziere, in deren Ausbildung der Staat mehr Ressourcen investiert hat, gelten bei unerlaubter Abwesenheit 
oder Desertion strengere Regeln. Gemäß Artikel 52 des Dienstrechts für Offiziere, Leutnante und Wachtmeister 
werden unerlaubte Abwesenheiten von weniger als 30 Tagen geringfügig bestraft, beispielsweise durch 
Lohnabzug oder andere Disziplinierungsmaßnahmen. Eine unerlaubte Abwesenheit von mehr als 30 Tagen wird 
gemäß dieser Bestimmung strafrechtlich verfolgt (RA KBL 06.03.2019). So müssen Offiziere, die zur Ausbildung 
ins Ausland entsandt wurden und dort verbleiben, mit Strafmaßnahmen rechnen. Die Bestimmungen sehen 
Kompensationszahlungen nach der Rückkehr oder durch einen Bürgen vor (RA KBL 06.03.2019). 

Fahnenflucht kann gemäß Gesetz mit bis zu fünf Jahren Haft, in besonders schweren Fällen mit bis zu 15 Jahren 
Haft bestraft werden. Dem Auswärtigen Amt sind keine Fälle bekannt, in denen es zu einer strafrechtlichen 
Verurteilung oder disziplinarischen Maßnahmen allein wegen Fahnenflucht gekommen ist (AA 02.09.2019). Im 
Jahr 2016 wurde ein Soldat wegen Desertion in erster Instanz zu fünfzehn Jahren Haft verurteilt; Berichten 
zufolge wurde dies zu einem Medienfall, was u.a. auf die Seltenheit solcher Verurteilungen hinweist und auf die 
Absicht schließen lässt, ein Exempel zu statuieren (DFJP/SEM 31.03.2017). 

9.1. Rekrutierung durch regierungsfeindliche Gruppierungen 

UNAMA dokumentierte glaubwürdige Vorwürfe über die Rekrutierung von 23 Buben durch regierungsfeindliche 
Gruppen (darunter pakistanische Taliban, afghanische Taliban und IS) im ersten Halbjahr 2018. In einzelnen 
Fällen wurden Kinder insbesondere in den südlichen Provinzen als Selbstmordattentäter, menschliche 
Schutzschilde oder Bombenleger eingesetzt (USDOS 13.03.2019) Obwohl die Taliban eine interne Richtlinie 
haben, keine Kinder zu rekrutieren, gibt es Hinweise auf Kinderrekrutierungen, insbesondere postpubertärer 
Buben (EASO 6.2018). Die Taliban wenden, laut Berichten von NGOs und UN, Täuschung, Geldzusagen, falsche 
religiöse Zusammenhänge oder Zwang an, um Kinder zu Selbstmordattentaten zu bewegen (USDOS 13.03.2019; 
vgl. EASO 6.2018, DAI/CNRR 10.2016), teilweise werden die Kinder zum Training nach Pakistan gebracht (EASO 
6.2018). 

Taliban 

Es besteht relativer Konsens darüber, wie die Rekrutierung für die Streitkräfte der Taliban erfolgt: sie läuft 
hauptsächlich über bestehende traditionelle Netzwerke und organisierte Aktivitäten im Zusammenhang mit 
religiösen Institutionen. Layha, der Verhaltenskodex der Taliban, enthält einige Bestimmungen über 
verschiedene Formen der Einladung sowie Bestimmungen, wie sich die Kader verhalten sollen, um Menschen 
zu gewinnen und Sympathien aufzubauen. Eines der Sonderkomitees der Quetta Schura ist für die Rekrutierung 
verantwortlich (LI 29.06.2017). 

In Gebieten, in denen regierungsfeindliche Gruppen Kontrolle ausüben, gibt es eine Vielzahl an Methoden, um 
Kämpfer zu rekrutieren, darunter auch solche, die auf Zwang basieren (DAI/CNRR 10.2016), wobei der Begriff 
Zwangsrekrutierung von Quellen unterschiedlich interpretiert und Informationen zur Rekrutierung 
unterschiedlich kategorisiert werden (LI 29.06.2017). Landinfo versteht Zwang im Zusammenhang mit 
Rekrutierung dahingehend, dass jemand, der sich einer Mobilisierung widersetzt, speziellen 
Zwangsmaßnahmen und Übergriffen (zumeist körperlicher Bestrafung) durch den Rekrutierer ausgesetzt ist. Die 
Zwangsmaßnahmen können auch andere schwerwiegende Maßnahmen beinhalten und gegen Dritte, 
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beispielsweise Familienmitglieder, gerichtet sein. Auch wenn jemand keinen Drohungen oder körperlichen 
Übergriffen ausgesetzt ist, können Faktoren wie Armut, kulturelle Gegebenheiten und Ausgrenzung die 
Unterscheidung zwischen freiwilliger und zwangsweiser Beteiligung zum Verschwimmen bringen (LI 
29.06.2017). Die Taliban haben keinen Mangel an freiwilligen Rekruten und machen nur in Ausnahmefällen von 
Zwangsrekrutierung Gebrauch. Druck und Zwang, den Taliban beizutreten, sind jedoch nicht immer gewalttätig 
(EASO 6.2018). 

Sympathisanten der Taliban sind Einzelpersonen und Gruppen, vielfach junge, desillusionierte Männer, deren 
Motive der Wunsch nach Rache und Heldentum gepaart mit religiösen und wirtschaftlichen Gründen sind. Sie 
fühlen sich nicht zwingend den zentralen Werten der Taliban verpflichtet. Die meisten haben das Vertrauen in 
das Staatsbildungsprojekt verloren und glauben nicht länger, dass es möglich ist, ein sicheres und stabiles 
Afghanistan zu schaffen. Viele schließen sich den Aufständischen aus Angst oder Frustration über die Übergriffe 
auf die Zivilbevölkerung an. Armut, Hoffnungslosigkeit und fehlende Zukunftsperspektiven sind die 
wesentlichen Erklärungsgründe (LI 29.06.2017). 

Vor einigen Jahren waren Mittel wie Pamphlete, DVDs und Zeitschriften bis hin zu Radio, Telefon und web-
basierter Verbreitung wichtige Instrumente des Propagandaapparats. Internet und soziale Medien wie Twitter, 
Blogs und Facebook haben sich in den letzten Jahren zu sehr wichtigen Foren und Kanälen für die Verbreitung 
der Botschaft dieser Bewegung entwickelt, sie dienen auch als Instrument für die Anwerbung. Über die sozialen 
Medien können die Taliban mit Sympathisanten und potenziellen Rekruten Kontakt aufnehmen. Die Taliban 
haben verstanden, dass ohne soziale Medien kein Krieg gewonnen werden kann. Sie haben ein umfangreiches 
Kommunikations- und Mediennetzwerk für Propaganda und Rekrutierung aufgebaut. Zusätzlich unternehmen 
die Taliban persönlich und direkt Versuche, die Menschen von ihrer Ideologie und Weltanschauung zu 
überzeugen, damit sie die Bewegung unterstützen. Ein Gutteil dieser Aktivitäten läuft über religiöse Netzwerke 
(LI 29.06.2017). 

Die Entscheidung, Rekruten zu mobilisieren, wird von den Familienoberhäuptern, Stammesältesten und 
Gemeindevorstehern getroffen. Dadurch wird dies nicht als Zwangsrekrutierung wahrgenommen, da die 
Entscheidungen der Anführer als legitim und akzeptabel gesehen werden. Personen, die sich dem widersetzen, 
gehen ein Risiko ein, dass sie oder ihre Familien bestraft oder getötet werden (DAI/CNRR 10.2016; vgl. EASO 
6.2018), wenngleich die Taliban nachsichtiger als der ISKP seien und lokale Entscheidungen eher akzeptieren 
würden (TST 22.08.2019). 

Quellen haben bestätigt, dass es in Gebieten, die von den Taliban kontrolliert werden oder in denen die Taliban 
stark präsent sind, de facto unmöglich ist, offenen Widerstand gegen die Bewegung zu leisten. Die örtlichen 
Gemeinschaften haben sich der Lokalverwaltung durch die Taliban zu fügen. Oppositionelle sehen sich 
gezwungen, sich äußerst bedeckt zu halten oder das Gebiet zu verlassen. Die Gruppe der Stammesältesten ist 
gezielten Tötungen ausgesetzt. Landinfo vermutet, dass dies vor allem regierungsfreundliche Stammesälteste 
betrifft, die gegen die Taliban oder andere aufständische Gruppen sind (LI 27.06.2017). Eine Quelle verweist 
hier auf Berichte von Übergriffen auf Stämme oder Gemeinschaften, die den Taliban Unterstützung und die 
Versorgung mit Kämpfern verweigert haben. Gleichzeitig sind die militärischen Einheiten der Taliban in den 
Gebieten, in welchen sie operieren, von der Unterstützung durch die Bevölkerung abhängig. Mehrere 
Gesprächspartner von Landinfo, einschließlich einer NGO, die in Taliban-kontrollierten Gebieten arbeitet, 
meinen, dass die Taliban im Gegensatz zu früher heute vermehrt auf die Wünsche und Bedürfnisse der 
Gemeinschaften Rücksicht nehmen. Bei einem Angriff oder drohenden Angriff auf eine örtliche Gemeinschaft 
müssen Kämpfer vor Ort mobilisiert werden. In einem solchen Fall mag es schwierig sein, sich zu entziehen. Die 
erweiterte Familie kann einer Quelle zufolge allerdings auch eine Zahlung leisten, anstatt Rekruten zu stellen. 
Diese Praktiken implizieren, dass es die ärmsten Familien sind, die Kämpfer stellen, da sie keine Mittel haben, 
um sich freizukaufen. Es ist bekannt, dass – wenn Familienmitglieder in den Sicherheitskräften dienen – die 
Familie möglicherweise unter Druck steht, die betreffende Person zu einem Seitenwechsel zu bewegen. Der 
Grund dafür liegt in der Strategie der Taliban, Personen mit militärischem Hintergrund anzuwerben, die Waffen, 
Uniformen und Wissen über den Feind einbringen. Es kann aber auch Personen treffen, die über Knowhow und 
Qualifikationen verfügen, die die Taliban im Gefechtsfeld benötigen, etwa für die Reparatur von Waffen (LI 
29.06.2017). 

Islamischer Staat (IS) 

Lokale Ältere, die in den Grenzprovinzen Kunar und Nangarhar leben, berichten von ISKP Kräften, die nach wie 
vor die Bewohner in Dörfern unter ihrer Kontrolle terrorisieren und Buben zwangsrekrutieren sowie Mädchen 
vom Schulbesuch abhalten (WP 20.08.2019; vgl. TST 21.08.2019). Von Kunar wurde berichtet, dass auch 
Männer zwangsrekrutiert und jene getötet wurden, die dies verweigert hätten (TST 22.08.2019). 
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In Gebieten unter Kontrolle des IS wird Druck auf die Gemeinden ausgeübt, den IS voll zu unterstützen (EASO 
6.2018). 

Andere Gruppierungen 

Auch schiitische Organisationen rekrutieren unter Afghanen, wie z.B. die Fatemiyoun Division, eine 
Kampftruppe, die vorwiegend aus afghanischen schiitischen Hazara besteht. Die Rekrutierung erfolgt durch die 
Iranischen Revolutionsgarden im Iran unter der afghanischen Flüchtlingspopulation; die Rekruten werden nach 
der Ausbildung zum Kampf nach Syrien geschickt. Es gibt Berichte, dass sich in einem Hazara-Viertel im Westen 
Kabuls ein Rekrutierungszentrum der Fatemiyoun befindet. Es werden auch Jugendliche ab 14 Jahren rekrutiert 
(DW 05.05.2018). 

[…] 

14. Todesstrafe 

Die Todesstrafe ist in der Verfassung und im Strafgesetzbuch für besonders schwerwiegende Delikte vorgesehen 
(AA 02.09.2019). Das neue Strafgesetzbuch, das am 15.02.2018 in Kraft getreten ist, hat die Anzahl der mit 
Todesstrafe bedrohten Verbrechen von 54 auf 14 Delikte reduziert (AI 10.04.2019). Vorgesehen ist die 
Todesstrafe für Delikte wie Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Angriff gegen den 
Staat, Mord und Zündung von Sprengladungen, Entführungen bzw. Straßenraub mit tödlicher Folge, 
Gruppenvergewaltigung von Frauen u.a. (MoJ 15.05.2017: Art. 170). Die Todesstrafe wird vom zuständigen 
Gericht ausgesprochen und vom Präsidenten genehmigt (MoJ 15.05.2017: Art. 169). Sie wird durch Erhängen 
ausgeführt (AI 10.04.2019; vgl. AA 02.09.2019). Unter dem Einfluss der Scharia hingegen droht die Todesstrafe 
auch bei anderen Delikten (z.B. Blasphemie, Apostasie, Ehebruch sog. „Zina“, Straßenraub). In der afghanischen 
Bevölkerung trifft diese Form der Bestrafung und Abschreckung auf eine tief verwurzelte Unterstützung. Dies 
liegt nicht zuletzt auch an einem als korrupt und unzuverlässig geltenden Gefängnissystem und der Tatsache, 
dass Verurteilte durch Zahlungen freikommen können (AA 02.09.2019). 

Obwohl Präsident Ghani sich zwischenzeitlich positiv zu einem möglichen Moratorium zur Todesstrafe geäußert 
hat und Gesetzesvorhaben auf dem Weg sind, welche eine Umwandlung der Todesstrafe in eine lebenslange 
Freiheitsstrafe vorsehen, ist davon auszugehen, dass weiterhin Todesurteile vollstreckt werden (AA 02.09.2019). 
Im Jahr 2018 wurden in Afghanistan drei Menschen hingerichtet (AI 10.04.2019; vgl. AA 02.09.2019). Alle 
wurden am 28.01.2018 wegen Entführung und Mord an einem Kind exekutiert. Zahlen zu eventuellen weiteren 
Exekutionen liegen jedoch nicht vor (AI 10.04.2019). Zu Jahresende 2018 befanden sich mindestens 343 
Personen im Todestrakt (AI 10.04.2019; vgl. AA 02.09.2019). Im Jahr 2018 wurden in Afghanistan 44 
Todesurteile umgewandelt und 50 zum Tode Verurteilte aufgrund der Vergebung durch die Opferfamilien 
begnadigt. Es gibt eine Initiative der Regierung, alle Todesurteile neu zu untersuchen (AI 10.04.2019). 

[…] 

15. Religionsfreiheit 

Etwa 99% der afghanischen Bevölkerung sind Muslime. Die Sunniten werden auf 80 bis 89,7% und die Schiiten 
auf 10 bis 19% der Gesamtbevölkerung geschätzt (CIA 30.04.2019; vgl. AA 02.09.2019). Andere 
Glaubensgemeinschaften wie die der Sikhs, Hindus, Baha´i und Christen machen weniger als ein Prozent der 
Bevölkerung aus (AA 02.09.2019; vgl. CIA 30.04.2019, USDOS 21.06.2019); in Kabul lebt auch weiterhin der 
einzige jüdische Mann in Afghanistan (UO 16.08.2019; vgl. BBC 11.04.2019). Laut Verfassung ist der Islam die 
Staatsreligion Afghanistans. Anhänger anderer Religionen sind frei, ihren Glauben im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften auszuüben (USDOS 21.06.2019; vgl. FH 04.02.2019, MPI 2004). Die Abkehr vom Islam gilt als 
Apostasie, die nach der Scharia strafbewehrt ist (USDOS 21.06.2019; vgl. AA 09.11.2016). Im Laufe des 
Untersuchungsjahres 2018 gab es keine Berichte über staatliche Verfolgungen aufgrund von Blasphemie oder 
Apostasie (USDOS 21.06.2019). Auch im Berichtszeitraum davor gab es keine Berichte zur staatlichen 
Strafverfolgung von Apostasie und Blasphemie (USDOS 29.05.2018). 

Konvertiten vom Islam zu anderen Religionen berichteten, dass sie [sich] weiterhin vor Bestrafung durch 
Regierung sowie Repressalien durch Familie und Gesellschaft fürchteten. Das Gesetz verbietet die Produktion 
und Veröffentlichung von Werken, die gegen die Prinzipien des Islam oder gegen andere Religionen verstoßen 
(USDOS 21.06.2019). Das neue Strafgesetzbuch 2017, welches im Februar 2018 in Kraft getreten ist (USDOS 
21.06.2019; vgl. ICRC o.D.), sieht Strafen für verbale und körperliche Angriffe auf Anhänger jedweder Religion 
und Strafen für Beleidigungen oder Verzerrungen gegen den Islam vor (USDOS 21.06.2019). 

Das Zivil- und Strafrecht basiert auf der Verfassung; laut dieser müssen Gerichte die verfassungsrechtlichen 
Bestimmungen sowie das Gesetz bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. In Fällen, in denen weder die 
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Verfassung noch das Straf- oder Zivilgesetzbuch einen bestimmten Rahmen vorgeben, können Gerichte laut 
Verfassung die sunnitische Rechtsprechung der hanafitischen Rechtsschule innerhalb des durch die Verfassung 
vorgegeben Rahmens anwenden, um Gerechtigkeit zu erlangen. Die Verfassung erlaubt es den Gerichten auch, 
das schiitische Recht in jenen Fällen anzuwenden, in denen schiitische Personen beteiligt sind. Nicht-Muslime 
dürfen in Angelegenheiten, die die Scharia-Rechtsprechung erfordern, nicht aussagen. Die Verfassung erwähnt 
keine eigenen Gesetze für Nicht-Muslime (USDOS 21.06.2019). 

[...] 

Die Religionsfreiheit hat sich seit 2001 zwar verbessert, jedoch wird diese noch immer durch Gewalt und 
Drangsalierung gegenüber religiösen Minderheiten und reformerischen Muslimen behindert (FH 04.02.2019; 
vgl. USDOS 21.06.2019). 

Wegen konservativer sozialer Einstellungen und Intoleranz sowie der Unfähigkeit oder Unwilligkeit der 
Sicherheitskräfte, individuelle Freiheiten zu verteidigen, sind Personen, die mutmaßlich gegen religiöse und 
soziale Normen verstoßen, vulnerabel für Misshandlung (FH 04.02.2019). Mitglieder der Taliban und des 
Islamischen Staates (IS) töten und verfolgen weiterhin Mitglieder religiöser Minderheiten aufgrund ihres 
Glaubens oder ihrer Beziehungen zur Regierung (USDOS 21.06.2019; vgl. FH 04.02.2019). Da Religion und 
Ethnie oft eng miteinander verbunden sind, ist es schwierig, einen Vorfall ausschließlich durch die religiöse 
Zugehörigkeit zu begründen (USDOS 21.06.2019). 

Ein Muslim darf eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber die Frau muss konvertieren, sofern sie nicht 
Anhängerin einer anderen abrahamitischen Religion (Christentum oder Judentum) ist. Einer Muslima ist es nicht 
erlaubt, einen nicht-muslimischen Mann zu heiraten. Konvertiten vom Islam riskieren die Annullierung ihrer Ehe 
(USDOS 21.06.2019). Ehen zwischen zwei Nicht-Muslimen sind gültig (USE o.D.). Die nationalen 
Identitätsausweise beinhalten Informationen über das Religionsbekenntnis. Das Bekenntnis zum Islam wird für 
den Erwerb der Staatsbürgerschaft nicht benötigt. Religiöse Gemeinschaften sind gesetzlich nicht dazu 
verpflichtet, sich registrieren zu lassen (USDOS 21.06.2019). 

Laut Verfassung soll der Staat einen einheitlichen Lehrplan, der auf den Bestimmungen des Islam basiert, 
gestalten und umsetzen; auch sollen Religionskurse auf Grundlage der islamischen Strömungen innerhalb des 
Landes entwickelt werden. Der nationale Bildungsplan enthält Inhalte, die für Schulen entwickelt wurden, in 
denen die Mehrheiten entweder schiitisch oder sunnitisch sind; ebenso konzentrieren sich die Schulbücher auf 
gewaltfreie islamische Bestimmungen und Prinzipien. Der Bildungsplan beinhaltet Islamkurse, nicht aber Kurse 
für andere Religionen. Für Nicht-Muslime an öffentlichen Schulen ist es nicht erforderlich, am Islamunterricht 
teilzunehmen (USDOS 21.06.2019). 

15.1. Schiiten 

Der Anteil schiitischer Muslime an der Bevölkerung wird auf 10 bis 19% geschätzt (CIA 30.04.2019; vgl. AA 
02.09.2019). Zuverlässige Zahlen zur Größe der schiitischen Gemeinschaft sind nicht verfügbar und werden vom 
Statistikamt nicht erfasst. Gemäß Gemeindeleitern sind die Schiiten Afghanistans mehrheitlich Jafari-Schiiten 
(Zwölfer-Schiiten), 90% von ihnen gehören zur ethnischen Gruppe der Hazara. Unter den Schiiten gibt es auch 
Ismailiten (USDOS 21.06.2019). 

Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten sind in Afghanistan selten (AA 02.09.2019). Beobachtern 
zufolge ist die Diskriminierung der schiitischen Minderheit durch die sunnitische Mehrheit zurückgegangen; 
dennoch existieren Berichte zu lokalen Diskriminierungsfällen. Gemäß Zahlen von UNAMA gab es im Jahr 2018 
19 Fälle konfessionell motivierter Gewalt gegen Schiiten, bei denen 223 Menschen getötet und 524 Menschen 
verletzt wurden; ein zahlenmäßiger Anstieg der zivilen Opfer um 34% (USDOS 21.06.2019). In den Jahren 2016, 
2017 und 2018 wurden durch den Islamischen Staat (IS) und die Taliban 51 terroristischen Angriffe auf 
Glaubensstätten und religiöse Anführer der Schiiten bzw. Hazara durchgeführt (FH 04.02.2019; vgl. USDOS 
21.06.2019, CRS 01.05.2019). Im Jahr 2018 wurde die Intensität der Attacken in urbanen Räumen durch den IS 
verstärkt (HRW 17.01.2019). 

Die politische Repräsentation und die Beteiligung an den nationalen Institutionen seitens der traditionell 
marginalisierten schiitischen Minderheit, der hauptsächlich ethnische Hazara angehören, ist seit 2001 gestiegen 
(FH 04.02.2019). Obwohl einige schiitische Muslime höhere Regierungsposten bekleiden, behaupten Mitglieder 
der schiitischen Minderheit, dass die Anzahl dieser Stellen die demografischen Verhältnisse des Landes nicht 
reflektiert. Vertreter der Sunniten hingegen geben an, dass Schiiten im Vergleich zur Bevölkerungszahl in den 
Behörden überrepräsentiert seien. Einige Mitglieder der ismailitischen Gemeinschaft beanstanden die 
vermeintliche Vorenthaltung von politischen Posten; wenngleich vier Parlamentssitze für Ismailiten reserviert 
sind (USDOS 21.06.2019). 
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Im Ulema-Rat, der nationalen Versammlung von Religionsgelehrten, die u.a. dem Präsidenten in der Festlegung 
neuer Gesetze und Rechtsprechung beisteht, beträgt die Quote der schiitischen Muslime 25 bis 30% (AB 
07.06.2017; vgl. USIP 14.06.2018, AA 02.09.2019). Des Weiteren tagen regelmäßig rechtliche, konstitutionelle 
und menschenrechtliche Kommissionen, welche aus Mitgliedern der sunnitischen und schiitischen 
Gemeinschaften bestehen und von der Regierung unterstützt werden, um die interkonfessionelle Schlichtung zu 
fördern (USDOS 21.06.2019).   

Das afghanische Ministry of Hajj and Religious Affairs (MOHRA) erlaubt sowohl Sunniten als auch Schiiten, 
Pilgerfahrten zu unternehmen (USDOS 21.06.2019). 

[...]. 

15.2. Christentum und Konversion zum Christentum 

Nichtmuslimische Gruppierungen wie Sikhs, Baha‘i, Hindus und Christen machen ca. 0,3% der Bevölkerung aus. 
Genaue Angaben zur Größe der christlichen Gemeinschaft sind nicht vorhanden (USDOS 21.06.2019). USDOS 
schätzte im Jahresbericht zur Religionsfreiheit 2009 die Größe der geheimen christlichen Gemeinschaft auf 500 
bis 8.000 Personen (USDOS 26.10.2009). Religiöse Freiheit für Christen in Afghanistan existiert; gemäß der 
afghanischen Verfassung ist es Gläubigen erlaubt, ihre Religion in Afghanistan im Rahmen der Gesetze frei 
auszuüben. Dennoch gibt es unterschiedliche Interpretationen zu religiöser Freiheit, da konvertierte Christen im 
Gegensatz zu originären Christen vielen Einschränkungen ausgesetzt sind. Religiöse Freiheit beinhaltet nicht die 
Konversion (RA KBL 01.06.2017). 

Tausende ausländische Christen und einige wenige Afghanen, die originäre Christen und nicht vom Islam 
konvertiert sind, werden normal und fair behandelt. Es gibt kleine Unterschiede zwischen Stadt und Land. In 
den ländlichen Gesellschaften ist man tendenziell feindseliger (RA KBL 01.06.2017). 

Afghanische Christen sind in den meisten Fällen vom Islam zum Christentum konvertiert. Neben der drohenden 
strafrechtlichen Verfolgung werden Konvertiten in der Gesellschaft ausgegrenzt und zum Teil angegriffen (AA 
02.09.2019). Bei der Konversion vom Islam zum Christentum wird in erster Linie nicht das Christentum als 
problematisch gesehen, sondern die Abkehr vom und der Austritt aus dem Islam (LIFOS 21.12.2017). Laut 
islamischer Rechtsprechung soll jeder Konvertit drei Tage Zeit bekommen, um seinen Konfessionswechsel zu 
widerrufen. Sollte es zu keinem Widerruf kommen, gilt Enthauptung als angemessene Strafe für Männer, 
während Frauen mit lebenslanger Haft bedroht werden. Ein Richter kann eine mildere Strafe verhängen, wenn 
Zweifel an der Apostasie bestehen. Auch kann die Regierung das Eigentum des/der Abtrünnigen konfiszieren 
und dessen/deren Erbrecht einschränken (USDOS 21.06.2019). 

Konvertiten vom Islam zum Christentum werden von der Gesellschaft nicht gut behandelt, weswegen sie sich 
meist nicht öffentlich bekennen. Zur Zahl der Konvertiten gibt es keine Statistik. In den meisten Fällen 
versuchen die Behörden, Konvertiten gegen die schlechte Behandlung durch die Gesellschaft zu unterstützen, 
zumindest um potenzielles Chaos und Misshandlung zu vermeiden (RA KBL 01.06.2019). 

Für christliche Afghanen gibt es keine Möglichkeit der Religionsausübung außerhalb des häuslichen Rahmens 
(AA 02.09.2019; vgl. USCIRF 4.2018, USDOS 21.06.2019), da es keine öffentlich zugänglichen Kirchen im Land 
gibt (USDOS 21.06.2019; vgl. AA 02.09.2019). Einzelne christliche Andachtsstätten befinden sich in 
ausländischen Militärbasen. Die einzige legale christliche Kirche im Land befindet sich am Gelände der 
italienischen Botschaft in Kabul (WA 11.12.2018; vgl. AA 02.09.2019). Die afghanischen Behörden erlaubten die 
Errichtung dieser katholischen Kapelle unter der Bedingung, dass sie ausschließlich ausländischen Christen 
diene und jegliche Missionierung vermieden werde (KatM KBL 08.11.2017). 

Gemäß hanafitischer Rechtsprechung ist Missionierung illegal; Christen berichten, die öffentliche Meinung 
stehe ihnen und der Missionierung weiterhin feindselig gegenüber. Es gibt keine Berichte zu staatlicher 
Verfolgung aufgrund von Apostasie oder Blasphemie (USDOS 21.06.2019). 

Beobachtern zufolge hegen muslimische Ortsansäßige den Verdacht, Entwicklungsprojekte würden das 
Christentum verbreiten und missionieren (USDOS 21.06.2019). Ein christliches Krankenhaus ist seit 2005 in 
Kabul aktiv (CURE 8.2018); bei einem Angriff durch einen Mitarbeiter des eigenen Wachdienstes wurden im 
Jahr 2014 drei ausländische Ärzte dieses Krankenhauses getötet (NYP 24.04.2014). Auch gibt es in Kabul den 
Verein „Pro Bambini di Kabul“, der aus Mitgliedern verschiedener christlicher Orden besteht. Dieser betreibt 
eine Schule für Kinder mit Behinderung (PBdK o.D.; vgl. AF 04.01.2019). 

15.3. Sikhs und Hindus 
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Die Gemeinschaft der Sikhs und Hindus schätzte 2018 ihre Größe in Afghanistan auf ca. 700 Mitglieder. Im Jahr 
2017 hatte sie noch 1.300 Mitglieder umfasst, der Rest ist im Laufe des Jahres emigriert (USDOS 21.06.2019). 
Noch vor einigen Jahrzehnten lebten einige Hunderttausend Hindus und Sikhs in Afghanistan (AJ 01.01.2017; 
vgl. AIIA 11.07.2018). Eine sich angeblich verschlechternde wirtschaftliche Lage der Gemeinschaften, erhöhte 
Sicherheitsbedenken sowie fehlender Zugang zum Arbeitsmarkt waren laut Sikh-Führern Hauptgrund einer 
verstärkten Emigration (USDOS 21.06.2019). Hindus und Sikhs leben im 1. Kabuler Stadtbezirk im Stadtteil 
Hindu Gozar (AAN 19.03.2019) sowie in den Provinzen Nangarhar und Ghazni. In Jalalabad war im Jänner 2017 
weiterhin eine bedeutende Anzahl von Sikhs ansäßig (AJ 01.01.2017). Es gibt zwei aktive Gurudwaras 
(Gebetsstätten der Sikhs) in Kabul und vier Hindu-Tempel landesweit, davon zwei in Kabul sowie je einen in 
Jalalabad und Helmand (AA 02.09.2019). 

Berichten zufolge werden Hindus und Sikhs von großen Teilen der muslimischen Bevölkerung als Außenseiter 
betrachtet (AA 02.09.2019). Sie sind verbalen und physischen Übergriffen (USDOS 13.03.2019), Diskriminierung 
und Belästigung ausgesetzt, können jedoch ihren Glauben öffentlich ausüben. Quellen zufolge sind Hindus 
weniger gefährdet als Sikhs; der Grund dafür ist das Fehlen sichtbarer charakteristischer Merkmale (z.B. 
Kopfbedeckung) bei den Hindus (USDOS 21.06.2019). Sikhs sind zurückhaltend bei der Begehung religiöser 
Feste, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, und der Staat hat nur eingeschränkte Möglichkeiten, die 
Gemeinschaft vor alltäglichem sozialem Druck zu schützen. Der afghanische Staat verhält sich den in 
Afghanistan verbliebenen Sikhs gegenüber nicht feindlich (AIIA 11.07.2018). Staatliche Diskriminierung gibt es 
nicht, auch wenn der Weg in öffentliche Ämter für Hindus und Sikhs schon aufgrund fehlender 
Patronagenetzwerke schwierig ist (AA 02.09.2019). 

Trotz gesellschaftlicher Diskriminierung bekleiden Mitglieder dieser Gemeinschaften weiterhin 
Regierungsposten. Ein Sitz im Unterhaus ist für einen Vertreter der Hindu- und Sikh-Gemeinschaft reserviert 
(USDOS 21.06.2019). Dieser Sitz wird zurzeit durch Narender Singh bekleidet (AB 19.03.2019; vgl. RLY 
06.04.2019). Hindus und Sikhs vermeiden nach eigenen Angaben, Landstreitigkeiten über Gerichte beizulegen, 
da sie Angst vor Vergeltungsaktionen haben. Sie regeln Streitfälle mittels Gemeinschaftsversammlungen oder 
Mediation (USDOS 21.06.2019). 

Berichten zufolge schicken Mitglieder der Sikh- und Hindu-Gemeinschaften ihre Kinder aus Angst vor Schikane 
durch ihre Mitschüler nicht in staatliche Schulen. In der Vergangenheit wurden die Kinder in privaten Hindu- 
und Sikh-Schulen unterrichtet, jedoch sind heutzutage viele davon geschlossen. Gemäß Angaben der Hindu- 
und Sikh-Gemeinschaften gibt es nur zwei funktionsfähige Schulen landesweit (Kabul, Jalalabad). Diese sind 
jedoch nicht für den Lehrbetrieb ausgestattet (USDOS 21.06.2019). 

Viele Musliminnen und Muslime lehnen insbesondere die Feuerbestattung ab, die im Hinduismus und 
Sikhismus das zentrale Begräbnisritual darstellt (AA 02.09.2019). Hindus und Sikhs berichten weiterhin von 
Störungen während ihrer traditionellen Feuerbestattungen durch Anrainerinnen und Anrainer aus der Nähe 
ihrer Kremationsstätte (shamshan). Obwohl ihnen die Regierung Land für eben diesen Zweck zur Verfügung 
gestellt hat, beschweren sich Sikhs, dass der Ort zu weit von urbanen Zentren entfernt liege und dieser somit 
u.a. wegen der schlechten Sicherheitslage unbenutzbar sei (USDOS 21.06.2019). Die Regierung stellt 
Polizeischutz für die Sikh- und Hindugemeinschaft zur Verfügung, während diese ihre Kremationsrituale 
abhalten (USDOS 21.06.2019; vgl. AIIA 11.07.2018). 

Auch wurde den Gemeinschaftsführern die Möglichkeit gewährt, sich mit Präsident Ghani zu treffen (AIIA 
11.07.2018; vgl. NYT 01.07.2018), wenngleich eines dieser Treffen aufgrund eines Bombenanschlages auf den 
Konvoi nicht zustande kam. Unter den Todesopfern war auch der einzige Sikh-Kandidat für die 
Parlamentswahlen im Oktober 2018, Avtar Singh Khalsa (NYT 01.07.2018; vgl. AIIA 11.07.2018). Sein Sohn, 
Narender Singh, kandidierte daraufhin für den Sitz der Hindu- und Sikh-Gemeinschaft und wurde Abgeordneter 
im Unterhaus (SC 04.01.2019). 

15.4. Baha‘i 

Im Jahr 1966 entstand die erste Baha‘i-Gemeinde in Kabul. Viele ihrer Anhänger wurden während der Taliban-
Herrschaft verhaftet oder mussten das Land verlassen. Inzwischen sind einige von ihnen nach Afghanistan 
zurückgekehrt (AA 02.09.2019). Es existieren keine verlässlichen Schätzungen zur Größe der Baha‘i-
Gemeinschaft (USDOS 21.06.2019). UNHCR schätzte ihre Zahl 2013 landesweit auf 2.000 ein (AA 02.09.2019). 
Die Gemeinschaft der Baha‘i ist hauptsächlich in Kabul ansäßig, mit wenigen Mitgliedern in Kandahar (USDOS 
21.06.2019). 

Im Mai 2007 befand das Generaldirektorat für Fatwas, dass der Glaube der Baha’i eine Abweichung vom Islam 
und eine Form der Blasphemie sei. Auch wurden alle Muslime, die den Baha’i-Glauben annehmen, zu 
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Abtrünnigen erklärt (USDOS 21.06.2019; vgl. AA 02.09.2019). Sie gelten somit als Ungläubige, nicht jedoch als 
Konvertiten und werden keines Vergehens angeklagt, denn zur Strafverfolgung von Blasphemie existieren keine 
Berichte (USDOS 21.06.2019; vgl. AA 02.09.2019). 

15.5. Apostasie, Blasphemie, Konversion 

Glaubensfreiheit, die auch eine freie Religionswahl beinhaltet, gilt in Afghanistan de facto nur eingeschränkt. 
Die Abkehr vom Islam (Apostasie) wird nach der Scharia als Verbrechen betrachtet, auf das die Todesstrafe steht 
(AA 02.09.2019). 

Jeder Konvertit soll laut islamischer Rechtsprechung drei Tage Zeit bekommen, um seinen Konfessionswechsel 
zu widerrufen. Sollte es zu keinem Widerruf kommen, gilt Enthauptung als angemessene Strafe für Männer, 
während Frauen mit lebenslanger Haft bedroht werden. Ein Richter kann eine mildere Strafe verhängen, wenn 
Zweifel an der Apostasie bestehen. Auch kann die Regierung das Eigentum des/der Abtrünnigen konfiszieren 
und dessen/deren Erbrecht einschränken. Des Weiteren ist gemäß hanafitischer Rechtsprechung Missionierung 
illegal. Dasselbe gilt für Blasphemie, die in der hanafitischen Rechtsprechung unter die Kapitalverbrechen fällt 
(USDOS 21.06.2019) und auch nach dem neuen Strafgesetzbuch unter der Bezeichnung „religionsbeleidigende 
Verbrechen“ verboten ist (MoJ 15.05.2017: Art. 323). 

Es gibt keine Berichte über die Verhängung der Todesstrafe aufgrund von Apostasie (AA 02.09.2019); auch auf 
höchster Ebene scheint die afghanische Regierung kein Interesse zu haben, negative Reaktionen oder Druck 
hervorzurufen – weder vom konservativen Teil der afghanischen Gesellschaft, noch von den liberalen 
internationalen Kräften, die solche Fälle verfolgt haben (LIFOS 21.012.2017; vgl. USDOS 21.06.2019) und auch 
zur Strafverfolgung von Blasphemie existieren keine Berichte (USDOS 21.06.2019). 

Es kann jedoch einzelne Lokalpolitiker geben, die streng gegen mutmaßliche Apostaten vorgehen, und es kann 
auch im Interesse einzelner Politiker sein, Fälle von Konversion oder Blasphemie für ihre eigenen Ziele 
auszunutzen (LIFOS 21.12.2017). 

Gefahr bis hin zur Ermordung droht Konvertiten hingegen oft aus dem familiären oder nachbarschaftlichen 
Umfeld (AA 02.09.2019). Die afghanische Gesellschaft hat generell eine sehr geringe Toleranz gegenüber 
Menschen, die als den Islam beleidigend oder zurückweisend wahrgenommen werden (LIFOS 21.12.2017; vgl. 
FH 04.02.2019). Obwohl es auch säkulare Bevölkerungsgruppen gibt, sind Personen, die der Apostasie 
beschuldigt werden, Reaktionen von Familie, Gemeinschaften oder in einzelnen Gebieten von Aufständischen 
ausgesetzt, aber eher nicht von staatlichen Akteuren (LIFOS 21.12.2017). Wegen konservativer sozialer 
Einstellungen und Intoleranz sowie der Unfähigkeit oder Unwilligkeit der Sicherheitskräfte, individuelle 
Freiheiten zu verteidigen, sind Personen, die mutmaßlich gegen religiöse und soziale Normen verstoßen, 
vulnerabel für Misshandlung (FH 04.02.2019). 

Abtrünnige haben Zugang zu staatlichen Leistungen; es existiert kein Gesetz, Präzedenzfall oder Gewohnheiten, 
die Leistungen für Abtrünnige durch den Staat aufheben oder einschränken. Sofern sie nicht verurteilt und frei 
sind, können sie Leistungen der Behörden in Anspruch nehmen. 

[…] 

16. Relevante ethnische Minderheiten 

In Afghanistan leben laut Schätzungen zwischen 32 und 35 Millionen Menschen (CIA 30.04.2019; vgl. CSO 
2019). Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen 
existieren nicht (BFA 7.2016; vgl. CIA 30.04.2019). Schätzungen zufolge sind: 40 bis 42% Paschtunen, 27 bis 30% 
Tadschiken, 9 bis 10% Hazara, 9% Usbeken, ca. 4% Aimaken, 3% Turkmenen und 2% Belutschen. Weiters leben 
in Afghanistan eine große Zahl an kleinen und kleinsten Völkern und Stämmen, die Sprachen aus 
unterschiedlichsten Sprachfamilien sprechen (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012, AA 02.09.2019). 

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: „Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der 
Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, Kirgisen, 
Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das Wort ‚Afghane‘ wird für jeden Staatsbürger der 
Nation Afghanistans verwendet“ (BFA 7.2016). Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnischen 
Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Artikel 16) sechs 
weiteren Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) 
eine dieser Sprachen spricht: Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 
02.09.2019). Es gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze 
verhindern die Teilnahme der Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz beschweren sich 
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unterschiedliche ethnische Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen zu haben, in denen 
sie eine Minderheit darstellen (USDOS 11.03.2020). 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung rechtlich verankert, wird allerdings in der 
gesellschaftlichen Praxis immer wieder konterkariert. Soziale Diskriminierung und Ausgrenzung anderer 
ethnischer Gruppen und Religionen im Alltag besteht fort und wird nicht zuverlässig durch staatliche 
Gegenmaßnahmen verhindert (AA 02.09.2019). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen 
resultierten weiterhin in Konflikten und Tötungen (USDOS 11.03.2020). 

 
16.1. Paschtunen 

Ethnische Paschtunen sind mit ca. 40% der Gesamtbevölkerung die größte Ethnie Afghanistans. Sie sprechen 
Paschtu/Pashto; als Verkehrssprache sprechen viele auch Dari. Sie sind sunnitische Muslime (MRG o.D.a). Die 
Paschtunen haben viele Sitze in beiden Häusern des Parlaments – jedoch nicht mehr als 50% der Gesamtsitze 
(USDOS 11.03.2020). Die Paschtunen sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 44% in der Afghan National 
Army (ANA) und der Afghan National Police (ANP) repräsentiert (BI 29.09.2017). 

Paschtunen siedeln in einem halbmondförmigen Gebiet, das sich von Nordwestafghanistan über den gesamten 
Süden und die Gebiete östlich von Kabul bis in den Nordwesten Pakistans erstreckt. Kleinere Gruppen sind über 
das gesamte Land verstreut, auch im Norden des Landes, wo Paschtunen Ende des 19. Jahrhunderts speziell 
angesiedelt wurden und sich seitdem auch selbst angesiedelt haben (BFA 7.2016). 

Grundlage des paschtunischen Selbstverständnisses sind ihre genealogischen Überlieferungen und die darauf 
beruhende Stammesstruktur. Eng mit der Stammesstruktur verbunden ist ein komplexes System von 
Wertvorstellungen und Verhaltensrichtlinien, die häufig unter dem Namen Pashtunwali zusammengefasst 
werden (BFA 7.2016; vgl. NYT 10.06.2019) und die besagen, dass es für einen Paschtunen nicht ausreicht, 
Paschtu zu sprechen, sondern dass man auch die Regeln dieses Ehren- und Verhaltenskodex befolgen muss. Die 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stammlinienverband bedeutet viele Verpflichtungen, aber auch Rechte, 
weshalb sich solche Verbände als Solidaritätsgruppen verstehen lassen (BFA 7.2016). 

Die Taliban sind eine vorwiegend paschtunische Bewegung (BBC 26.05.2016; vgl. RFE/RL 13.11.2018, EASO 
9.2016, AAN 4.2011), werden aber nicht als nationalistische Bewegung gesehen (EASO 9.2016). Die Taliban 
rekrutieren auch aus anderen ethnischen Gruppen (RFE/RL 13.11.2018; vgl. AAN 4.2011, EASO 9.2016). Die 
Unterstützung der Taliban durch paschtunische Stämme ist oftmals in der Marginalisierung einzelner Stämme 
durch die Regierung und im Konkurrenzverhalten oder der Rivalität zwischen unterschiedlichen Stämmen 
begründet (EASO 9.2016). 

[...] 

16.2. Tadschiken 

Die Volksgruppe der Tadschiken ist die zweitgrößte Volksgruppe in Afghanistan (MRG o.D.b; vgl. RFERL 
09.08.2019) und hat einen deutlichen politischen Einfluss im Land (MRG o.D.b). Sie machen etwa 27 bis 30% 
der afghanischen Bevölkerung aus (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012). Außerhalb der tadschikischen Kerngebiete in 
Nordafghanistan (Provinzen Badakhshan, Takhar, Baghlan, Parwan, Kapisa und Kabul) bilden Tadschiken in 
weiten Teilen des Landes ethnische Inseln, namentlich in den größeren Städten. In der Hauptstadt Kabul sind sie 
knapp in der Mehrheit (GIZ 4.2019). 

Als rein sesshaftes Volk kennen die Tadschiken im Gegensatz zu den Paschtunen keine Stammesorganisation 
(GIZ 4.2019; vgl. MRG o.D.b). Aus historischer Perspektive identifizierten sich Dari/Persisch sprechende 
Personen in Afghanistan nach sehr unterschiedlichen Kriterien, etwa durch das Siedlungsgebiet oder der 
Herkunftsregion. Dementsprechend nannten sie sich zum Beispiel kāboli (aus Kabul), herāti (aus Herat), mazāri 
(aus Mazar-e Scharif), panjshēri (aus Panjsher) oder badakhshi (aus Badakhshan). Sie konnten auch nach ihrer 
Lebensweise benannt werden. Der Name tājik (Tadschike) bezeichnete ursprünglich traditionell sesshafte 
persischsprachige Bauern oder Stadtbewohner sunnitischer Konfession (BFA 7.2016; vgl. GIZ 4.2019, MRG 
o.D.b). Heute werden unter dem Terminus tājik „Tadschike“ fast alle Dari/Persisch sprechenden Personen 
Afghanistans, mit Ausnahme der Hazara, zusammengefasst (BFA 7.2016). 

Tadschiken dominierten die „Nordallianz“, eine politisch-militärische Koalition, welche die Taliban bekämpfte 
und nach dem Fall der Taliban die international anerkannte Regierung Afghanistans bildete. Tadschiken sind in 
zahlreichen politischen Organisationen und Parteien, die dominierendste davon ist die Jamiat-e Islami, 
vertreten (MRG o.D.b). Die Tadschiken sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 25% in der Afghan National 
Army (ANA) und der Afghan National Police (ANP) repräsentiert (BI 29.09.2017). 
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16.3. Hazara 

Die schiitische Minderheit der Hazara macht etwa 9 bis 10% der Bevölkerung aus (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012). 
Die Hazara besiedelten traditionell das Bergland in Zentralafghanistan, das sich zwischen Kabul im Osten und 
Herat im Westen erstreckt; der Hazaradjat [zentrales Hochland] umfasst die Provinzen Bamyan, Ghazni, 
Daikundi und den Westen der Provinz (Maidan) Wardak sowie Teile der Provinzen Ghor, Uruzgan, Parwan, 
Samangan, Baghlan, Balkh, Badghis, und Sar-e Pul. Jahrzehntelange Kriege und schwierige Lebensbedingungen 
haben viele Hazara aus ihrer Heimatregion in die afghanischen Städte, insbesondere nach Kabul, getrieben (BFA 
7.2016). 

Die Stadt Kabul ist in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen und ethnisch gesehen vielfältig. 
Neuankömmlinge aus den Provinzen tendieren dazu, sich in Gegenden niederzulassen, wo sie ein gewisses Maß 
an Unterstützung ihrer Gemeinschaft erwarten können (sofern sie solche Kontakte haben) oder sich in jenem 
Stadtteil niederzulassen, der für sie am praktischen sie ist, da viele von ihnen – zumindest anfangs – regelmäßig 
zurück in ihre Heimatprovinzen pendeln. Die Auswirkungen neuer Bewohner auf die Stadt sind schwer zu 
evaluieren. Bewohner der zentralen Stadtbereiche neigen zu öfteren Wohnortwechseln, um näher bei ihrer 
Arbeitsstätte zu wohnen oder um wirtschaftlichen Möglichkeiten und sicherheitsrelevanten Trends zu folgen. 
Diese ständigen Wohnortwechsel haben einen störenden Effekt auf soziale Netzwerke, was sich oftmals in der 
Beschwerde bemerkbar macht „man kenne seine Nachbarn nicht mehr“ (AAN 19.03.2019). Viele Hazara leben 
unter anderem in Stadtvierteln im Westen der Stadt, insbesondere in Kart-e Se, Dasht-e Barchi sowie in den 
Stadtteilen Kart-e Chahar, Deh Buri, Afshar und Kart-e Mamurin (AAN 19.03.2019). 

Wichtige Merkmale der ethnischen Identität der Hazara sind ihr ethnisch-asiatisches Erscheinungsbild (BFA 
7.2016). Ethnische Hazara sind mehrheitlich Zwölfer-Schiiten (BFA 7.2016; vgl. MRG o.D.c), auch bekannt als 
Jafari Schiiten (USDOS 21.06.2019). Eine Minderheit der Hazara, die vor allem im nordöstlichen Teil des 
Hazaradjat lebt, ist ismailitisch (BFA 7.2016). Ismailische Muslime, die vor allem, aber nicht ausschließlich, 
Hazara sind (GS 21.08.2012), leben hauptsächlich in Kabul sowie den zentralen und nördlichen Provinzen 
Afghanistans (USDOS 21.06.2019). 

Die Lage der Hazara, die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgt waren, hat sich grundsätzlich 
verbessert (AA 02.09.2019; vgl. FH 04.02.2019), und Hazara bekleiden inzwischen auch prominente Stellen in 
der Regierung und im öffentlichen Leben, sind jedoch in der öffentlichen Verwaltung nach wie vor 
unterrepräsentiert (AA 02.09.2019). Hazara werden am Arbeitsmarkt diskriminiert. Soziale Diskriminierung 
gegen schiitische Hazara, basierend auf Klasse, Ethnie oder religiösen Ansichten, finden ihre Fortsetzung in 
Erpressung (illegale Steuern), Zwangsrekrutierung, Zwangsarbeit, physischer Misshandlung und Inhaftierung 
(USDOS 13.03.2019). Nichtsdestotrotz genießt die traditionell marginalisierte schiitische muslimische 
Minderheit, zu der die meisten ethnischen Hazara gehören, seit 2001 eine zunehmende politische 
Repräsentation und Beteiligung an nationalen Institutionen (FH 04.02.2019; vgl. WP 21.03.2018). 

Die Hazara-Gemeinschaft/Gesellschaft ist traditionell strukturiert und basiert auf der Kernfamilie bzw. dem Klan 
(BFA 7.2016; vgl. MRG o.D.c). Sollte der haushaltsvorstehende Mann versterben, wird die Witwe 
Haushaltsvorständin, bis der älteste Sohn volljährig ist (MRG o.D.c). Es bestehen keine sozialen und politischen 
Stammesstrukturen (BFA 7.2016). 

Hazara neigen sowohl in ihren sozialen, als auch politischen Ansichten dazu, liberal zu sein, was im Gegensatz zu 
den Ansichten sunnitischer Militanter steht (WP 21.03.2018). Ethnische Spannungen zwischen 
unterschiedlichen Gruppen führen weiterhin zu Konflikten und Tötungen (USDOS 13.03.2019). Berichten 
zufolge halten Angriffe durch den ISKP und andere aufständische Gruppierungen auf spezifische religiöse und 
ethno-religiöse Gruppen – inklusive der schiitischen Hazara – an (USDOS 21.06.2019). 

Im Laufe des Jahres 2019 setzte der ISKP Angriffe gegen schiitische, vorwiegend aus der Hazara 
Gemeinschaften, fort. Beispielsweise griff der ISKP einen Hochzeitssaal in einem vorwiegend schiitischen 
Hazara-Viertel in Kabul an; dabei wurden 91 Personen getötet, darunter 15 Kinder, und weitere 143 Personen 
verletzt. Zwar waren unter den Getöteten auch Hazara, die meisten Opfer waren Nicht-Hazara-Schiiten und 
Sunniten. Der ISKP nannte ein sektiererisches Motiv für den Angriff (USDOS 11.03.20209). Das von schiitischen 
Hazara bewohnte Gebiet Dasht-e Barchi in Westkabul ist immer wieder Ziel von Angriffen. Die Regierung hat 
Pläne zur Verstärkung der Präsenz der afghanischen Sicherheitskräfte verlautbart (USDOS 21.06.2019). Angriffe 
werden auch als Vergeltung gegen mutmaßliche schiitische Unterstützung der iranischen Aktivitäten in Syrien 
durchgeführt (MEI 10.2018; vgl. WP 21.03.2018). 

In Randgebieten des Hazaradjat kommt es immer wieder zu Spannungen und teilweise gewaltsamen 
Auseinandersetzungen zwischen Nomaden und sesshaften Landwirten, oftmals Hazara (AREU 1.2018). 
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Die Hazara sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 10% in der Afghan National Army und der Afghan National 
Police repräsentiert (BI 29.09.2017). NGOs berichten, dass Polizeibeamte, die der Hazara-Gemeinschaft 
angehören, öfter als andere Ethnien in unsicheren Gebieten eingesetzt werden oder im Innenministerium an 
symbolische Positionen ohne Kompetenzen befördert werden (USDOS 13.03.2019). 

[...] 

 
16.4. Usbeken 

Die usbekische Minderheit ist die viertgrößte Minderheit Afghanistans und umfasst etwa 9% der 
Gesamtbevölkerung (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012). Usbeken sind Sunniten und leben vorwiegend im Norden des 
Landes, wo sie gemeinsam mit den Turkmenen den größten Teil des landwirtschaftlich genutzten Bodens 
kontrollieren (MRG o.D.d). Sie siedeln sowohl im ländlichen Raum wie auch in urbanen Zentren (Mazar-e Sharif, 
Kabul, Kandahar, Lashkargah u.a.), wo ihre Wirtschafts- und Lebensformen kaum Unterschiede zu Dari-
sprachigen Gruppen aufweisen. In den Städten und in vielen ländlichen Gegenden beherrschen Usbeken neben 
dem Usbekischen in der Regel auch Dari auf nahezu muttersprachlichem Niveau. Heiratsbeziehungen zwischen 
Usbeken und Tadschiken sind keine Seltenheit (BFA 7.2016). 

Abdul Rashid Dostum ist der Anführer der usbekischen Minderheit in Afghanistan. Der ehemalige Warlord und 
einer der Anführer der Nordallianz (MRG o.D.d; vgl. FAZ 19.11.2001) ist inzwischen Erster Vizepräsident 
Afghanistans und befand sich von Mai 2017 bis Juli 2018 im Exil in der Türkei (SP 22.07.2018). 

Die usbekische Minderheit ist im nationalen Durchschnitt mit etwa 8% in der Afghan National Army und der 
Afghan National Police repräsentiert (BI 29.09.2017). 

16.5. Kutschi, Nomaden 

Ethnisch gesehen ist der Großteil der Kutschi paschtunisch (TD 19.04.2019; vgl. MRG o.D.e, AA 02.09.2019) und 
stammt vorwiegend aus dem Süden und Osten Afghanistans (MRG o.D.e). Sie sind eher eine soziale Gruppe, 
obwohl sie einige Charakteristiken einer eigenen ethnischen Gruppe aufweisen. Während des Taliban-Regimes 
wurden viele Kutschi in den usbekisch und tadschikisch dominierten Gebieten im Nordwesten des Landes 
sesshaft. Die größte Kutschi-Population findet sich in der Wüste im Süden des Landes (Registan) (MRG o.D.e). 

Viele Kutschi leben in informellen Siedlungen am Stadtrand von Kabul (MDG o.D.e; vgl. AAN 19.03.2019). Ein 
Großteil der Nomaden zieht während des Sommers in Richtung der Weideflächen des Hazarajat (zentrales 
Hochland) (AREU 1.2018; vgl. GIZ 4.2019). Nur mehr wenige tausend Personen führen ein Leben als nomadische 
Viehhirten (MRG o.D.e; vgl. AREU 1.2018). 

Kutschi leiden in besonderem Maße unter den ungeklärten Boden- und Wasserrechten. Dies schließt die illegale 
Landnahme durch mächtige Personen ein – ein mangels funktionierenden Katasterwesens in Afghanistan 
häufiges und alle Volksgruppen betreffendes Problem (AA 02.09.2019; vgl. AREU 1.2018). Traditionell waren die 
Kutschi eine nomadische Gemeinschaft; jahrzehntelange Konflikte und Dürre haben verstärkt dazu geführt, dass 
die afghanischen Kutschi ihren traditionellen Lebensstil aufgegeben und sich in festen Siedlungsgebieten 
niedergelassen haben. Manche Kutschi haben ihr Vieh verloren und haben versucht, sich dauerhaft und auch 
temporär in nicht-regulierten Gebieten niederzulassen (TD 19.04.2019; vgl. AREU 1.2018; vgl. GIZ 4.2019), was 
zu Konflikten mit Anwohnern und Kommandanten aufgrund von Landbesitz und Wasserzugang führte (TD 
19.04.2019; vgl. AREU 1.2018, RFE/RL 18.09.2015). 

Konflikte basieren u.a. auf der Blockade der Zugangswege zu den Weiden durch die sesshafte Bevölkerung, da 
das durchziehende Vieh landwirtschaftliche Flächen beschädigt; oder auch auf der Übernahme von Weideland 
der Nomaden durch die sesshafte Dorfbevölkerung zur eigenen Beweidung, Kultivierung oder Bebauung. 
Ebenso entstehen Konflikte durch das Bevölkerungswachstum, wodurch frühere Weidegebiete der Nomaden 
vermehrt verbaut werden, insbesondere im Nahbereich größerer Städte (AREU 1.2018). 

Staatliche Institutionen haben nur geringen Einfluss in ländlichen Gebieten – selbst in Gebieten unter 
Regierungskontrolle – um bei einer Konfliktlösung zu vermitteln (AREU 12.2018). Die Regierung verfügt mit dem 
unabhängigen Direktorium für die Angelegenheiten der Kutschi über eine eigene Organisationseinheit, welche 
die Angelegenheiten der Kutschi behandelt (MRG o.D.e; vgl. AREU 12.2018). Dieses Direktorium möchte jedoch 
bei Konflikten zwischen Nomaden und sesshafter Bevölkerung nicht direkt vermitteln, da es als parteiisch 
wahrgenommen werden würde. Bei Konfliktlösungen werden von der Regierung in der Regel lokale Akteure als 
Mediatoren eingesetzt, die ebenfalls von den Streitparteien als befangen angesehen werden (AREU 12.2018). 
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Kutschi sind benachteiligt beim Zugang zu Bildung, Gesundheit und Arbeit (ACFF 11.02.2018; vgl. MRG o.D.e). 
Angehörige der Nomadenstämme sind aufgrund bürokratischer Hindernisse dem Risiko der (faktischen) 
Staatenlosigkeit ausgesetzt (AA 02.09.2019; vgl. MRG o.D.e). Sie gelten aufgrund ihres nomadischen Lebensstils 
als Außenseiter (AA 02.09.2019). Kutschi berichten über erzwungene Sesshaftmachungen durch die Regierung. 
Da viele sesshafte Kutschis unter prekären Bedingungen in informellen Siedlungen am Rande der Großstädte 
leben, werden sie zunehmend negativ wahrgenommen, was deren sozialen Status im Land weiter unterminiert 
(MRG o.D.e). Nomaden werden öfter als andere Gruppen auf bloßen Verdacht hin einer Straftat bezichtigt und 
verhaftet, sind aber oft auch rasch wieder auf freiem Fuß (AA 02.09.2019). 

Der afghanischen Verfassung zufolge ist die Regierung verpflichtet, den Kutschi Land für die permanente 
Nutzung zur Verfügung zu stellen und ihre Integration in besiedelten Gebieten zu fördern (RFE/RFL 18.09.2015). 
Die Verfassung sieht vor, dass der Staat Maßnahmen für die Verbesserung der Lebensgrundlagen von Nomaden 
ergreift. Einzelne Kutschi sind als Parlamentsabgeordnete oder durch politische und administrative Ämter Teil 
der Führungselite Afghanistans (AA 02.09.2019). Zehn Sitze im Unterhaus der Nationalversammlung sind für die 
Kutschi-Minderheit reserviert, und vom Präsidenten müssen zwei Kutschi zu Mitgliedern für das Oberhaus 
ernannt werden (USDOS 13.03.2019). Diese Sitze werden jedoch in der Regel von sesshaften Kutschi 
eingenommen, wodurch die Interessen der erst kürzlich sesshaft gewordenen, in informellen Siedlungen 
lebenden oder semi-nomadischen Kutschi weitgehend vernachlässigt werden (MRG o.D.e). 

[…] 

 

19. IDPs und Flüchtlinge 

Letzte Änderung: 22.04.2020 

Im Jahresverlauf 2019 verstärkten sich Migrationsbewegungen innerhalb des Landes aufgrund des bewaffneten 
Konfliktes und einer historischen Dürre. UNHCR berichtet für den Zeitraum 01.01. - 06.11.2019 380.289 
Personen, die aufgrund des bewaffneten Konfliktes zu Binnenvertriebenen (IDPs, internally displaced persons) 
wurden (USDOS 11.03.2020). Mit Stand 29.03.2020 wurden 52.700 Menschen aufgrund des Konflikts zu IDPs – 
dafür waren landesweite Kämpfe zwischen nicht-staatlichen Akteuren und den nationalen afghanischen 
Sicherheitskräften verantwortlich (UNOCHA 29.03.2020). 

Die meisten IDPs stammen aus unsicheren ländlichen Ortschaften und kleinen Städten und suchen nach relativ 
besseren Sicherheitsbedingungen sowie Regierungsdienstleistungen in größeren Gemeinden und Städten 
innerhalb derselben Provinz. In allen 34 Provinzen werden IDPs aufgenommen (USDOS 11.03.2020). 

Die Mehrheit der Binnenflüchtlinge lebt, ähnlich wie Rückkehrer aus Pakistan und Iran, in Flüchtlingslagern, 
angemieteten Unterkünften oder bei Gastfamilien. Die Bedingungen sind prekär. Der Zugang zu 
Gesundheitsversorgung, Bildung und wirtschaftlicher Teilhabe ist stark eingeschränkt. Der hohe 
Konkurrenzdruck führt oft zu Konflikten. Ein Großteil der Binnenflüchtlinge ist auf humanitäre Hilfe angewiesen 
(AA 02.09.2019). 

Der begrenzte Zugang zu humanitären Hilfeleistungen führt zu Verzögerungen bei der Identifizierung, 
Einschätzung und zeitnahen Unterstützung von Binnenvertriebenen. Diesen fehlt weiterhin Zugang zu 
grundlegendem Schutz, einschließlich der persönlichen und physischen Sicherheit sowie Unterkunft (USDOS 
13.03.2019). 

IDPs sind in den Möglichkeiten eingeschränkt, ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Oft kommt es nach der 
ersten Binnenvertreibung zu einer weiteren Binnenwanderung (USDOS 11.03.2020). Mehr als 80% der 
Binnenvertriebenen benötigen Nahrungsmittelhilfe (USAID 30.04.2018). Vor allem binnenvertriebene Familien 
mit einem weiblichen Haushaltsvorstand haben oft Schwierigkeiten, grundlegende Dienstleistungen zu 
erhalten, weil sie keine Identitätsdokumente besitzen (USDOS 13.03.2019). 

Die afghanische Regierung kooperiert mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR), 
IOM und anderen humanitären Organisationen, um IDPs, Flüchtlingen, Rückkehrern und anderen betroffenen 
Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Die Unterstützungsfähigkeit der afghanischen Regierung 
bezüglich vulnerabler Personen – inklusive Rückkehrern aus Pakistan und Iran – ist beschränkt und auf die Hilfe 
durch die internationale Gemeinschaft angewiesen.  

Dürre und Überschwemmungen 

Der Jahresbericht 2018 des Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) nennt eine Zahl von rund 371.000 
neuen IDPs aufgrund der Dürre in Afghanistan im Jahr 2018 (IDMC 5.2019). Durch die Dürre wurden in der 
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ersten Hälfte des Jahres 2018 mehr als 260.000 Menschen aus den Provinzen Badghis, Daikundi, Herat und 
Ghor zu IDPs (UNOCHA 20.01.2018), zahlreiche Menschen verließen auch ihre Heimatprovinzen Jawzjan und 
Farah (BFA 13.06.2019). Die meisten von ihnen kamen in Lager in den Städten Herat oder Qala-e-Naw (Badghis). 
Die Lager werden täglich mit Wasser und Lebensmitteln beliefert, und es werden Zelte, Notunterkünfte, 
Hygiene-, Gesundheits- und Nahrungsdienste zur Verfügung gestellt (UNOCHA 20.01.2018). Im Jahr 2018 sind 
im Westen Afghanistans aufgrund der Dürre ca. 19 Siedlungen für Binnenvertriebene entstanden, der Großteil 
davon ca. 20 – 25 km von Herat-Stadt entfernt. Vertriebene Personen siedelten sich hauptsächlich in 
Stadtrandgebieten an, um sich in der Stadt Zugang zu Dienstleistungen (die in den Siedlungen, welche 
grundsätzlich auf leeren Feldern entstanden, nicht vorhanden sind) und dem Arbeitsmarkt zu verschaffen. In 
der Stadt kam es zu Demonstrationen von Bewohnern, welche die Binnenvertriebenen bezichtigten, ihnen die 
Arbeitsplätze wegzunehmen. Das gestiegene Angebot an billigen Arbeitskräften drückte den Tageslohn von 6 – 
8 USD auf 2 – 3 USD (BFA 13.06.2019). 

Weiterführende Informationen zu Dürre und Überschwemmungen können Abschnitt 21. [richtig: 22.] 
„Grundversorgung“ entnommen werden. 

Flüchtlinge in Afghanistan 

Die afghanische Regierung hat noch keinen Entwurf für ein nationales Flüchtlings- oder Asylgesetz 
verabschiedet. Die Regierung arbeitet mit UNHCR, der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und 
anderen humanitären Organisationen zusammen, um Binnenvertriebenen, Flüchtlingen, rückkehrenden 
Flüchtlingen und anderen Betroffenen Schutz und Hilfe zu gewähren. Auch registriert und koordiniert UNHCR 
den Schutz von ca. 500 Flüchtlingen in Städten. Afghanistan beherbergt etwa 76.000 pakistanische Flüchtlinge, 
die 2014 aus Pakistan geflohen sind; UNHCR registrierte etwa 41.000 Flüchtlinge in der Provinz Khost und 
verifizierte mehr als 35.000 Flüchtlinge in der Provinz Paktika (USDOS 11.03.2020; vgl. UNHCR 25.02.2019). 

20. Grundversorgung 

Afghanistan ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt (AA 02.09.2019; AF 2018). Trotz Unterstützung 
der internationalen Gemeinschaft, erheblicher Anstrengungen der afghanischen Regierung und kontinuierlicher 
Fortschritte belegte Afghanistan 2018 lediglich Platz 168 von 189 des Human Development Index. Die 
Armutsrate hat sich laut Weltbank von 38% (2011) auf 55% (2016) verschlechtert. Dabei bleibt das Gefälle 
zwischen urbanen Zentren und ländlichen Gebieten Afghanistans eklatant: Außerhalb der Hauptstadt Kabul und 
der Provinzhauptstädte gibt es vielerorts nur unzureichende Infrastruktur für Energie, Trinkwasser und 
Transport (AA 02.09.2019). 

Die afghanische Wirtschaft ist stark von internationalen Hilfsgeldern abhängig. Das Budget zur 
Entwicklungshilfe und Teile des operativen Budgets stammen aus internationalen Hilfsgeldern (AF 2018; vgl. WB 
7.2019). Jedoch konnte die afghanische Regierung seit der Fiskalkrise des Jahres 2014 ihre Einnahmen deutlich 
steigern (USIP 15.08.2019; vgl. WB 7.2019). 

Die afghanische Wirtschaft stützt sich hauptsächlich auf den informellen Sektor (einschließlich illegaler 
Aktivitäten), der 80 – 90 % der gesamten Wirtschaftstätigkeit ausmacht und weitgehend das tatsächliche 
Einkommen der afghanischen Haushalte bestimmt (ILO 5.2012; vgl. ACCORD 07.12.2018). Lebensgrundlage für 
rund 80% der Bevölkerung ist die Landwirtschaft (FAO 2018; vgl. Haider/Kumar 2018), wobei der 
landwirtschaftliche Sektor gemäß Prognosen der Weltbank im Jahr 2019 einen Anteil von 18,7% am 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat (Industrie: 24,1%, tertiärer Sektor: 53,1%; WB 7.2019). Das BIP Afghanistans 
betrug im Jahr 2018 19,36 Mrd. USD (WB o.D.). Die Inflation lag im Jahr 2018 durchschnittlich bei 0,6% und wird 
für 2019 auf 3,1% prognostiziert (WB 7.2019). 

Afghanistan erlebte von 2007 bis 2012 ein beispielloses Wirtschaftswachstum. Während die Gewinne dieses 
Wachstums stark konzentriert waren, kam es in diesem Zeitraum zu Fortschritten in den Bereichen Gesundheit 
und Bildung. Seit 2014 verzeichnet die afghanische Wirtschaft ein langsames Wachstum (im Zeitraum 2014 – 
2017 durchschnittlich 2,3%, 2003 – 2013: 9%) was mit dem Rückzug der internationalen Sicherheitskräfte, der 
damit einhergehenden Kürzung der internationalen Zuschüsse und einer sich verschlechternden Sicherheitslage 
in Verbindung gebracht wird (WB 8.2018). Im Jahr 2018 betrug die Wachstumsrate 1,8%. Das langsame 
Wachstum wird auf zwei Faktoren zurückgeführt: einerseits hatte die schwere Dürre im Jahr 2018 negative 
Auswirkungen auf die Landwirtschaft, andererseits verringerte sich das Vertrauen der Unternehmer und 
Investoren. Es wird erwartet, dass sich das Real-BIP in der ersten Hälfte des Jahres 2019 vor allem aufgrund der 
sich entspannenden Situation hinsichtlich der Dürre und einer sich verbessernden landwirtschaftlichen 
Produktion erhöht (WB 7.2019). 

Arbeitsmarkt 
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Schätzungen zufolge sind 44% der Bevölkerung unter 15 Jahren und 54% zwischen 15 und 64 Jahren alt (ILO 
02.04.2018). Am Arbeitsmarkt müssten jährlich geschätzte 400.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, um 
Neuankömmlinge in den Arbeitsmarkt integrieren zu können (BFA 4.2018). Somit treten jedes Jahr sehr viele 
junge Afghanen in den Arbeitsmarkt ein, während die Beschäftigungsmöglichkeiten aufgrund unzureichender 
Entwicklungsressourcen und mangelnder Sicherheit nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten 
können (WB 8.2018). In Anbetracht von fehlendem Wirtschaftswachstum und eingeschränktem Budget für 
öffentliche Ausgaben stellt dies eine gewaltige Herausforderung dar. Letzten Schätzungen zufolge sind 1,9 
Millionen Afghan/innen arbeitslos – Frauen und Jugendliche haben am meisten mit dieser Jobkrise zu kämpfen. 
Jugendarbeitslosigkeit ist ein komplexes Phänomen mit starken Unterschieden im städtischen und ländlichen 
Bereich. Schätzungen zufolge sind 877.000 Jugendliche arbeitslos; zwei Drittel von ihnen sind junge Männer (ca. 
500.000) (BFA 4.2018; vgl. CSO 2018). 

Der afghanische Arbeitsmarkt ist durch eine starke Dominanz des Agrarsektors, eine Unterrepräsentation von 
Frauen und relativ wenig Möglichkeiten für junge Menschen gekennzeichnet. Es gibt einen großen Anteil an 
Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen, was auf das hohe Maß an Informalität des 
Arbeitsmarktes hinweist, welches mit der Bedeutung des Agrarsektors in der Wirtschaft einhergeht (CSO 
08.06.2017). Im Rahmen einer Befragung von 15.012 Personen gaben rund 36% der befragten Erwerbstätigen 
gaben an, in der Landwirtschaft tätig zu sein (AF 2018). 

Fähigkeiten, die sich Rückkehrer/innen im Ausland angeeignet haben, können eine wichtige Rolle bei der 
Arbeitsplatzsuche spielen. Bei der Arbeitssuche spielen persönliche Kontakte eine wichtige Rolle. Eine Quelle 
betont jedoch die Wichtigkeit von Netzwerken, ohne die es nicht möglich sei, einen Job zu finden. (BFA 4.2018). 
Bei Ausschreibung einer Stelle in einem Unternehmen gibt es in der Regel eine sehr hohe Anzahl an 
Bewerbungen, und durch persönliche Kontakte und Empfehlungen wird mitunter Einfluss und Druck auf den 
Arbeitgeber ausgeübt (BFA 13.06.2019). Eine im Jahr 2012 von der ILO durchgeführte Studie über die 
Beschäftigungsverhältnisse in Afghanistan bestätigt, dass Arbeitgeber persönliche Beziehungen und Netzwerke 
höher bewerten als formelle Qualifikationen. Analysen der norwegischen COI-Einheit Landinfo zufolge gibt es 
keine Hinweise darüber, dass sich die Situation seit 2012 geändert hätte (BFA 4.2018). 

In Afghanistan existiert keine finanzielle oder sonstige Unterstützung bei Arbeitslosigkeit. Lediglich beratende 
Unterstützung wird vom Ministerium für Arbeit und Soziale Belange (MoLSAMD) und der NGO ACBAR 
angeboten; dabei soll der persönliche Lebenslauf zur Beratung mitgebracht werden. Auch Rückkehrende haben 
dazu Zugang – als Voraussetzung gilt hierfür die afghanische Staatsbürgerschaft. Für das Anmeldeverfahren sind 
das Ministerium für Arbeit und Soziale Belange und die NGO ACBAR zuständig; Rückkehrende sollten auch hier 
ihren Lebenslauf an eine der Organisationen weiterleiten, woraufhin sie informiert werden, inwiefern 
Arbeitsmöglichkeiten zum Bewerbungszeitpunkt zur Verfügung stehen. Unter Leitung des Bildungsministeriums 
bieten staatliche Schulen und private Berufsschulen Ausbildungen an (BFA 4.2018). 

Neben einer mangelnden Arbeitsplatzqualität ist auch die große Anzahl an Personen im wirtschaftlich 
abhängigen Alter (insbesondere Kinder) ein wesentlicher Armutsfaktor (CSO 2018; vgl. Haider/Kumar 2018): Die 
Notwendigkeit, das Einkommen von Erwerbstätigen mit einer großen Anzahl von Haushaltsmitgliedern zu 
teilen, führt oft dazu, dass die Armutsgrenze unterschritten wird, selbst wenn Arbeitsplätze eine angemessene 
Bezahlung bieten würden. Ebenso korreliert ein Mangel an Bildung mit Armut, wobei ein niedriges 
Bildungsniveau und Analphabetismus immer noch weit verbreitet sind (CSO 2018). 

Wirtschaft und Versorgungslage in den Städten Herat, Kabul und Mazar-e Sharif 

Kabul 

Die Wirtschaft der Provinz Kabul hat einen weitgehend städtischen Charakter, wobei die wirtschaftlich aktive 
Bevölkerung in Beschäftigungsfeldern, wie dem Handel, Dienstleistungen oder einfachen Berufen tätig ist (CSO 
08.06.2017). Kabul-Stadt hat einen hohen Anteil an Lohnarbeitern, während Selbständigkeit im Vergleich zu den 
ländlichen Gebieten Afghanistans weniger verbreitet ist (USIP 10.04.2017). Zu den wichtigsten Arbeitgebern in 
Kabul gehört der Dienstleistungssektor, darunter auch die öffentliche Verwaltung (CSO 08.06.2017). Die 
Gehälter sind in Kabul im Allgemeinen höher als in anderen Provinzen, insbesondere für diejenigen, welche für 
ausländische Organisationen arbeiten (USIP 10.04.2017). Kabul ist das wichtigste Handels- und 
Beschäftigungszentrum Afghanistans und hat ein größeres Einzugsgebiet in den Provinzen Parwan, Logar und 
Wardak. Menschen aus kleinen Dörfern pendeln täglich oder wöchentlich nach Kabul, um landwirtschaftliche 
Produkte zu handeln oder als Wachen, Hausangestellte oder Lohnarbeiter zu arbeiten (USIP 10.04.2017). 

Ergebnisse einer Studie ergaben, dass Kabul unter den untersuchten Provinzen den geringsten Anteil an 
Arbeitsplätzen im Agrarsektor hat, dafür eine dynamischere Wirtschaft mit einem geringeren Anteil an 
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Arbeitssuchenden, Selbständigen und Familienarbeitern. Die besten (Arbeits-) Möglichkeiten für Junge 
existieren in Kabul. Trotz der niedrigeren Erwerbsquoten ist der Frauenanteil in hoch qualifizierten Berufen in 
Kabul am größten (49,6%). Im Gegensatz dazu zeigt die Provinz Ghor, [hier] ist der traditionelle Agrarsektor bei 
weitem der größte Arbeitgeber, des Weiteren existieren hier sehr wenige Möglichkeiten (Jobs und Ausbildung) 
für Kinder, Jugendliche und Frauen (CSO 08.06.2019). 

 
Herat 

Der Einschätzung einer in Afghanistan tätigen internationalen NGO zufolge gehört Herat zu den 
„bessergestellten“ und „sichereren Provinzen“ Afghanistans und weist historisch im Vergleich mit anderen 
Teilen des Landes wirtschaftlich und sicherheitstechnisch relativ gute Bedingungen auf (BFA 13.06.2019). 
Aufgrund der sehr jungen Bevölkerung ist der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter in Herat – wie auch 
in anderen afghanischen Städten – vergleichsweise klein. Erwerbstätige müssen also eine große Anzahl an von 
ihnen abhängige Personen versorgen. Hinzu kommt, dass die Hälfte der arbeitstätigen Bevölkerung in Herat 
Tagelöhner sind, welche Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt in besonderem Ausmaß ausgesetzt sind (USIP 
02.04.2015). 

Die Herater Wirtschaft bietet seit langem Arbeitsmöglichkeiten im Handel, darunter den Import und Export von 
Waren mit dem benachbarten Iran (GOIRA 2015; vgl. EASO 4.2019, WB/NSIA 9.2018), wie auch Bergbau und 
Produktion (EASO 4.2019). Die Industrie der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) ist 
insbesondere im Handwerksbereich und in der Seiden- und Teppichproduktion gut entwickelt (GOIRA 2015; vgl. 
EASO 4.2019). Manche alten Handwerksberufe (Teppichknüpfereien, Glasbläsereien, die Herstellung von 
Stickereien) haben es geschafft zu überleben, während sich auch bestimmte moderne Industrien entwickelt 
haben (z.B. Lebensmittelverarbeitung und Verpackung) (EASO 4.2019). Die meisten der in KMUs Beschäftigten 
sind entweder Tagelöhner oder kleine Unternehmer (GOIRA 2015). Die Arbeitsplätze sind allerdings von der 
volatilen Sicherheitslage bedroht (insbesondere Entführungen von Geschäftsleuten oder deren Angehörigen 
durch kriminelle Netzwerke, im stillen Einverständnis mit der Polizei). Als weitere Probleme werden 
Stromknappheit bzw. -ausfälle, Schwierigkeiten, mit iranischen oder anderen ausländischen Importen zu 
konkurrieren, und eine steigende Arbeitslosigkeit genannt (EASO 4.2019). 

Mazar-e Sharif 

Mazar-e Sharif ist ein regionales Handelszentrum für Nordafghanistan, wie auch ein Industriezentrum mit 
großen Fertigungsbetrieben und einer Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen, welche 
Kunsthandwerk und Teppiche anbieten (GOIRA 2015). 

Dürre und Überschwemmungen 

Während der Wintersaat von Dezember 2017 bis Februar 2018 gab es in Afghanistan eine ausgedehnte Zeit der 
Trockenheit. Dies verschlechterte die Situation für die von Lebensmittelunsicherheit geprägte Bevölkerung 
weiter und hatte zerstörerische Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Existenzgrundlagen, was wiederum zu 
Binnenflucht führte und es den Binnenvertriebenen mittelfristig erschwert, sich wirtschaftlich zu erholen sowie 
die Grundbedürfnisse selbständig zu decken (FAO 23.11.2018; vgl. AJ 12.08.2018). 

Günstige Regenfälle im Frühling und beinahe normale Temperaturen haben 2019 die Weidebedingungen 
wieder verbessert. Da sich viele Haushalte noch von der Dürre des Jahres 2018 erholen müssen, gilt die 
Ernährungslage für viele Haushalte im Zeitraum 10.2019-1.2020, weiterhin als „angespannt“ bis „krisenhaft“. Es 
wird erwartet, dass viele Haushalte vor allem in den höher gelegenen Regionen ihre Vorräte vor dem Winter 
aufbrauchen werden und bei begrenztem Einkommen und Zugang auf Märkte angewiesen sein werden (FEWS 
NET 8.2019). 

Im März 2019 fanden in Afghanistan Überschwemmungen statt, welche Schätzungen zufolge Auswirkungen auf 
mehr als 120.000 Personen in 14 Provinzen hatten. Sturzfluten Ende März 2019 hatten insbesondere für die 
Bevölkerung in den Provinzen Balkh und Herat schlimme Auswirkungen (WHO 3.2019). Unter anderem waren 
von den Überschwemmungen auch Menschen betroffen, die zuvor von der Dürre vertrieben wurden (GN 
06.03.2019). 

Armut und Lebensmittelsicherheit 

Einer Befragung aus dem Jahr 2016/2017 an rund 155.000 Personen zufolge (Afghan Living Condition Survey - 
ALCS) sind rund 45% oder 13 Millionen Menschen in Afghanistan von anhaltender oder vorübergehender 
Lebensmittelunsicherheit betroffen (CSO 2018; vgl. USAID 11.04.2019), wobei der Anteil der Betroffenen im 
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Osten, Norden und Nordosten am höchsten ist (CSO 2018). Gegenüber dem Zeitraum 2011 – 12 ist ihr Anteil bei 
einem Ausgangsniveau von 30% um 15 Prozentpunkte gestiegen (CSO 2018). 

Im Zeitraum 2016 –-17 lebten dem ALCS zufolge 54,5% der Afghanen unter der Armutsgrenze. Gegenüber 
früheren Erhebungen ist der Anteil an armen Menschen in Afghanistan somit gestiegen (2007 – 08: 33,7%, 2011 
– 12: 38,3%). Im ländlichen Raum war der Anteil an Bewohnern unter der Armutsgrenze mit 58,6% höher als im 
städtischen Bereich (41,6%) (CSO 2018). Es bestehen regionale Unterschiede: In den Provinzen Badghis, 
Nuristan, Kundus, Zabul, Helmand, Samangan, Uruzgan und Ghor betrug der Anteil an Menschen unter der 
Armutsgrenze gemäß offizieller Statistik 70% oder mehr, während er in einer Provinz – Kabul – unter 20% lag 
(NSIA 2019). Schätzungen zufolge ist beispielsweise der Anteil der Bewohner unter der Armutsgrenze in Kabul-
Stadt und Herat-Stadt bei rund 34 – 35%. Damit ist der Anteil an armen Menschen in den beiden urbanen 
Zentren zwar geringer als in den ländlichen Distrikten der jeweiligen Provinzen, jedoch ist ihre Anzahl aufgrund 
der Bevölkerungsdichte der Städte dennoch vergleichsweise hoch. Rund 1,1 Millionen Bewohner von Kabul-
Stadt leben unter der Armutsgrenze. In Herat-Stadt beträgt ihre Anzahl rund 327.000 (WB/NSIA 9.2018). 

2018 gaben rund 30% der 15.012 Befragten an, dass sich die Qualität ihrer Ernährung verschlechtert hat, 
während rund 17% von einer Verbesserung sprachen und die Situation für rund 53% gleichblieb. Im Jahr 2018 
lag der Anteil der Personen, welche angaben, dass sich ihre Ernährungssituation verschlechtert habe, im 
Westen des Landes über dem Anteil in ganz Afghanistan. Beispielsweise die Provinz Badghis war hier von einer 
Dürre betroffen (AF 2018). 

Bank- und Finanzwesen 

Nach einer Zeit mit begrenzten Bankdienstleistungen entstehen im Finanzsektor in Afghanistan schnell mehr 
und mehr kommerzielle Banken und Leistungen. Die kommerziellen Angebote der Zentralbank gehen mit 
steigender Kapazität des Finanzsektors zurück. Es ist mittlerweile auch relativ einfach, in Afghanistan ein 
Bankkonto zu eröffnen. Die Bank wird dabei nach Folgendem fragen: Ausweisdokument (Tazkira), zwei 
Passfotos und 1.000 bis 5.000 AFN als Mindestkapital für das Bankkonto. Bis heute sind mehr als ein Dutzend 
Banken im Land aktiv: unter anderem die Afghanistan International Bank, Azizi Bank, Arian Bank, oder The First 
Microfinance Bank, Ghazanfar Bank, Maiwand Bank, Bakhtar Bank (IOM 2018). 

Hawala-System 

Über Jahrhunderte hat sich eine Form des Geldaustausches entwickelt, welche Hawala genannt wird. Dieses 
System, welches auf gegenseitigem Vertrauen basiert, funktioniert schnell, zuverlässig und günstig. Spezielle 
Dokumente sind nicht notwendig, und der Geldtransfer ist weltweit möglich. Hawala wird von den 
unterschiedlichsten Kundengruppen in Anspruch genommen: Gastarbeiter, die ihren Lohn in die Heimat 
transferieren wollen, große Unternehmen und Hilfsorganisationen bzw. NGOs, aber auch Terrororganisationen 
(WKO 2.2017; vgl. WB 2003; FA 07.09.2016). 

Das System funktioniert folgendermaßen: Person A übergibt ihrem Hawaladar (X) das Geld, z.B. 10.000 Euro, 
und nennt ihm ein Passwort. Daraufhin teilt die Person A der Person B, die das Geld bekommen soll, das 
Passwort mit. Der Hawaladar (X) teilt das Passwort ebenfalls seinem Empfänger-Hawaladar (M) mit. Jetzt kann 
die Person B einfach zu ihrem Hawaladar (M) gehen. Wenn sie ihm das Passwort nennt, bekommt sie das Geld, 
z.B. in Afghani, ausbezahlt (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 

So ist es möglich, auch größere Geldsummen sicher und schnell zu überweisen. Um etwa eine Summe von 
Peshawar, Dubai oder London nach Kabul zu überweisen, benötigt man sechs bis zwölf Stunden. Sind Sender 
und Empfänger bei ihren Hawaladaren anwesend, kann die Transaktion binnen Minuten abgewickelt werden. 
Kosten dafür belaufen sich auf ca. 1 – 2%, hängen aber sehr stark vom Verhandlungsgeschick, den Währungen, 
der Transaktionssumme, der Vertrauensposition zwischen Kunde und Hawaladar und nicht zuletzt von der 
Sicherheitssituation in Kabul ab. Die meisten Transaktionen gehen in Afghanistan von der Hauptstadt Kabul aus, 
weil es dort auch am meisten Hawaladare gibt. Hawaladare bieten aber nicht nur Überweisungen an, sondern 
eine ganze Auswahl an finanziellen und nicht-finanziellen Leistungen in lokalen, regionalen und internationalen 
Märkten. Beispiele für das finanzielle Angebot sind Geldwechsel, Spendentransfer, Mikro-Kredite, Tradefinance 
oder die Möglichkeit, Geld anzusparen. Als nichtmonetäre Leistungen können Hawaladare Fax- oder 
Telefondienste oder eine Internetverbindung anbieten (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 

[…] 

20.1. Sozialbeihilfen, wohlfahrtsstaatliche Leistungen und Versicherungen 

Afghanistan ist von einem Wohlfahrtsstaat weit entfernt, und Afghanen rechnen in der Regel nicht mit 
Unterstützung durch öffentliche Behörden. Verschiedene Netzwerke ersetzen und kompensieren den 



- 33 - 

schwachen staatlichen Apparat. Das gilt besonders für ländliche Gebiete, wo die Regierung in einigen Gebieten 
völlig abwesend ist. So sind zum Beispiel die Netzwerke – und nicht der Staat – von kritischer Bedeutung für die 
Sicherheit, den Schutz, die Unterstützung und Betreuung schutzbedürftiger Menschen (BFA 1.2018). 

Der afghanische Staat gewährt seinen Bürgern kostenfreie Bildung und Gesundheitsleistungen, darüber hinaus 
sind keine Sozialleistungen vorgesehen (BAMF/IOM 2018; vgl. EC 18.05.2019). Ein Sozialversicherungs- oder 
Pensionssystem gibt es, von einigen Ausnahmen abgesehen (z.B. Armee und Polizei), nicht (SEM 20.06.2017; 
vgl. BDA 18.12.2018). Es gibt kein öffentliches Krankenversicherungssystem. Ein eingeschränktes Angebot an 
privaten Krankenversicherungen existiert, jedoch sind die Gebühren für die Mehrheit der afghanischen 
Bevölkerung zu hoch (BDA 18.12.2018). 

Ein Pensionssystem ist nur im öffentlichen Sektor etabliert (BAMF/IOM 2018). Der/die zu pensionierende 
Staatsbedienstete erhält die Pension jährlich auf ein Bankkonto überwiesen. Die Pension eines 
Regierungsbeamten kann von seinen/ihren Familienmitgliedern geerbt werden (BFA 4.2018). Berichten zufolge 
arbeitet die afghanische Regierung an der Schaffung eines Pensionssystems im Privatsektor (IWPR 06.07.2018). 
Private Unternehmen können für ihre Angestellten Pensionskonten einführen, müssen das aber nicht. Manche 
Arbeitgeber zahlen ihren Angestellten Abfertigungen, welche die Angestellten sich nach einem gewissen 
Zeitraum ausbezahlen lassen können (BFA 4.2018). Die weitgehende Informalität der afghanischen Wirtschaft 
bedeutet, dass die Mehrheit der Arbeitskräfte nicht in den Genuss von Pensionen oder Sozialbeihilfen kommt 
(ILO 5.2012). Die International Labour Organization (ILO) berichtet, dass im Jahr 2010 rund 10% der 
afghanischen Bevölkerung im pensionsfähigen Alter eine Pension erhielten (ILO 2017). 

Für Bedienstete des öffentlichen Sektors gibt es neben einer Alterspension finanzielle Unterstützung im Falle 
von Invalidität aufgrund einer Verletzung während des Dienstes, wie auch Witwenpensionen und Zulagen bei 
Armut oder im Fall von Arbeitslosigkeit (BDA 18.12.2018). 

Das afghanische Arbeits- und Sozialministerium (MoLSAMD) bietet ad hoc Maßnahmen für einzelne Gruppen, 
wie zum Beispiel Familienangehörige von Märtyrern und Kriegsverwundete, oder Lebensmittelhilfe für von 
Dürre betroffene Personen, jedoch keine groß angelegten Programme zur Bekämpfung von Armut (BFA 
13.06.2019). 

Unterstützungsprogramm – das Citizens’ Charter Afghanistan Project (CCAP) 

Im Rahmen des zehn Jahre andauernden „Citizens’ Charter National Priority Program“ (TN 18.01.2018) wurde 
im Jahr 2016 das Citizens’ Charter Afghanistan Project ins Leben gerufen. Es zielt darauf ab, die Armut in 
teilnehmenden Gemeinschaften zu reduzieren und den Lebensstandard zu verbessern, indem die 
Kerninfrastruktur und soziale Leistungen durch Community Development Councils (CDCs) gestärkt werden. Das 
CCAP soll Entwicklungsprojekte unterschiedlicher Ministerien umsetzen und zu einem größeren Nutzen für die 
betroffenen Gemeinschaften führen (WB 10.10.2016). Das CCAP ist das erste interministerielle und 
sektorübergreifende Prioritätenprogramm, in dem Ministerien im Rahmen eines strukturierten Ansatzes 
gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Folgende Ministerien sind hauptsächlich in dieses Projekt involviert: 
MRRD (Ministry of Rural Rehabilitation and Development), MoE (Ministry of Education), MoPH (Ministry of 
Public Health) und MAIL (Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock) (ARTF o.D.). 

Ziel des Projektes war es von Anfang an, 3,4 Millionen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu 
ermöglichen, die Qualität von Dienstleistung in den Bereichen Gesundheit, Bildung, ländliche Straßen und 
Elektrizität zu verbessern sowie die Zufriedenheit der Bürger/innen mit der Regierung und das Vertrauen in 
selbige zu steigern. Außerdem sollten vulnerable Personen – Frauen, Binnenvertriebene, behinderte und arme 
Menschen – besser integriert werden (WB 10.10.2016). Alleine im Jahr 2016 konnten 9,3 Millionen 
Afghan/innen von den Projekten profitieren (TN 23.11.2017). 

Anmerkung: Weitergehende Informationen zum Gesundheitssystem Afghanistans befinden sich im Kapitel 21. 
[richtig: 23.] Medizinische Versorgung. 

[...] 

22. Rückkehr 

Letzte Änderung: 18.05.2020 

Seit 01.01.2020 sind 279.738 undokumentierter Afghan/innen aus dem Iran nach Afghanistan zurückgekehrt. 
Die höchste Anzahl an Rückkehrer/innen ohne Papiere aus dem Iran wurden im März 2020 (159.789) 
verzeichnet. Die Anzahl der seit 01.01.2020 von IOM unterstützten Rückkehrer/innen aus dem Iran beläuft sich 
auf 29.019. Seit Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan (Anm.: 23.04. - 24.05.2020) hat sich die Anzahl 
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der Rückkehr/innen (undokumentierter, aber auch unterstützter Rückkehr/innen) reduziert. Im gleichen 
Zeitraum kehrten 1.833 undokumentierte und 1.662 von IOM unterstütze Personen aus Pakistan nach 
Afghanistan zurück (IOM 11.03.2020). Pakistan hat temporär und aufgrund der COVID-19-Krise seine Grenze 
nach Afghanistan geschlossen (VoA 04.04.2020; vgl. IOM 11.05.2020; TN 18.03.2020; TiN 13.03.2020). Durch 
das sogenannte „Friendship Gate“ in Chaman (Anm.: in Balochistan/ Spin Boldak, Kandahar) wurden im April 
37.000 afghanische Familien auf ausdrücklichen Wunsch der afghanischen Regierung von Pakistan nach 
Afghanistan gelassen. An einem weiteren Tag im Mai 2020 kehrten insgesamt 2.977 afghanische 
Staatsbürger/innen nach Afghanistan zurück, die zuvor in unterschiedlichen Regionen Balochistans gestrandet 
waren (DA 10.05.2020). 

Im Zeitraum 01.01.2019 - 04.01.2020 kehrten insgesamt 504.977 Personen aus dem Iran und Pakistan nach 
Afghanistan zurück: 485.096 aus dem Iran und 19.881 aus Pakistan (IOM 04.01.2020). Im Jahr 2018 kehrten aus 
den beiden Ländern insgesamt 805.850 nach Afghanistan zurück: 773.125 aus dem Iran und 32.725 aus Pakistan 
(IOM 05.01.2019). Im Jahr 2017 stammten 464.000 Rückkehrer aus dem Iran und 154.000 aus Pakistan (AA 
02.09.2019). 

Die Wiedervereinigung mit der Familie wird meist zu Beginn von Rückkehrer als positiv empfunden (MMC 
1.2019; vgl. IOM KBL 30.04.2020). Jedoch ist der Reintegrationsprozess der Rückkehrer oft durch einen 
schlechten psychosozialen Zustand charakterisiert. Viele Rückkehrer sind weniger selbsterhaltungsfähig als die 
meisten anderen Afghanen. Rückkehrerinnen sind von diesen Problemen im Besonderen betroffen (MMC 
1.2019). 

Auch wenn scheinbar kein koordinierter Mechanismus existiert, der garantiert, dass alle Rückkehrer/innen die 
Unterstützung erhalten, die sie benötigen und dass eine umfassende Überprüfung stattfindet, können 
Personen, die freiwillig oder zwangsweise nach Afghanistan zurückgekehrt sind, dennoch verschiedene 
Unterstützungsformen in Anspruch nehmen (BFA 4.2018). Für Rückkehrer leisten UNHCR und IOM in der ersten 
Zeit Unterstützung. Bei der Anschlussunterstützung ist die Transition von humanitärer Hilfe hin zu 
Entwicklungszusammenarbeit nicht immer lückenlos. Wegen der hohen Fluktuation im Land und der 
notwendigen Zeit der Hilfsorganisationen, sich darauf einzustellen, ist Hilfe nicht immer sofort dort verfügbar, 
wo Rückkehrer sich niederlassen. UNHCR beklagt zudem, dass sich viele Rückkehrer in Gebieten befinden, die 
für Hilfsorganisationen aufgrund der Sicherheitslage nicht erreichbar sind (AA 02.09.2019). 

Soziale, ethnische und familiäre Netzwerke sind für einen Rückkehrer unentbehrlich. Der Großteil der nach 
Afghanistan zurückkehrenden Personen verfügt über ein familiäres Netzwerk, auf das in der Regel 
zurückgegriffen wird. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage, den ohnehin großen Familienverbänden und 
individuellen Faktoren ist diese Unterstützung jedoch meistens nur temporär und nicht immer gesichert (BFA 
13.06.2019). Neben der Familie als zentrale Stütze der afghanischen Gesellschaft kommen noch weitere 
wichtige Netzwerke zum Tragen, wie z.B. der Stamm, der Clan und die lokale Gemeinschaft. Diese basieren auf 
Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Religion oder anderen beruflichen Netzwerken (Kolleg/innen, Mitstudierende 
etc.) sowie politische Netzwerke usw. Die unterschiedlichen Netzwerke haben verschiedene Aufgaben und 
unterschiedliche Einflüsse – auch unterscheidet sich die Rolle der Netzwerke zwischen den ländlichen und 
städtischen Gebieten. Ein Netzwerk ist für das Überleben in Afghanistan wichtig. So sind manche 
Rückkehrer/innen auf soziale Netzwerke angewiesen, wenn es ihnen nicht möglich ist, auf das familiäre Netz 
zurückzugreifen. Ein Mangel an Netzwerken stellt eine der größten Herausforderungen für Rückkehrer/innen 
dar, was möglicherweise zu einem neuerlichen Verlassen des Landes führen könnte. Die Rolle sozialer 
Netzwerke – der Familie, der Freunde und der Bekannten – ist für junge Rückkehrer/innen besonders 
ausschlaggebend, um sich an das Leben in Afghanistan anzupassen. Sollten diese Netzwerke im Einzelfall 
schwach ausgeprägt sein, kann die Unterstützung verschiedener Organisationen und Institutionen in 
Afghanistan in Anspruch genommen werden (BFA 4.2018). 

Rückkehrer aus dem Iran und aus Pakistan, die oft über Jahrzehnte in den Nachbarländern gelebt haben und 
zum Teil dort geboren wurden, sind in der Regel als solche erkennbar. Offensichtlich sind sprachliche Barrieren, 
von denen vor allem Rückkehrer aus dem Iran betroffen sind, weil sie Farsi (die iranische Landessprache) oder 
Dari (die afghanische Landessprache) mit iranischem Akzent sprechen. Zudem können fehlende Vertrautheit mit 
kulturellen Besonderheiten und sozialen Normen die Integration und Existenzgründung erschweren. Das 
Bestehen sozialer und familiärer Netzwerke am Ankunftsort nimmt auch hierbei eine zentrale Rolle ein. Über 
diese können die genannten Integrationshemmnisse abgefedert werden, indem die erforderlichen Fähigkeiten 
etwa im Umgang mit lokalen Behörden sowie sozial erwünschtes Verhalten vermittelt werden und für die 
Vertrauenswürdigkeit der Rückkehrer gebürgt wird (AA 02.09.2019). UNHCR verzeichnete jedoch nicht viele 
Fälle von Diskriminierung afghanischer Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan aufgrund ihres Status als 
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Rückkehrer. Fast ein Viertel der afghanischen Bevölkerung besteht aus Rückkehrern. Diskriminierung beruht in 
Afghanistan großteils auf ethnischen und religiösen Faktoren sowie auf dem Konflikt (BFA 13.06.2019). 

Rückkehrer aus Europa oder dem westlichen Ausland werden von der afghanischen Gesellschaft häufig 
misstrauisch wahrgenommen. Dem deutschen Auswärtigen Amt sind jedoch keine Fälle bekannt, in denen 
Rückkehrer nachweislich aufgrund ihres Aufenthalts in Europa Opfer von Gewalttaten wurden (AA 02.09.2019). 
UNHCR berichtet von Fällen zwangsrückgeführter Personen aus Europa, die von religiösen Extremisten 
bezichtigt werden, verwestlicht zu sein; viele werden der Spionage verdächtigt. Auch glaubt man, Rückkehrer 
aus Europa wären reich und sie würden die Gastgebergemeinschaft ausnutzen. Wenn ein Rückkehrer mit im 
Ausland erlangten Fähigkeiten und Kenntnissen zurückkommt, stehen ihm mehr Arbeitsmöglichkeiten zur 
Verfügung als den übrigen Afghanen, was bei der hohen Arbeitslosigkeit zu Spannungen innerhalb der 
Gemeinschaft führen kann (BFA 13.06.2019). 

Haben die Rückkehrer lange Zeit im Ausland gelebt oder haben sie zusammen mit der gesamten Familie 
Afghanistan verlassen, ist es wahrscheinlich, dass lokale Netzwerke nicht mehr existieren oder der Zugang zu 
diesen erheblich eingeschränkt ist. Dies kann die Reintegration stark erschweren. Der Mangel an Arbeitsplätzen 
stellt für den Großteil der Rückkehrer die größte Schwierigkeit dar. Der Zugang zum Arbeitsmarkt hängt 
maßgeblich von lokalen Netzwerken ab (AA 02.09.2019). Die afghanische Regierung kooperiert mit UNHCR, IOM 
und anderen humanitären Organisationen, um IDPs, Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen 
betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Die Fähigkeit der afghanischen Regierung, 
vulnerable Personen einschließlich Rückkehrer/innen aus Pakistan und dem Iran zu unterstützen, bleibt 
begrenzt und ist weiterhin von der Hilfe der internationalen Gemeinschaft abhängig (USDOS 13.03.2019). 
Moscheen unterstützen in der Regel nur besonders vulnerable Personen und für eine begrenzte Zeit. Für 
Afghanen, die im Iran geboren oder aufgewachsen sind und keine Familie in Afghanistan haben, ist die Situation 
problematisch. Deshalb versuchen sie in der Regel, so bald wie möglich wieder in den Iran zurückzukehren (BFA 
13.06.2019). 

Viele Rückkehrer, die wieder in Afghanistan sind, werden de-facto IDPs, weil die Konfliktsituation sowie das 
Fehlen an gemeinschaftlichen Netzwerken sie daran hindert, in ihre Heimatorte zurückzukehren (UNOCHA 
12.2018). Trotz offenem Werben für Rückkehr sind essenzielle Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit in 
den grenznahen Provinzen nicht auf einen Massenzuzug vorbereitet (AAN 31.01.2018). Viele Rückkehrer leben 
in informellen Siedlungen, selbstgebauten Unterkünften oder gemieteten Wohnungen. Die meisten Rückkehrer 
im Osten des Landes leben in überbelegten Unterkünften und sind von fehlenden Möglichkeiten zum Bestreiten 
des Lebensunterhaltes betroffen (UNOCHA 12.2018). 

Eine Reihe unterschiedlicher Organisationen ist für Rückkehrer/innen und Binnenvertriebene (IDP) in 
Afghanistan zuständig (BFA 4.2018). Rückkehrer/innen erhalten Unterstützung von der afghanischen Regierung, 
den Ländern, aus denen sie zurückkehren, und internationalen Organisationen (z.B. IOM) sowie lokalen 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Es gibt keine dezidiert staatlichen Unterbringungen für Rückkehrer (BFA 
4.2018; vgl. Asylos 8.2017). Der Großteil der (freiwilligen bzw. zwangsweisen) Rückkehrer/innen aus Europa 
kehrt direkt zu ihren Familien oder in ihre Gemeinschaften zurück (AAN 19.05.2017). 

In Kooperation mit Partnerinstitutionen des European Return and Reintegration Network (ERRIN) wird im 
Rahmen des ERRIN Specific Action Program sozioökonomische Reintegrationsunterstützung in Form von 
Beratung und Vermittlung für freiwillige und erzwungene Rückkehrer angeboten (IRARA 09.05.2019). 

Unterstützung von Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung 

Neue politische Rahmenbedingungen für Rückkehrer/innen und IDPs sehen bei der Reintegration unter 
anderem auch die individuelle finanzielle Unterstützung als einen Ansatz der „whole of community“ vor. 
Demnach sollen Unterstützungen nicht nur einzelnen zugutekommen, sondern auch den Gemeinschaften, in 
denen sie sich niederlassen. Die Rahmenbedingungen sehen eine Grundstücksvergabe vor, jedoch gilt dieses 
System als anfällig für Korruption und Missmanagement. Es ist nicht bekannt, wie viele Rückkehrer/innen aus 
Europa Grundstücke von der afghanischen Regierung erhalten haben und zu welchen Bedingungen (BFA 
4.2018). 

Die Regierung Afghanistans bemüht sich gemeinsam mit internationalen Unterstützern, Land an Rückkehrer zu 
vergeben. Gemäß dem 2005 verabschiedeten Land Allocation Scheme (LAS) sollten Rückkehrer und IDPs 
Baugrundstücke erhalten. Die bedürftigsten Fälle sollten prioritär behandelt werden (Kandiwal 9.2018; vgl. 
UNHCR 6.2008). Jedoch fanden mehrere Studien Probleme bezüglich Korruption und fehlender Transparenz im 
Vergabeprozess (Kandiwal 9.2018; vgl. UNAMA 3.2015, AAN 29.03.2016, WB/UNHCR 20.09.2017). Um den 
Prozess der Landzuweisung zu beginnen, müssen die Rückkehrer einen Antrag in ihrer Heimatprovinz stellen. 
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Wenn dort kein staatliches Land zur Vergabe zur Verfügung steht, muss der Antrag in einer Nachbarprovinz 
gestellt werden. Danach muss bewiesen werden, dass der Antragsteller bzw. die nächste Familie tatsächlich kein 
Land besitzt. Dies geschieht aufgrund persönlicher Einschätzung eines Verbindungsmannes und nicht aufgrund 
von Dokumenten. Hier ist Korruption ein Problem. Je einflussreicher ein Antragsteller ist, desto schneller 
bekommt er Land zugewiesen (Kandiwal 9.2018). Des Weiteren wurden ein fehlender Zugang zu Infrastruktur 
und Dienstleistungen wie auch eine weite Entfernung der Parzellen von Erwerbsmöglichkeiten kritisiert. IDPs 
und Rückkehrer ohne Dokumente sind von der Vergabe von Land ausgeschlossen (IDMC/NRC 2.2014). 

Bereits 2017 hat die afghanische Regierung mit der Umsetzung des Aktionsplans für Flüchtlinge und 
Binnenflüchtlinge begonnen. Ein neues, transparenteres Verfahren zur Landvergabe an Rückkehrer läuft als 
Pilotvorhaben mit neuer rechtlicher Grundlage an, kann aber noch nicht flächendeckend umgesetzt werden. 
Eine Hürde ist die Identifizierung von geeigneten, im Staatsbesitz befindlichen Ländereien. Generell führt die 
unklare Landverteilung häufig zu Streitigkeiten. Gründe hierfür sind die jahrzehntelangen kriegerischen 
Auseinandersetzungen, mangelhafte Verwaltung und Dokumentation von An- und Verkäufen, das große 
Bevölkerungswachstum sowie das Fehlen eines funktionierenden Katasterwesens. So liegen dem afghanischen 
Innenministerium Berichte über widerrechtliche Aneignung von Land aus 30 Provinzen vor (AA 02.07.2019). 

Anmerkung: Ausführlichere Informationen können dem FFM-Bericht Afghanistan 4.2018 entnommen werden. 

[…] 

 

Unterstützung durch IOM 

Die internationale Organisation für Migration (IOM – International Organization for Migration) unterstützt mit 
diversen Projekten die freiwillige Rückkehr und Reintegration von Rückkehrer/innen nach Afghanistan. In Bezug 
auf die Art und Höhe der Unterstützungsleistung muss zwischen unterstützter freiwilliger und zwangsweiser 
Rückkehr unterschieden werden (IOM KBL 26.11.2018; vgl. IOM AUT 23.01.2020; BFA 13.06.2019; BFA 4.2018). 
Im Rahmen der unterstützten freiwilligen Rückkehr kann Unterstützung entweder nur für die Rückkehr (Reise) 
oder nach erfolgreicher Aufnahme in ein Reintegrationsprojekt auch bei der Wiedereingliederung geleistet 
werden (IOM AUT 23.12.020). 

Mit 01.01.2020 startete das durch den AMIF der Europäischen Union und das österreichische 
Bundesministerium für Inneres kofinanzierten Reintegrationsprojekt, RESTART III. Im Unterschied zu den beiden 
Vorprojekten RESTART und RESTART II steht dieses Projekt ausschließlich RückkehrerInnen aus Afghanistan zur 
Verfügung. RESTART III ist wie das Vorgängerprojekt auf drei Jahre, nämlich bis 31.12.2022 ausgerichtet und 
verfügt über eine Kapazität von 400 Personen. Für alle diese 400 Personen ist neben Beratung und Information 
– in Österreich sowie in Afghanistan – sowohl die Bargeldunterstützung in der Höhe von 500 Euro wie auch die 
Unterstützung durch Sachleistungen in der Höhe von 2.800 Euro geplant (IOM AUT 23.01.2020). 

Die Teilnahme am Reintegrationsprojekt von IOM ist an einige (organisatorische) Voraussetzungen gebunden. 
So stellen Interessent/innen an einer unterstützen freiwilligen Rückkehr zunächst einen entsprechenden Antrag 
bei einer der österreichischen Rückkehrberatungseinrichtungen - dem VMÖ (Verein Menschenrechte 
Österreich) oder der Caritas bzw. in Kärnten auch beim Amt der Kärntner Landesregierung. Die jeweilige 
Rückkehrberatungsorganisation prüft dann basierend auf einem Kriterienkatalog des BMI, ob die 
Anforderungen für die Teilnahme durch die AntragstellerInnen erfüllt werden. Für Reintegrationsprojekte ist 
durch das BMI festgelegt, dass nur Personen an dem Projekt teilnehmen können, die einen dreimonatigen 
Aufenthalt in Österreich vorweisen können. Es wird hier jedoch auf mögliche Ausnahmen hingewiesen, wie zum 
Beispiel bei Personen, die im Rahmen der Dublin-Regelung nach Österreich rücküberstellten werden. Des 
Weiteren sieht die BMI Regelung vor, dass nur eine Person pro Kernfamilie die Unterstützungsleistungen 
erhalten kann (BMI Stand 23.01.2020). Im Anschluss unterstützt die jeweilige Rückkehrberatungseinrichtung 
den/die Interessenten/in beim Antrag auf Kostenübernahme für die freiwillige Rückkehr an das BFA. Wenn die 
Teilnahme an dem Reintegrationsprojekt ebenso gewünscht ist, so ist ein zusätzlicher Antrag auf Bewilligung 
des Reintegrationsprojektes zu stellen. Kommt es in weiterer Folge zu einer Zustimmung des Antrags seitens des 
BMI, wird ab diesem Zeitpunkt IOM involviert (IOM AUT 23.01.2020). 

[Anm.: Es besteht auch die Möglichkeit, jederzeit einen Antrag auf freiwillige Rückkehr zu stellen, auch ohne 
Teilnahme an dem Projekt. Eine Mitarbeiterin von IOM Österreich weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass es hier keine Teilung zwischen freiwilligen und unterstützten Rückkehrer/innen gibt. Grundsätzlich spricht 
man von unterstützter freiwilliger Rückkehr und zusätzlich gibt es die Reintegrationsunterstützung bei 
Projektteilnahme.] 
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Neben Beratung und Vorabinformationen ist IOM für die Flugbuchung verantwortlich und unterstützt die 
Projektteilnehmer auch bei den Abflugmodalitäten. Flüge gehen in der Regel nach Kabul, können auf Wunsch 
jedoch auch direkt nach Mazar-e Sharif gehen [Anm.: Unter Umgehung von Kabul und mit Zwischenlandung in 
Mazar-e-Sharif]. Die Weiterreise nach Herat beispielsweise findet in der Regel auf dem Luftweg über Kabul statt 
(IOM 26.11.2018). Die österreichischen Mitarbeiter unterstützen die Projektteilnehmer beim Einchecken, der 
Security Controll, der Passkontrolle und begleiten sie bis zum Abflug-Terminal (BMI Stand 23.01.2020). 
Teilnehmer am Reintegrationsprojekt RESTART III von IOM landen in der Regel (zunächst) in der afghanischen 
Hauptstadt Kabul. Dort werden sie von den örtlichen IOM-MitarbeiterInnen in Empfang genommen. IOM 
Mitarbeiter können Rückkehrer/innen direkt nach Verlassen des Flugzeuges empfangen und sie bei den Ein- 
bzw. Weiterreiseformalitäten unterstützen. An den Flughäfen anderer Städte wie Mazar-e-Sharif, Kandahar oder 
Herat gibt es keine derartige Ausnahmeregelung (IOM KBL 26.11.2018; vgl. IOM AUT 23.01.2020). 

RESTART sowie die Folgeprojekte RESTART II und RESTART III unterscheiden sich nur minimal voneinander. So ist 
beispielsweise die Höhe der Barzahlung und auch die Unterstützung durch Sachleistungen gleich geblieben, 
wobei im ersten RESTART Projekt und in der ersten Hälfte von RESTART II nur 2.500 Euro in Sachleistung 
investiert wurden und die restlichen 300 Euro für Wohnbedürfnisse, Kinderbetreuung oder zusätzlich für 
Bildung zur Verfügung standen. Dies wurde im Verlauf von RESTART II geändert, und es ist nun auch in RESTART 
III der Fall, sodass die gesamte Summe für eine einkommensgenerierende Tätigkeit verwendet werden kann 
(IOM AUT 27.03.2020). 

 

RADA 

IOM hat mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union das Projekt „RADA“ (Reintegration Assistance 
and Development in Afghanistan) entwickelt. (IOM 05.11.2019). 

Innerhalb dieses Projektes gibt es eine kleine Komponente (PARA – Post Arrival Reception Assistance), die sich 
speziell an zwangsweise rückgeführte Personen wendet. Der Leistungsumfang ist stark limitiert und nicht mit 
einer Reintegrationsunterstützung vergleichbar. Die Unterstützung umfasst einen kurzen medical check 
(unmittelbare medizinische Bedürfnisse) und die Auszahlung einer Bargeldunterstützung in der Höhe von 
12.500 Afghani (rund 140 EUR) zur Deckung unmittelbarer, dringender Bedürfnisse (temporäre Unterkunft, 
Weiterreise, etc.) (IOM AUT 23.01.2020). 

Wohnungen 

In Kabul und im Umland sowie in anderen Städten steht eine große Anzahl an Häusern und Wohnungen zur 
Verfügung. Die Kosten in Kabul-City sind jedoch höher als in den Vororten oder in den anderen Provinzen. 
Private Immobilienhändler in den Städten bieten Informationen zu Mietpreisen für Häuser und Wohnungen an. 
Die Miete für eine Wohnung liegt zwischen 300 und 500 USD. Die Lebenshaltungskosten pro Monat belaufen 
sich auf bis zu 400 USD (Stand 2018) für jemanden mit gehobenem Lebensstandard. Diese Preise gelten für den 
zentral gelegenen Teil der Stadt Kabul, wo Einrichtungen und Dienstleistungen wie Sicherheit, 
Wasserversorgung, Schulen, Kliniken und Elektrizität verfügbar sind. In ländlichen Gebieten können sowohl die 
Mietkosten, als auch die Lebenshaltungskosten um mehr als 50% sinken. Betriebs- und Nebenkosten wie 
Wasser und Strom kosten in der Regel nicht mehr als 40 USD pro Monat. Abhängig vom Verbrauch können die 
Kosten allerdings höher sein (IOM 2018). 

Wohnungszuschüsse für sozial Benachteiligte oder Mittellose existieren in Afghanistan nicht (IOM 2018). 

[...] 

22.1. Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (UMF) 

Mit dem Begriff „unbegleitete Minderjährige“ werden Personen bezeichnet, die unter 18 Jahre alt sind bzw. das 
nationale Volljährigkeitsalter nicht erreicht haben und getrennt von ihren Eltern bzw. ohne die Obhut eines 
Vormundes leben (MPI 11.2017). Quellen zufolge entscheidet meist der weitere Familienkreis, ein 
minderjähriges Familienmitglied nach Europa zu schicken. Ohne familiäre Unterstützung wäre es dem 
Minderjährigen meistens gar nicht möglich, die Reise nach Europa anzutreten; dies ist eine wichtige 
Netzwerkentscheidung, die u.a. die Finanzen der Familie belastet. Jedoch gibt es auch Fälle, in denen der 
Minderjährige unabhängig von seiner Familie beschließt, das Land zu verlassen und nach Europa zu reisen. 
Meist sind dies junge Leute aus gebildeten, wohlhabenden Familien. Dies wird oft durch den Kontakt zu 
Freunden und Bekannten im Ausland gefördert, die über soziale Medien ein idealisiertes Bild der 
Lebensbedingungen in Europa vermitteln (EASO 2.2018). 
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Eine von der norwegischen COI-Einheit Landinfo zitierte Analystin des AAN (Afghanistan Analysts Network) legt 
dar, dass Familien in Afghanistan in der Regel den Kontakt zu ihrem nach Europa ausgewanderten 
Familienmitglied halten und genau Bescheid wissen, wo sich die Person aufhält und wie es ihr in Europa ergeht. 
Dieser Faktor wird in Asylinterviews meist heruntergespielt, und viele Migranten, vor allem Minderjährige, sind 
instruiert zu behaupten, sie hätten keine lebenden Verwandten mehr oder jeglichen Kontakt zu diesen verloren 
(BFA 4.2018). 

Die genaue Zahl der nach Afghanistan zurückkehrenden Kinder, sowohl unbegleitet, von den Eltern getrennt 
oder gemeinsam mit ihrer Familie, kann von staatlichen Behörden nicht angegeben werden (STC 16.10.2018). 
ca. 58% der Rückkehrer nach Afghanistan sind unter 18 Jahre alt (UKHO 4.2018). Der größte Teil rückkehrender 
Minderjähriger sind Buben (STC 16.10.2018). Schätzungen von IOM zufolge hat sich die Anzahl der nach 
Afghanistan zurückgekehrten UMF von 2.110 im Jahr 2015 auf 4.419 im Jahr 2017 verdoppelt (IOM/UNHCR 
28.02.2018). 

Die Ministerien für Arbeit, Soziales, Märtyrer und Behinderte (MoLSAMD) und das Ministerium für Flüchtlinge 
und Repatriierung (MoRR) bemühen sich, ein Unterstützungssystem für rückkehrende Kinder und Jugendliche 
einzuführen. Die Verantwortung für rückkehrende UMF ist zwischen diesen beiden Ministerien aufgeteilt. Beide 
Ministerien haben unzureichende Mittel und Informationen. Trotz gut entwickelter rechtlicher 
Rahmenbedingungen für Kinder gibt es keine spezifischen Richtlinien oder Anordnungen für die Rückkehr und 
Reintegration von Kindern (STC 16.10.2018). 

UMF sind bei Rückkehr auch bei vorhandener familiärer Unterstützung vulnerabler (Oxfa 1.2018). Eine 
Nachbetreuung für Familien von rückkehrenden UMF ist praktisch nicht existent (STC 16.10.2018), und es gibt 
keine auf UMF spezialisierten Reintegrationsprogramme (UKHO 4.2018). Für unbegleitete Minderjährige kann 
durch IOM im Rahmen des Rückkehrprogrammes AVRR [s. oben] eine Vormundschaft übernommen werden 
(MPI 11.2017; vgl. IOM 2011). 

Eine größere Anzahl an unbegleiteten Minderjährigen ist auf der Suche nach Arbeit in den Iran, nach Pakistan, 
Europa und in urbane Zentren innerhalb Afghanistans migriert; viele von ihnen nutzten dafür Schlepperdienste 
(MPI 11.2017; vgl. USDOS 28.06.2018). 

23. Dokumente 

Das Personenstands- und Beurkundungswesen in Afghanistan weist gravierende Mängel auf und stellt aufgrund 
der Infrastruktur, der langen Kriege, der wenig ausgebildeten Behördenmitarbeiter und weitverbreiteter 
Korruption ein Problem dar. Von der inhaltlichen Richtigkeit formell echter Urkunden kann nicht in jedem Fall 
ausgegangen werden. Personenstandsurkunden werden oft erst viele Jahre nachträglich, ohne adäquaten 
Nachweis und sehr häufig auf Basis von Aussagen mitgebrachter Zeugen ausgestellt. 
Gefälligkeitsbescheinigungen und/oder Gefälligkeitsaussagen kommen sehr häufig vor (AA 02.09.2019). 
Sämtliche Urkunden in Afghanistan können problemlos gegen finanzielle Zuwendungen oder aus Gefälligkeit 
erhalten werden (ÖB 28.11.2018). 

Des Weiteren kommen verfahrensangepasste Dokumente häufig vor. Im Visumverfahren werden teilweise 
gefälschte Einladungen oder Arbeitsbescheinigungen vorgelegt. Medienberichten zufolge sollen insbesondere 
seit den Parlamentswahlen 2018 zahlreiche gefälschte Tazkiras im Rahmen der Wählerregistrierung in Umlauf 
sein (AA 02.09.2019). 

Die Beschaffung verschiedener Dokumente erfolgt dezentral auf Provinzebene, und die Dokumentation weist in 
der Regel keine zuverlässigen Sicherheitsmerkmale auf (DFAT 18.09.2017). Personenstands- und weitere von 
Gerichten ausgestellte Urkunden werden zentral vom Afghan State Printing House (SUKUK) ausgestellt (ÖB 
28.11.2018). 

Auf Grundlage bestimmter Informationen können echte Dokumente ausgestellt werden. Dafür notwendige 
unterstützende Formen der Dokumentation wie etwa Schul-, Studien- oder Bankunterlagen können leicht 
gefälscht werden. Dieser Faktor stellt sich besonders problematisch dar, wenn es sich bei dem primären 
Dokument um eine Tazkira handelt, welche zur Erlangung anderer Formen der Identifizierung verwendet wird. 
Es besteht ein Risiko, dass echte, aber betrügerisch erworbene Tazkiras zur Erlangung von Reisepässen 
verwendet werden (DFAT 18.09.2017). 

Die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland hat das Legalisationsverfahren von öffentlichen Urkunden aus 
Afghanistan wegen der fehlenden Urkundensicherheit eingestellt (DV 08.01.2019). 

Tazkira 
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Das afghanische Bevölkerungsgesetz von 2014 beinhaltet u.a. Regelungen zur Bürgerregistrierung. Gemäß 
Artikel 9 des Gesetzes sollen nationale Personalausweise [Anm.: Tazkira] zum Zwecke des Identitätsnachweises 
und der Bevölkerungsregistrierung ausgestellt werden (NLB/NA 2014). Eine Tazkira wird benötigt, um sich als 
Wähler registrieren zu lassen. Erstmals in der Geschichte des Landes wurden für die Parlamentswahlen 2018 
wahlberechtigte Bürger für ein bestimmtes Wahllokal registriert. Die Bestätigung der Registrierung als Wähler, 
die auf der Tazkira angebracht wird, beinhaltet Informationen zum Wohnort (Provinz und Distrikt) sowie zum 
Wahllokal. Kutschi sind nicht an ein fixes Wahllokal gebunden (AAN 27.05.2018). 

Ein Personenstandsregisterauszug (Tazkira) wird nur afghanischen Staatsangehörigen nach Registrierung und 
dadurch erfolgtem Nachweis der Abstammung von einem Afghanen ausgestellt. In der Regel erfolgt der 
Nachweis der Abstammung durch die Vorlage der Tazkira eines Verwandten 1. Grades oder durch 
Zeugenerklärungen in Afghanistan (AA 02.09.2019). Einer Quelle zufolge können Frauen Tazkiras und Pässe für 
sich und ihre Kinder ohne die Anwesenheit eines männlichen Zeugen beantragen (RA KBL 09.05.2018). 

In der Tazkira sind Informationen zu Vater und Großvater, jedoch nicht zur Mutter enthalten. Erst seit ca. 2014 
gibt es die Möglichkeit, eine Birth Registration Card zu beantragen, in der ein konkretes Geburtsdatum und die 
Mutter eines Kindes genannt werden. Diese kann aber auch jederzeit nachträglich für Personen ausgestellt 
werden, die vor 2014 geboren wurden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Ausstellung daher ohne 
weitere Prüfung vorgenommen wird (AA 02.09.2019). 

Tazkiras können sowohl in der Hauptstadt Kabul als auch dem jeweiligen Geburtsort in Afghanistan, nicht jedoch 
von afghanischen Auslandsvertretungen ausgestellt werden (AA 02.09.2019). Sie können jedoch über eine 
afghanische Auslandsvertretung beim afghanischen Innenministerium beantragt werden (AA 02.09.2019; vgl. 
AFB BER 22.10.2018), wobei ein Vertreter des Antragstellers die Tazkira in Kabul entgegennehmen und 
beglaubigen lassen muss, um sie dann an den Antragsteller ins Ausland zu schicken (AFB BER 22.10.2018). 

Eintragungen in der Tazkira sind oft ungenau. Geburtsdaten werden häufig lediglich in Form von „Alter im Jahr 
der Beantragung“, z.B. „17 Jahre im Jahr 20xx“ erfasst, genauere Geburtsdaten werden selten erfasst und wenn, 
dann meist geschätzt (AA 02.09.2019). Insgesamt sind in Afghanistan sechs Tazkira-Varianten im Umlauf (AAN 
22.02.2018). Es gibt keine einheitlichen Druckverfahren oder Sicherheitsmerkmale für die Tazkiras in A4- 
Format. Im Februar 2018 wurde die e-Tazkira (elektronischer Personalausweis) mit der symbolischen 
Beantragung u.a. durch Präsident Ghani gestartet (AAN 22.02.2018). Seit 03.05.2018 werden e-Tazkiras (auch 
electronic Tazkira) in Form einer Chipkarte ausgestellt, die Einführung läuft jedoch nur sehr schleppend (AA 
02.09.2019). 

Die Vorlage einer Tazkira ist Voraussetzung für die Ausstellung eines Reisepasses. Es sind Fälle bekannt, in denen 
afghanische Auslandsvertretungen Reisepässe nach nur oberflächlicher Prüfung ausstellten, ohne Vorlage einer 
Tazkira und ggf. aufgrund der Aussage zweier Zeugen. Ein derart ausgestellter Reisepass stellt daher im 
Gegensatz zur Tazkira nur bedingt einen Nachweis der Staatsangehörigkeit dar (AA 02.09.2019). Einige 
afghanische Bürger, insbesondere Frauen im ländlichen Raum, besitzen keine Tazkira (AAN 27.05.2018).“ 
 

3.4.2. Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des BFA zu 

Afghanistan („Gesamtaktualisierung am 13.11.2019“, zuletzt aktualisiert 21.07.2020, 

Schreibfehler teilweise korrigiert): 

„2.22. Laghman 

Letzte Änderung: 22.04.2020 

Laghman liegt im Osten Afghanistans und grenzt im Norden an die Provinzen Panjshir und Nuristan, im Osten an 

Kunar, im Süden an Nangarhar und im Westen an Kabul und Kapisa (NPS o.D.la). Die Provinzhauptstadt von 

Laghman ist Mehtarlam (UNOCHA 4.2014la; vgl. NPS o.D.la, Opr 01.02.2017la). Die Provinz ist in folgende 

Distrikte unterteilt: Alingar, Alishing, Dawlat Shah, Mehtarlam, Qarghayi, und Bad Pash (auch Bad Pakh) (CSO 

2019; vgl. IEC 2018la, UNOCHA 4.2014la, NPS o.D.la, Opr 01.02.2017la). Bad Pash ist ein temporärer Distrikt 

(CSO 2019), der im Jahr 2011 aus dem Distrikt Mehtarlam herausgelöst wurde (AAN 10.05.2011). 

Die afghanische zentrale Statistikorganisation (CSO) schätzte die Bevölkerung von Laghman für den Zeitraum 

2019 – 2020 auf 484.952 Personen (CSO 2019). Die Provinz wird hauptsächlich von Paschtunen bewohnt, 
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gefolgt von tadschikischen und paschaiischen Stämmen (PAJ o.D.la; vgl. NPS o.D.la). Die Provinz ist größtenteils 

gebirgig, eine Tatsache, die den Aufständischen in der Vergangenheit entgegenkam, um in entlegene 

Gebirgsketten zu fliehen (SAS 15.11.2014). 

Der Abschnitt Kabul-Jalalabad der asiatischen Autobahn AH-1 führt durch den Distrikt Qarghayi, (MoPW 

16.10.2015; vgl. UNOCHA 4.2014la), wo eine Nebenstraße abzweigt, die über die Provinzhauptstadt Mehtarlam 

nach Nurgeram in Nuristan führt (UNOCHA 4.2014la). 

Laut dem UNODC Opium Survey 2018 blieb der Schlafmohnanbau in Laghman 2018 mit einer Anbaufläche von 

(2.092 Hektar ähnlich wie im Jahr 2017 (2.257 Hektar), wobei es geringfügige Veränderungen auf Distriktebene 

gab (UNODC/MCN 11.2018). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Sowohl im Oktober 2018 als auch Jänner 2019 wurde die Provinz Laghman als eine der relativ ruhigen 

Provinzen Afghanistans beschrieben; in einigen ihrer abgelegenen Distrikte wurde ein Anstieg der Aktivitäten 

von Taliban- und ISKP-Militanten verzeichnet (KP 22.01.2019; vgl. KP 01.10.2018). Im Distrikt Alingar, der in der 

Vergangenheit hauptsächlich unter dem Einfluss der Taliban stand, eine zunehmende Präsenz von IS-Kämpfern 

zu verzeichnen (ST 27.02.2018; vgl. NAT 15.07.2018); auch bekämpfen sich Taliban und IS in der Provinz 

gegenseitig (RIA 24.07.2018). Laghman gilt, gemeinsam mit anderen Provinzen, als eine der Hochburgen des 

ISKP (AJ 10.06.2019; vgl. UNSC 01.02.2019). Die Stärke des ISKP in ganz Afghanistan wird auf 2.500 – 4.000 

Personen geschätzt (UNSC 01.02.2019). 

In Bezug auf die Anwesenheit von staatlichen Sicherheitskräften liegt die Provinz Laghman unter der 

Verantwortung des 201. ANA Corps, das der NATO-Mission Train, Advise, and Assist Command - East (TAAC-E) 

untersteht, angeführt von US-amerikanischen und polnischen Streitkräften (USDOD 6.2019; vgl. KP 22.01.2019). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

[…] 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 282 zivile Opfer (80 Tote und 202 Verletzte) in der Provinz Laghman. Dies 

entspricht einer Steigerung von 4% gegenüber 2018. Die Hauptursachen für Opfer waren Kämpfe am Boden, 

gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordattentate) und 

Selbstmordangriffen (UNAMA 2.2020). 

Sowohl im Oktober 2018 als auch Jänner 2019 wurde die Provinz Laghman als eine der relativ ruhigen 

Provinzen Afghanistans beschrieben; in einigen ihrer abgelegenen Distrikte wurde ein Anstieg an 

Aufständischenaktivitäten verzeichnet (KP 22.01.2019; vgl. KP 01.10.2018). In der Provinz werden regelmäßig 

Sicherheitsoperationen durch afghanische Sicherheitskräfte, insbesondere im Distrikt Alishing, durchgeführt. In 

manchen Fällen kommt es unter anderem zu Verlusten unter den Aufständischen (z.B. BN 27.07.2019; KP 

04.06.2019; ST 23.01.2019; PAJ 26.11.2018; PAJ 03.11.2018; KP 01.10.2018; KP 27.09.2018; ST 27.02.2019). 

Angriffe durch Aufständische auf die afghanischen Sicherheitskräfte finden statt (KP 22.01.2019; vgl. KP 

23.12.2018). 

Bewaffnete Zusammenstöße zwischen den Taliban und Regierungskräften finden statt (AN 26.06.2019); aber 

auch Kämpfe zwischen Taliban-Aufständischen und ISKP-Kämpfern (z.B. ST 27.02.2019; KP 14.02.2019; HP 

20.10.2018; TEL 07.08.2018; NAT 15.07.2018; 1TV 23.06.2018; KP 14.02.2018).“ 

 

3.4.3. Auszug aus der Analyse der Staatendokumentation [des BFA] zu: „Afghanistan – 

Informationen zu sozioökonomischen Faktoren in der Provinz Herat auf Basis von Interviews 

im Zeitraum November 2018 bis Jänner 2019“ (Schreibfehler teilweise korrigiert): 
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„[...] 7.6. Soziale Netzwerke: ethnische Zugehörigkeit und Familie 

Der Fachexperte Fabrizio Foschini erklärt in seinem Bericht zu Kabul, dass die ständige Migration der Einwohner 

innerhalb der zentralen Stadtgebiete sich negativ auf die dortigen sozialen Netzwerke auswirkt. Die Peripherien 

der Stadt zeigen hingegen ein Siedlungsmuster, das von kommunalen Netzwerken geprägt ist. Neueinwanderer 

aus den Provinzen neigen dazu, sich dort niederzulassen, wo sie eine gewisse Unterstützung von ihren 

Gemeinden erwarten können (wenn sie solche Kontakte haben) oder an einem Ende der Stadt, von wo aus sie 

zumindest in den ersten Phasen ihrer Land-Stadt-Migration weiterhin regelmäßig zu ihrem Herkunftsort 

pendeln können.  

Soziale, familiäre und religiöse Netzwerke spielen in Afghanistan eine sehr wichtige Rolle: 

UNHCR Afghanistan zufolge ist es unmöglich, ohne ihre Unterstützung im Land zurechtzukommen. Wenn ein 

Rückkehrer in Afghanistan aufgewachsen ist, sollte dieser in der Regel ein familiäres Netzwerk vor Ort haben. 

Afghanistan bleibt weiterhin eine traditionelle Gesellschaft und die Verwandtschaftsverhältnisse spielen immer 

noch eine große Rolle. Ein Mitarbeiter von IOM Kabul kann sich nicht vorstellen, dass eine Person überhaupt 

keine Familienangehörigen mehr in Afghanistan hat. Dazu nennt er ein Beispiel aus dem Jahr 2017, als von ca. 

3.000 Personen, die nach Afghanistan zurückkehrt waren, nur ca. 200 temporäre Unterstützungsmöglichkeiten 

in Anspruch genommen haben, was die Quelle als Beweis interpretiert, dass sich Rückkehrer in der Regel an 

ihre Verwandten wenden und sich bei ihnen niederlassen. Die Lage für Afghanen, die nicht in Afghanistan 

geboren oder aufgewachsen sind, stellt sich jedoch anders dar.314 [Siehe diesbezüglich 7.3. Rückkehrer aus 

dem Iran und Pakistan]. Jedoch reicht die Unterstützung durch das familiäre Netzwerk wegen der schlechten 

wirtschaftlichen Lage in Afghanistan manchmal nicht aus. Auch bessergestellte Familien, die bereits für bis zu 25 

Personen zuständig sein können, schaffen es auf Dauer nicht, Neuankömmlinge unterstützen. Die Rückkehrer 

können maximal für drei oder vier Monate unterstützt werden, danach reichen die Kapazitäten nicht mehr aus. 

[...] 

11. Conclusio 

Mit ihren geschätzten 2.095.117 Einwohnern zählt die westliche afghanische Provinz Herat sowohl aus 

wirtschaftlichen als auch aus sicherheitsbezogenen Gründen zu den „bessergestellten Provinzen“ Afghanistans. 

Wegen ihrer relativ vorteilhaften Lage wurde die Provinzhauptstadt Herat zu einem Zufluchtsort für zahlreiche 

Afghanen, die wegen der prekären Sicherheitslage, den schlechten wirtschaftlichen Bedingungen oder 

Naturkatastrophen ihre Heimatprovinzen verließen. Diese Migrationsdynamik führte zu einer Änderung der 

demografischen Merkmale der Stadt: Die Zuwanderung von zahlreichen Hazara, die mehrheitlich schiitischen 

Glaubens sind, der Zustrom von Binnenvertriebenen, die Landflucht sowie die steigende Anzahl der Bettler, 

Arbeitssuchenden usw. blieben nicht frei von Konflikten. Während die Mietpreise in Herat-Stadt mit Stand 

November 2018 im Vergleich zu anderen afghanischen Städten niedriger waren, führte der erhöhte Zustrom 

von arbeitssuchenden Menschen zu einem Überschuss an Arbeitskräften und dem Fall des Tagelohns. Auf dem 

Land ist die Arbeitslosenquote hoch und der Großteil der Bevölkerung lebt von Subsistenzlandwirtschaft. Die 

besonders den Westen des Landes betreffende Dürre vertrieb zahlreiche Personen aus den umliegenden 

Provinzen nach Herat-Stadt, wo sich mit Stand November 2018 300.000 Binnenvertriebene allein aufgrund der 

Dürre ansiedelten. Die starken Regenfälle in den ersten vier Monaten des Jahres 2019 brachten auch 

Überflutungen mit sich, was zusätzlich negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat und die Binnenflucht 

weiter vorantreibt. Herat-Stadt bleibt daher weiterhin von einem Zustrom von Binnenvertriebenen betroffen. 

Wegen des Bevölkerungsanstiegs in der Stadt entstanden an ihren Rändern informelle Siedlungen, die großteils 

nicht an die Infrastruktur der Stadt angeschlossen sind. Diese Siedlungen beherbergen mehrheitlich Hazara, 



- 42 - 

aber Binnenvertriebene und anderen Bevölkerungsgruppen. Einige der Gemeinschaften leben abgeschottet von 

der restlichen Bevölkerung und haben z.B. aus sprachlichen Gründen Probleme, sich zu integrieren und sind in 

einigen Fällen Diskriminierungen ausgesetzt. Es gibt Gemeinschaften, die neu ankommenden Familien in ihrer 

Gegend positiv und unterstützend gegenüber stehen, und es gibt andere, die sich feindselig und zurückweisend 

verhalten. Dies hängt von zahlreichen Faktoren ab: der Ethnie, der Religion, der wirtschaftlichen Lage der 

Gemeinschaft, der Verfügbarkeit von ausreichenden Ressourcen und Arbeitsmöglichkeiten, den 

zwischenmenschlichen Beziehungen, den politischen Einflüssen usw. Wegen der hohen nationalen 

Arbeitslosenrate kann es innerhalb der Bevölkerung zu Verteilungskämpfen um Ressourcen kommen. Auf dem 

Arbeitsmarkt werden zwar immer mehr Arbeitskräfte mit Fachwissen gesucht, doch die Schulen und 

Fachoberschulen vermitteln zu allgemeine und theoretische Kenntnisse, weshalb es einen Mangel an 

qualifizierten Arbeitskräften gibt. Berufe, welche keine besondere Vorkenntnisse erfordern und beispielsweise 

von Tagelöhnern verrichtet werden können, sind hingegen wegen des großen Angebots an Arbeitskräften 

bereits ausgelastet. Um den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes entgegenzukommen, gibt es sowohl formelle als 

auch informelle Berufsbildungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen, die jeweils von MoE und MoLSAMD 

verwaltet und von NGOs und anderen Organisationen durchgeführt werden. Die Kurse stehen jedem Afghanen 

offen, der die Aufnahmekriterien erfüllt. Die angebotenen Ausbildungen werden aufgrund von jährlichen 

Marktanalysen bestimmt und dementsprechend angepasst. Staatliche Maßnahmen zur Armutsbekämpfung 

finden ad hoc statt, sind nicht systematisch und betreffen spezifische Gruppen (z.B. Angehörige von Märtyrern, 

Kriegsverwundete). 

Trotz einer landesweiten territorialen Expansion der Taliban und der damit einhergehenden Zunahme der 

Kampfhandlungen, die auch Herat betreffen, gehört die Provinz im Vergleich zu anderen Teilen des Landes zu 

den sichereren Gegenden Afghanistans. Herat-Stadt, die als sehr sicher gilt, und die umliegenden Distrikte 

stehen gänzlich unter Kontrolle der Regierung. Die Konfliktlandschaft in Herat ist gekennzeichnet durch einige 

Distrikte, die vollkommen unter Regierungskontrolle stehen, und andere, in denen die Situation als statisch 

beschrieben wird. Das heißt, dass keine größeren Taliban-Offensiven verzeichnet werden und dass beide 

Konfliktparteien ihr eigenes Einflussgebiet haben. Bei dem Großteil der in der Provinz verzeichneten 

sicherheitsrelevanten Vorfälle, handelt es sich um „hit and run“ Angriffe, die darauf ausgerichtet sind, die 

afghanischen Sicherheitskräfte durch kurze, unerwartete Angriffe zu demoralisieren und die keine 

Gebietseroberung zum Ziel haben. Angriffe durch IED sind die zweithäufigste Art von Vorfällen und werden 

meist auf Nebenstraßen platziert und haben regierungsfreundliche Gruppierungen zum Ziel. In der Provinz 

agieren hauptsächlich drei Konfliktparteien: regierungsfreundliche Gruppierungen (ANDSF, private Milizen), die 

Taliban und die Mullah Rasool Gruppe (Taliban-Abspaltung, die in den südlichen Distrikten der Provinz gegen 

die Taliban kämpft). Kriminalität spielt in den afghanischen Großstädten eine bedeutende Rolle, auch in Herat-

Stadt. Zwar ist die Kriminalitätsrate niedriger als in anderen Städten, dennoch sind Gesetzlosigkeit und 

Kriminalität auch infolge des demografischen Wachstums gestiegen. 

In Afghanistan gibt es sowohl staatliche, gebührenfreie Schulen und Hochschulen als auch private 

Bildungseinrichtungen. Die Grund- und Sekundarbildung geht bis zur zwölften Klasse und die Kinder werden im 

Alter von sechs oder sieben Jahren eingeschult. Die Grundschule wird von einem Großteil der Gesellschaft als 

obligatorisch erachtet und auch ärmere Familien versuchen, den Schulbesuch ihrer Kinder zumindest bis diese 

lesen und schreiben können, zu ermöglichen. Die prekäre Sicherheitslage in bestimmten Gebieten, die 

mangelnden finanziellen Mittel einiger Familien, die Erreichbarkeit der Schulen, das Stadt-Land-Gefälle, der 

Bildungsgrad der Eltern und gesellschaftliche Aspekte sind einige der Hauptfaktoren, die den Schulbesuch und 
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die Schulabbruchquote der Kinder beeinflussen. In Herat-Stadt ist die Ausfallquote der Buben höher als die der 

Mädchen. In den Städten ist es grundsätzlich beiden Gruppen erlaubt, die Schule zu besuchen. 

Hinsichtlich des Schulbesuchs von Mädchen spielt die Einstellung der Familie eine große Rolle. In den Distrikten 

gehen Mädchen aus unterschiedlichen Gründen (konservative Einstellung, Sicherheitsbedenken, Ehe, Mangel 

an Bildungseinrichtungen) selten in die Schule und besuchen meist nur die ersten Grundschulklassen. In den 

ländlichen Distrikten ist die Anzahl der Schulen oft gering und Organisationen wie UNICEF versuchen den 

Schulbesuch der Kinder zu fördern, wodurch der Bedarf jedoch nicht gedeckt werden kann. 

Die schlechte wirtschaftliche Lage, die schlechte Sicherheitslage und die konservative Mentalität haben auch 

Frühehen, Kinderehen und Kinderarbeit zur Folge. In Herat gab es mit Stand November 2018 ca. 10.000 

Straßenkinder (sowohl Jungen als auch Mädchen). Kinderarbeit betrifft hauptsächlich Buben, obwohl auch 

Mädchen arbeiten, jedoch in Bereichen, wo sie nicht sichtbar sind (z.B. Teppichknüpfen). Gewalt an Schulen 

findet hauptsächlich in den ländlichen Gebieten statt, wo traditionelle Erziehungsmaßnahmen vorherrschen 

und die Kontrolle geringer ist. Zwar werden Gewaltvorfälle auch in der Stadt verzeichnet, dennoch sind diese 

seltener und grundsätzlich verboten. Diskriminierung und Verspottung der Schüler durch das Lehrpersonal sind 

hingegen weiterhin verbreitet. 

Trotz bedeutender Errungenschaften in verschiedenen Bereichen (Bildung, Politik, Beruf, Bewegungsfreiheit 

usw.) kämpfen Frauen in Afghanistan weiterhin um ihre Rechte. Bei der Beschreibung der Lage der Frau in 

Afghanistan bzw. Herat muss zwischen der urbanen und der ländlichen Ebene unterschieden werden. Auch auf 

den Bildungsgrad der Familie und weitere individuelle Faktoren, die nicht verallgemeinert werden können, muss 

Rücksicht genommen werden. Im Allgemeinen dürfen sich Frauen in Herat-Stadt relativ frei bewegen. Einige 

Familien bevorzugen es, dass Frauen durch einen mahram begleitet werden. Der Großteil der weiblichen 

Bevölkerung trägt einen chadornamaz. In einigen Stadtgebieten und unter bestimmten sozialen Schichten 

finden sich Frauen, die eine „westlich orientierte“ Kleidung und einen Schal bevorzugen, der das Haupt eher 

andeutungsweise verdeckt. Überhaupt keine Kopfbedeckung zu tragen, ist in Herat-Stadt keine Option (außer in 

seltenen Ausnahmefällen). Auch gibt es weiterhin Frauen, die Burkas tragen. [...] 

Hinsichtlich der Rückkehrhilfe ist IOM ein bedeutender Akteur in Afghanistan und bietet einige Programme zur 

Unterstützung und der Reintegration von Rückkehrern an. Grundsätzlich wird zwischen freiwilliger und 

unfreiwilliger Rückkehr unterschieden. IOM bietet freiwillig ins Land zurückkehrenden Afghanen vor und nach 

der Ankunft im Heimatland Unterstützung an. Für zwangsweise rückgeführte Afghanen, welche die 

Hilfsleistungen von IOM nach Ankunft im Herkunftsland in Anspruch nehmen wollen und nicht aus Pakistan 

oder dem Iran kommen, muss ein offizieller Antrag seitens des Gastlandes oder der afghanischen Regierung 

durch vorherige Ankündigung und Vergabe der persönlichen Daten des Rückkehrers an IOM vorliegen. Die 

Unterstützungsmaßnahmen bestehen in diesem Fall aus einer Barzuwendung im Wert von ca. 150 Euro für eine 

vorübergehende Unterkunft und den Transport zum Endziel. Auch vergibt IOM Informationen über 

Unterbringungsmöglichkeiten in Kabul. IOM-Projekte zur Reintegration aus Österreich zwangsrückgeführter 

Afghanen, gibt es nicht. Im Rahmen einiger Projekte (z.B. RADA), die gemeinschaftsbasiert sind und der 

gesamten Gemeinschaft offenstehen, können u.a. zwangsweise Rückgeführte Unterstützung erhalten. Auch gibt 

es Unterstützungsprojekte von IOM für Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan. Wegen Ressourcenknappheit 

zieht der Großteil der Unterstützungsprojekte vulnerable Personen vor. 

Soziale, ethnische und familiäre Netzwerke sind für einen Rückkehrer unentbehrlich. Der Großteil der nach 

Afghanistan zurückkehrenden Personen verfügt über ein familiäres Netzwerk, auf das in der Regel 

zurückgegriffen wird. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage, den ohnehin großen Familienverbänden und 

individuellen Faktoren ist diese Unterstützung jedoch meistens nur temporär und nicht immer gesichert. 
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Moscheen unterstützen in der Regel nur besonders vulnerable Personen und für eine begrenzte Zeit. Für 

Afghanen, die im Iran geboren oder aufgewachsen sind und keine Familie in Afghanistan haben, ist die Situation 

problematisch. Deshalb versuchen sie in der Regel, so bald wie möglich wieder in den Iran zurückzukehren. 

UNHCR unterstützt bei der Einreise ausschließlich freiwillig zurückkehrende registrierte Flüchtlinge. Innerhalb 

des Landes bietet die Organisation Programme an, die theoretisch jedem Afghanen zur Verfügung stehen. Auch 

hier werden aus Gründen der Ressourcenknappheit und des Mandats Leistungsempfänger aufgrund von 

Vulnerabilitätskriterien ausgewählt. Die staatliche Hilfe bleibt beschränkt, ist hauptsächlich humanitärer Natur 

und zum Großteil auf die internationale Gemeinschaft angewiesen.  

[...] 

Sippenhaftung ist in Afghanistan hauptsächlich in ländlichen Gebieten weiterhin verbreitet. Hingegen hat der 

Begriff „Clan“ oder „Sippe“ in der Stadt an Bedeutung verloren. Wegen der hohen Landflucht und der Tatsache, 

dass zahlreiche in der Stadt lebende Familien einen ländlichen Hintergrund haben und in der Regel weiterhin 

Kontakte zu ihren Dorfgemeinschaften pflegen, darf der Unterschied zwischen Stadt und Land jedoch nicht 

überbewertet werden. Dasselbe gilt für die Einstellung gegenüber der Nichtausübung des Islam: Obwohl 

praktizierende Muslime in der afghanischen Gesellschaft mehr respektiert und geachtet werden, ist die 

gesellschaftliche Einstellung gegenüber nicht-praktizierenden Muslimen grundsätzlich nicht negativ. Der 

Großteil der Bevölkerung in Herat-Stadt ist zwar nicht streng gläubig, dennoch hängen Glaubensfragen vom 

Einzelfall ab. In ländlichen Gebieten, wo die Gemeinschaft in der Regel konservativer ist, kann das Nicht-

Praktizieren der Religion für die betroffene Person Repressalien nach sich ziehen. [...]“ 

 

3.4.4. Lage in der Stadt Mazar-e Sharif: 

 

Allgemeines 

Mazar-e Sharif ist die Provinzhauptstadt der Provinz Balkh, die sich im Norden Afghanistans befindet. Die 

Bevölkerung von Balkh ist heterogen, wobei Tadschiken und Paschtunen die größten Gruppen bilden, gefolgt 

von Usbeken, Hazara, Turkmenen, Arabern und Belutschen. Die Bevölkerung von Mazar-e Sharif wird auf 

368.000 bis 693.000 geschätzt und zeichnet sich durch ihre ethnische und sprachliche Vielfalt aus. Die Zentrale 

Statistische Organisation schätzt die Bevölkerung auf 402.806 Einwohner. Laut einer Umfrage vom Januar 2015 

sind etwa 38% der Mazar-e Sharif-Bevölkerung Migranten. Die meisten von ihnen stammen aus anderen 

afghanischen Provinzen. Nur 17% der Migranten sind Rückkehrer aus dem Ausland. Laut UNHCR hat die Provinz 

Balkh seit Anfang 2015 19.764 konfliktinduzierte Binnenvertriebene erhalten: 2.509 im Jahr 2015 und 17.227 

im Jahr 2016, von denen die meisten im städtischen und semi-urbanen Gebiet Mazar-e Sharif identifiziert 

wurden. Die steigende Zahl der Binnenvertriebenen in der Provinz Balkh ist ein Indikator für die sich 

verschlechternde Sicherheitslage in einer großen Zahl von Provinzen im Norden und Nordosten. 

Zusammenfassend hat die Provinz Balkh, meist Mazar-e Sharif, in den letzten zwei Jahren etwa 26.000 

Menschen aufgenommen. 

(Auszug bzw. Zusammenfassung aus European Asylum Support Office [in Folge: „EASO“], Country of Origin 

Information Report Afghanistan, Key socio-economic indicators, state protection, and mobility in Kabul City, 

Mazar-e Sharif, and Herat City, August 2017 [in Folge: „EASO-Bericht Sozioökonomie“], abrufbar 

unter:https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Afghanistan_IPA_August2017.pdf, 

abgerufen am 08.10.2018; Pkt. 1.3.) 
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Mazar-e Sharif ist eines der größten Handels- und Finanzzentren Afghanistans, das auch als das „de facto 

politische, wirtschaftliche und administrative Zentrum Nordafghanistans“ bezeichnet wird. Es entstehen neue 

Arbeitsplätze, Firmen siedeln sich an und auch der Dienstleistungsbereich wächst. Die Hauptstadt Mazar-e 

Sharif liegt an der Autobahn zwischen Maimana [Anm.: Provinzhauptstadt Faryab] und Pul-e-Khumri [Anm.: 

Provinzhauptstadt Baghlan]; sie ist gleichzeitig ein Wirtschafts- und Verkehrsknotenpunkt in Nordafghanistan. 

Die Stadt liegt außerdem an einer wichtigen Ost-West-Verbindung zwischen Herat im Westen und Kabul und 

Kundus im Osten. Die Infrastruktur ist jedoch noch unzureichend und behindert die weitere Entwicklung der 

Region. Viele der Straßen, vor allem in den gebirgigen Teilen des Landes, sind in schlechtem Zustand, schwer zu 

befahren und im Winter häufig unpassierbar. An der Grenze zu Usbekistan liegt der wichtige wirtschaftliche 

Trockenhafen Hairatan. 

(Auszug bzw. Zusammenfassung entscheidungsrelevanter Passagen aus EASO, Country of Origin Information 

Report Afghanistan, Security Situation, Dezember 2017 [in Folge: „EASO-Bericht Sicherheitslage“], abrufbar 

unter: https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf, 

abgerufen am 08.10.2018, Pkt. 2.1. und LIB, Pkt. 4.5. „Balkh“). 

 

Armut  

Nur etwa 15 % der Einwohner von Mazar-e Sharif leben oberhalb der Armutsgrenze. Laut einer Studie aus dem 

Jahr 2015 hat Mazar-e Sharif den größten Anteil an Einkommensverdienern, die nur ein unregelmäßiges Leben 

in allen fünf Großstädten führen. Bei der Definition von Armut als Anteil der Haushalte, die mehr als 60 % ihres 

Einkommens für Lebensmittel ausgeben, sticht Mazar-e Sharif hervor, wobei über die Hälfte der Bevölkerung 

mehr als 60 % ihres Einkommens für Lebensmittel ausgibt, vermutlich, weil es in Mazar-e Sharif teurer ist. Die 

Haushalte in Mazar-e Sharif meldeten auch die geringste Ernährungsvielfalt. Das Hauptproblem für Mazaris ist 

nicht die Verfügbarkeit von Lebensmitteln, sondern die Erschwinglichkeit einer Vielzahl von Lebensmitteln. 

Balkh ist daher die Ausnahme von dem Trend, dass mehr städtische Provinzen im Allgemeinen eine niedrigere 

offizielle Armutsquote haben als ländliche Provinzen. 

(Auszug aus dem EASO-Bericht Sozioökonomie, Pkt. 2.3.8.) 

 

Sicherheit 

Die Provinz Balkh ist nach wie vor eine der stabilsten Provinzen Afghanistans, sie zählt zu den relativ ruhigen 

Provinzen in Nordafghanistan. Balkh hat im Vergleich zu anderen Regionen weniger Aktivitäten von 

Aufständischen zu verzeichnen. 

Manchmal kommt es zu Zusammenstößen zwischen Aufständischen und den afghanischen Sicherheitskräften, 

oder auch zu Angriffen auf Einrichtungen der Sicherheitskräfte. 

Im Zeitraum 1.1.2017-30.4.2018 wurden in der Provinz 93 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert. 

(Auszug bzw. Zusammenfassung entscheidungsrelevanter Passagen aus dem LIB, Pkt. 4.5. „Balkh“) 

Im Jahr 2017 gab es in der Provinz 9 zivile Opfer pro 100.000 Einwohner. Hinsichtlich der Art der Methoden und 

Taktiken zeigen Länderinformationen, dass die Hauptursache für zivile Opfer IEDs (Non-Suicide), Bodenziele 

und nicht explodierte Munition/Minen waren. Weitere Auswirkungen auf das zivile Leben waren z.B.: 

Missbrauch durch regierungsfreundliche bewaffnete Gruppen, Schwierigkeiten bei der Gesundheitsversorgung 

in einigen Gebieten aufgrund der Anwesenheit von Aufständischen, Behinderung der Polioimpfung. Einige 

konfliktbedingte Binnenvertreibungen fanden im Zeitraum Januar 2017 bis März 2018 aus der Provinz statt, mit 

150 Binnenvertriebenen pro 100.000 Einwohner. Andererseits wurde über eine erhebliche Vertreibung nach 

Balkh und insbesondere nach Mazar-e Sharif berichtet. 
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(Auszug bzw. Zusammenfassung entscheidungsrelevanter Passagen aus EASO, Country Guidance: Afghanistan, 

Juni 2018 [in Folge: „EASO-Länderleitfaden Afghanistan“], abrufbar hier: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-2018.pdf, abgerufen am 

08.10.2018, Pkt. III.b.) 

 

Laut UNAMA verursachten die Kämpfe zwischen regierungsfreundlichen bewaffneten Gruppen 2017 einen 

zivilen Toten in der Provinz Balkh. Es gab mehrere Berichte über Sicherheitsmaßnahmen, die in der Provinz 

Balkh durchgeführt wurden. Medienberichten zufolge hatte der amtierende Gouverneur und prominente 

Politiker Atta Mohammad Noor mehrere Operationen in einigen abgelegenen Bezirken der Provinz gestartet.  

Im Januar 2017 kündigte die NDS an, eine Bombenfabrik der Taliban in der Balkprovinz entdeckt und beseitigt 

zu haben.  

Im Oktober 2016 explodierte ein IED in der Nähe einer Moschee im Gebiet Khwaja Ghulak im Balkhdistrikt, wo 

sich schiitische Gläubige während der Ashura (einem religiösen Trauertag) versammelt hatten, tötete 18 

Zivilisten und verletzte 67 weitere, darunter 36 Kinder. Während mehrere Quellen angaben, dass keine Gruppe 

die Verantwortung für den Angriff übernommen hat, gaben andere an, dass ISKP dies tat. 

Regierungsfeindliche Elemente waren in der Lage, high-profile Angriffe in Mazar-e Sharif durchzuführen: 

Es gab Berichte über IED-Explosionen in Mazar-e Sharif, die im Herbst 2016 zivile Opfer forderten. 

Medienquellen berichteten, dass Sicherheitskräfte des amtierenden Provinzgouverneurs Atta Mohammad 

Noor im Februar 2017 einen Mann am Steuer eines Autos getötet haben, der in Richtung der Residenz des 

amtierenden Gouverneurs raste. Die Umstände des Vorfalls waren unklar und es wurde eine Untersuchung 

eingeleitet. Es wurden keine weiteren Informationen über die Ergebnisse der Untersuchung gefunden. Ein 

Insiderangriff innerhalb des 209. Shaheen Military Corps wurde im Juni 2017 gemeldet, der zur Verletzung von 

7 US-Soldaten führte. Im August 2017 wurde über einen Konflikt zwischen Anhängern von Atta Mohammad 

Noor und dem Mitglied des Provinzialrats Asif Mohmand berichtet. Zwei Menschen starben an den Folgen der 

Zusammenstöße kurz vor der Landung von Asif Mohmand auf dem Flughafen Mazar, wo er verhaftet wurde. Es 

war unklar, wer seine Verhaftung angeordnet hatte.   

Die Taliban haben sich für einen Angriff auf das deutsche Konsulat in der Balkh-Provinzhauptstadt Mazar-e 

Sharif am 10. November 2016 verantwortlich erklärt, bei dem 4 Zivilisten starben und 131 Zivilisten verletzt 

wurden, darunter 29 Kinder und 19 Frauen. Infolge einer selbstmörderischen fahrzeuggetragenen IED-

Explosion erlitt das Konsulatsgebäude schwere Schäden. Es gab auch erhebliche Schäden am umliegenden 

Eigentum. Die Taliban erklärten, dass der Angriff als Vergeltung für die Luftangriffe in Kunduz Anfang 

November 2016 durchgeführt wurde, bei denen 32 Zivilisten getötet und 36 weitere verletzt wurden. Am 21. 

April 2017 führten die Taliban einen Großangriff auf einen afghanischen Armeestützpunkt in der Nähe der 

Provinzhauptstadt Mazar-e Sharif durch, in dem sich das 209. Korps der afghanischen Armee sowie ein 

Kontingent der Bundeswehr befinden. Der Angriff führte zu einer der tödlichsten Zölle bei einem Angriff der 

Taliban auf die afghanische Armee, wobei mehr als 100 Soldaten getötet und viele verletzt wurden.  

(Auszug aus EASO-Bericht Sicherheitslage, Pkt. 2.5.) 

 

Aufständische konnten mehrere Angriffe in Mazar-e Sharif durchführen: Im Oktober starben Schützen auf 

einem Motorrad den Sprecher des Gouverneurs bei einem gezielten Angriff in Mazar-e Sharif. Im November 

2017 zielte ein Selbstmordattentäter auf eine bekannte Person und Stammesälteste in Mazar-e Sharif, tötete 

den Mann und verletzte zwei weitere. Später in diesem Monat wurde ein weiterer Mann bei einer Explosion in 

seinem Auto in Mazar-e Sharif getötet, und im Dezember 2017 wurden neun Zivilisten und zwei Polizisten 
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verletzt, als eine Bombe am Straßenrand ein Polizeifahrzeug traf. Ein Zivilist wurde getötet und zwei weitere 

verletzt, als eine Magnetbombe ihr Fahrzeug in der Provinzhauptstadt traf. 

(Auszug aus EASO, COI Report: Afghanistan: Security Situation – Update, Mai 2018 [in Folge: „EASO-

Sicherheitsupdate Mai 2018“, abrufbar unter: 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf, abgerufen am 

08.10.2018], S. 49) 

 

Erreichbarkeit von Österreich 

Der Flughafen von Mazar-e Sharif, der 2013 eröffnet wurde, ist auch als Mazar Mawlana Jalaluddin Balkhi 

International Airport bekannt. Turkish Airlines bietet seit 2013 Direktflüge von und nach Istanbul von Mazar-e 

Sharif an. Der Flugplan von Kam Air listet 2017 internationale Flüge von Mazar-e Sharif nach Istanbul und 

Mashhad, entsprechend dem Online-Flugplan. Flüge nach Delhi und Dubai sind ebenfalls gelistet, jedoch mit 

dem Datum 2015. Im März 2017 führte Kam Air auch einen Dienst zwischen Herat und Mazar-e Sharif als über 

den Flug RQ-006 aktiv an. 

Nachdem der Flughafen Mazar-e Sharif derzeit die Anforderungen eines erhöhten Personen- und 

Frachtverkehrsaufkommens nicht erfüllt, ist es notwendig, den Flughafen nach internationalen Standards 

auszubauen, inklusive entsprechender Einrichtungen der Luftraumüberwachung und der Flugverkehrskontrolle. 

Die afghanische Regierung will dieses Projekt gemeinsam mit der deutschen Bundesregierung und finanzieller 

Unterstützung des ADFD (Abu Dhabi Fund for Development) angehen. Langfristig soll der Flughafen als 

internationaler Verkehrsknotenpunkt zwischen Europa und Asien die wirtschaftliche Entwicklung der Region 

entscheidend verbessern. Der im Juni 2017 eröffnete Flugkorridor zwischen Afghanistan und Indien beinhaltet 

derzeit nur Flüge von Kabul und Kandahar nach Indien; zukünftig sind Frachtflüge von Mazar-e Sharif nach 

Indien angedacht. Indien (Delhi) ist die fünfte internationale Destination, die vom Flughafen Mazar-e Sharif aus 

angeflogen wird. Die anderen sind Türkei, Iran, Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien. Die Stadt 

Herat wird in Zukunft von Kam Air zweimal wöchentlich von Neu-Delhi aus angeflogen werden.  

(Auszug bzw. Zusammenfassung entscheidungsrelevanter Passagen aus dem LIB, Pkt. 4.35. „Erreichbarkeit – 

Flugverbindungen“ und „EASO-Bericht Sozioökonomie“], Pkt. 5.3.3.) 

 

Wirtschaftliche Lage durch bzw. für Rückkehrer 

Rückkehrer aus anderen Staaten 

Als Rückkehrer/innen werden jene afghanische Staatsbürger/innen bezeichnet, die nach Afghanistan 

zurückgekehrt sind, nachdem sie mindestens sechs Monate im Ausland verbracht haben. Dazu zählen sowohl 

im Ausland registrierte Afghan/innen, die dann die freiwillige Rückkehr über UNHCR angetreten haben, als 

auch nicht-registrierte Personen, die nicht über UNHCR zurückgekehrt sind, sondern zwangsweise rückgeführt 

wurden. Insgesamt sind in den Jahren 2012-2017 1.821.011 Personen nach Afghanistan zurückgekehrt und war 

Nangarhar jene Provinz, die die meisten Rückkehrer/innen zu verzeichnen hatte (499.194); zweimal so viel wie 

Kabul (256.145). Im Jahr 2017 kehrten IOM zufolge insgesamt 98.191 Personen aus Pakistan und 462.361 

Personen aus Iran zurück (sowohl freiwillig, als auch zwangsweise) (IOM 2.2018). Im Jahr 2018 kehrten mit 

Stand 21.3. 1.052 Personen aus angrenzenden Ländern und nicht-angrenzenden Ländern zurück (759 davon 

kamen aus Pakistan). Bis Juli 2017 kehrten aus Europa und der Türkei 41.803 Personen nach Afghanistan 

zurück. 
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Die afghanische Regierung kooperierte mit UNHCR, IOM und anderen humanitären Organisationen, um IDPs, 

Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu 

bieten. 

Auch wenn scheinbar kein koordinierter Mechanismus existiert, der garantiert, dass alle Rückkehrer/innen die 

Unterstützung erhalten, die sie benötigen, und dass eine umfassende Überprüfung stattfindet, können 

Personen, die freiwillig oder zwangsweise nach Afghanistan zurückgekehrt sind, dennoch verschiedene 

Unterstützungsformen in Anspruch nehmen. Eine Reihe unterschiedlicher Organisationen ist für 

Rückkehrer/innen und Binnenvertriebene (IDP) in Afghanistan zuständig. Außerdem erhalten Rückkehrer/innen 

Unterstützung von der afghanischen Regierung, den Ländern, aus denen sie zurückkehren, und internationalen 

Organisationen (z.B. IOM) sowie lokalen Nichtregierungsorganisationen (NGO) (z. B. IPSO und AMASO). 

Nichtsdestotrotz scheint das Sozialkapital die wichtigste Ressource zu sein, die Rückkehrer/innen zur Verfügung 

steht, da keine dezidiert staatlichen Unterbringungen für Rückkehrer existieren und familiäre 

Unterbringungsmöglichkeiten für Rückkehrer/innen daher als die zuverlässigste und sicherste Möglichkeit 

erachtet werden. So kehrt der Großteil der (freiwilligen bzw. zwangsweisen) Rückkehrer/innen direkt zu ihren 

Familien oder in ihre Gemeinschaften zurück. Für jene, die diese Möglichkeit nicht haben sollten, stellen die 

Regierung und IOM eine temporäre Unterkunft zur Verfügung.  

 

Unterschiedliche Organisationen sind für Rückkehrer/innen unterstützend tätig: 

IOM (internationale Organisation für Migration) bietet ein Programm zur unterstützten, freiwilligen Rückkehr 

und Reintegration in Afghanistan an (Assisted Voluntary Return and Reintegration – AVRR). In Österreich wird 

das Projekt Restart II seit 1.1.2017 vom österreichischen IOM-Landesbüro implementiert, welches vom 

österreichischen Bundesministerium für Inneres und AMIF (dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der 

EU) mitfinanziert wird. Im Zuge dieses Projektes können freiwillige Rückkehrer/innen nach Afghanistan und in 

den Iran, nachhaltig bei der Reintegration in ihr Herkunftsland unterstützt werden. In Kooperation mit 

Partnerinstitutionen des European Reintegration Network (ERIN) wird im Rahmen des ERIN Specific Action 

Program, nachhaltige Rückkehr und Reintegration freiwillig bzw. zwangsweise rückgeführter 

Drittstaatangehöriger in ihr Herkunftsland implementiert. IRARA (International Returns & Reintegration 

Assistance) eine gemeinnützige Organisation bietet durch Reintegrationsdienste nachhaltige Rückkehr an. ACE 

(Afghanistan Centre for Excellence) ist eine afghanische Organisation, die Schulungen und 

Arbeitsplatzvermittlung anbietet. AKAH (Aga Khan Agency for Habitat) ist in mehreren Bereichen tätig, zu 

denen auch die Unterstützung von Rückkehrer/innen zählt. Sowohl ACE als auch AKAH sind Organisationen, die 

im Rahmen von ERIN Specific Action Program in Afghanistan tätig sind. AMASO (Afghanistan Migrants Advice & 

Support Organisation) bietet zwangsweise zurückgekehrten Personen aus Europa und Australien Beratung und 

Unterstützung an. Unter anderem betreibt AMASO ein Schutzhaus, welches von privaten Spendern finanziert 

wird. 

UNHCR ist bei der Ankunft von Rückkehrer/innen anwesend, begleitet die Ankunft und verweist Personen 

welche einen Rechtsbeistand benötigen an die AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission). 

UNHCR und die Weltbank haben im November 2017 ein Abkommen zur gemeinsamen Datennutzung 

unterzeichnet, um die Reintegration afghanischer Rückkehrer/innen zu stärken. UNHCR leitet Initiativen, um 

nachhaltige Lösungen in den Provinzen Herat und Nangarhar zu erzielen, indem mit nationalen 

Behörden/Ministerien und internationalen Organisationen (UNICEF, WHO, IOM, UNDP, UN Habitat, WFP und 

FAO) zusammengearbeitet wird. Diese Initiativen setzen nationale Pläne in gemeinsame Programme in jenen 

Regionen um, die eine hohe Anzahl an Rückkehrer/innen und Binnenvertriebenen vorzuweisen haben. 
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Psychologische Unterstützung von Rückkehrer/innen wird über die Organisation IPSO betrieben – alle 

Leistungen sind kostenfrei. Diejenigen, die es benötigen und in abgelegene Provinzen zurückkehren, erhalten 

bis zu fünf Skype-Sitzungen von IPSO. Für psychologische Unterstützung könnte auch ein Krankenhaus 

aufgesucht werden. 

 

Unterstützung von Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung 

Hilfeleistungen für Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung konzentrieren sich auf Rechtsbeistand, 

Arbeitsplatzvermittlung, Land und Unterkunft. Seit 2016 erhalten die Rückkehr/innen nur Hilfeleistungen in 

Form einer zweiwöchigen Unterkunft (siehe Jangalak-Aufnahmezentrum). Neue politische 

Rahmenbedingungen für Rückkehrer/innen und IDPs wurden von unterschiedlichen afghanischen Behörden, 

dem Ministerium für Flüchtlinge und Repatriierung (MoRR) und internationalen Organisationen geschaffen und 

sind im Dezember 2016 in Kraft getreten. Diese Rahmenbedingungen gelten sowohl für Rückkehrer/innen aus 

der Region (Iran und Pakistan), als auch für jene, die aus Europa zurückkommen oder IDPs sind. Soweit dies 

möglich ist, sieht dieser mehrdimensionale Ansatz der Integration unter anderem auch die individuelle 

finanzielle Unterstützung als einen Ansatz der „whole of community“ vor. Demnach sollen Unterstützungen 

nicht nur Einzelnen zugutekommen, sondern auch den Gemeinschaften, in denen sie sich niederlassen.  

 

Die Rolle unterschiedlicher Netzwerke für Rückkehrer/innen 

Die Großfamilie ist die zentrale soziale Institution in Afghanistan und bildet das wichtigste soziale 

Sicherheitsnetz der Afghanen. Alle Familienmitglieder sind Teil des familiären Netzes. Die Großfamilie trägt zu 

Schutz, Betreuung und Versorgung ihrer Mitglieder bei. Sie bildet auch eine wirtschaftliche Einheit; die Männer 

der Familie sind verpflichtet, die Mitglieder der Großfamilie zu unterstützen und die Familie in der 

Öffentlichkeit zu repräsentieren. Auslandsafghanen pflegen zumeist enge Kontakte mit ihren Verwandten in 

Afghanistan. Der Faktor geographische Nähe verliert durch technologische Entwicklungen sogar an Wichtigkeit. 

Der Besitz von Mobiltelefonen ist mittlerweile „universell“ geworden und digitale Kommunikation wird eine 

zunehmende Selbstverständlichkeit, vor allem in den Städten. Ein fehlendes familiäres Netzwerk stellt eine 

Herausforderung für die Reintegration von Migrant/innen in Afghanistan dar. Quellen zufolge haben aber 

alleinstehende afghanische Männer, egal ob sie sich kürzer oder länger außerhalb der Landesgrenzen 

aufhielten, sehr wahrscheinlich eine Familie in Afghanistan, zu der sie zurückkehren können.  

Quellen zufolge halten Familien in Afghanistan in der Regel Kontakt zu ihrem nach Europa ausgewanderten 

Familienmitglied und wissen genau Bescheid, wo sich dieses aufhält und wie es ihm in Europa ergeht. Dieser 

Faktor wird in Asylinterviews meist heruntergespielt und viele Migranten, vor allem Minderjährige, sind 

instruiert zu behaupten, sie hätten keine lebenden Verwandten mehr oder jeglichen Kontakt zu diesen. 

Neben der Familie als zentrale Stütze der afghanischen Gesellschaft, kommen noch weitere, wichtige 

Netzwerke zum Tragen, wie z. B. der Stamm, der Clan und die lokale Gemeinschaft. Diese basieren auf 

Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Religion oder anderen „professionellen“ Netzwerken (Kolleg/innen, 

Kommilitonen etc.) sowie politische Netzwerke usw. Die unterschiedlichen Netzwerke haben verschiedene 

Aufgaben und unterschiedliche Einflüsse – auch unterscheidet sich die Rolle der Netzwerke zwischen den 

ländlichen und städtischen Gebieten. Ein Netzwerk ist für das Überleben in Afghanistan wichtig. So sind einige 

Rückkehrer/innen auf soziale Netzwerke angewiesen, wenn es ihnen nicht möglich ist, auf das familiäre Netz 

zurückzugreifen. Ein Mangel an Netzwerken stellt eine der größten Herausforderungen für Rückkehrer/innen 

dar, was möglicherweise zu einem neuerlichen Verlassen des Landes führen könnte. Die Rolle sozialer 

Netzwerke – der Familie, der Freunde und der Bekannten – ist für junge Rückkehrer/innen besonders 
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ausschlaggebend, um sich an das Leben in Afghanistan anzupassen. Sollten diese Netzwerke im Einzelfall 

schwach ausgeprägt sein, kann die Unterstützung verschiedener Organisationen und Institutionen in 

Afghanistan in Anspruch genommen werden.  

(Auszug bzw. Zusammenfassung entscheidungsrelevanter Passagen aus dem LIB, Pkt. 24. „Rückkehr“) 

 

Versorgung mit Lebensmitteln  

Generell gibt es in den Städten Mazar-e Sharif, Herat und Kabul keine Nahrungsmittelknappheit. Die wichtigste 

Variable beim Zugang zu Nahrungsmitteln sind die dem Antragsteller zur Verfügung stehenden Existenzmittel, 

die im Falle von Vertriebenen ein besonderes Anliegen sein können. 

(Auszug bzw. Zusammenfassung aus dem EASO-Bericht Sozioökonomie, Pkt. 2.4.) 

 

Auszug aus einer Anfragebeantwortung der Staatendokumentation zur Lage in Afghanistan aus dem Jahr 2018:  

 

1. Wie wirkt sich diese Dürre auf die Versorgungslage der Bevölkerung im Hinblick auf die 

Wasserversorgung sowie auf die Versorgung mit Lebensmitteln in den Städten Mazar-e Sharif (Hauptstadt der 

Provinz Balkh) und Herat (Hauptstadt der Provinz Herat) aus? 

Den Quellen ist zu entnehmen, dass es im Umland von Mazar-e-Sharif, Provinz Balkh, zu Wasserknappheit und 

einer unzureichenden Wasserversorgung kommt. Über die Situation in Mazar-e-Sharif selbst wird nicht 

berichtet. Zur Wasserversorgung in der Provinz Herat konnte ein Bericht gefunden werden, demzufolge 

Zahlungen an die Wasserversorgungsanstalt in der Höhe von 208 Mio. Afghanis ausstehen. Aufgrund der 

ausstehenden Zahlungen musste die Wasseranstalt Infrastrukturprojekte verschieben. Über die konkrete 

Versorgungslage in Herat-Stadt wurde nicht berichtet. 

Aufgrund der Dürre wird die Getreideernte in Afghanistan dieses Jahr deutlich geringer ausfallen als in den 

vergangenen Jahren. Gemäß einer Quelle lagen die Getreidepreise auf den Märkten in Herat-Stadt und Mazar-

e-Sharif aufgrund guter Ernten im Iran und Pakistan im Mai 2018 dennoch nicht über dem Durchschnitt der 

vergangenen fünf Jahre. 

2. Gibt es bedingt durch diese Dürre in den Provinzen Balkh und Herat eine Landflucht in die 

Provinzhauptstädte? 

Es kann davon ausgegangen werden, dass von Mai bis Mitte August rund 12.000 Familien, unter anderem 

aufgrund der Dürre, aus den Provinzen Badghis und Ghor nach Herat-Stadt geflohen sind. Zur Lage in Mazar-e-

Sharif wurde nichts berichtet.   

3. Falls ja, 

a. Wie wirkt sich die durch die Dürre bedingte Landflucht in den Städten Mazar-e Sharif und Herat auf die 

Möglichkeit der Wohnraumbeschaffung für Neuansiedler in diesen Städten aus? 

Gemäß den Quellen handelt es sich bei den Personen, welche vor der Dürre nach Herat-Stadt geflohen sind, 

um Personen, die ihren gesamten Besitz verloren haben. Sie leben in behelfsmäßigen Zelten in den armen 

Gegenden am westlichen Stadtrand von Herat. Über den Wohnungsmarkt, oder auch Versuche dieser 

Personen, erschwinglichen Wohnraum in Herat-Stadt zu finden, konnten keine Berichte gefunden werden.   

b. Wie wirkt sich die durch die Dürre bedingte Landflucht in den Städten Mazar-e Sharif und Herat auf die 

Situation am Arbeitsmarkt für Neuansiedler in diesen Städten aus? 

Der Quelle kann entnommen werden, dass die Löhne für Gelegenheitsarbeit in Herat-Stadt im Mai 2018 rund 

17 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt lagen. Damit steht die Lohnentwicklung in Herat-Stadt im 
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Kontrast zu Entwicklungen in anderen urbanen Zentren Afghanistans. In Mazar-e-Sharif lagen die Löhne für 

Gelegenheitsarbeit im Mai 2018 4,5 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt.  

4. Gibt es staatliche oder internationale Hilfsmaßnahmen für die in den Dürregebieten lebenden 

Personen? 

Gemäß mehreren Berichten gibt es insbesondere von internationaler Seite Hilfe für die von der Dürre 

betroffenen Personen. Das Humanitarian Country Team (HCT) der UN hat den Humanitarian Response Plan 

(HRP) für 2018 aufgrund der anhaltenden Dürre aktualisiert. Dementsprechend benötigt Afghanistan in diesem 

Jahr rund 547 Mio. Dollar an Hilfsgeldern, wobei Ende Juli rund ein Drittel dieses Plans finanziert war. Bislang 

hat OCHA an die von der Dürre betroffene Bevölkerung unter anderem Trinkwasser und Nahrungsmittel 

verteilt. Weiters erhielten Betroffene auch Geld, über welches sie selbst verfügen können. In jenen Zentren, in 

denen sich von der Dürre Geflohene ansiedelten (Herat-Stadt, Qala-e-Naw und Chaghcharan) wurden unter 

anderem auch Zelte verteilt. 

 

Das World Food Programme (WFP) gab Ende Juli an, über 400.000 Personen in den von der Dürre betroffenen 

Provinzen Badghis, Faryab, Ghor, Herat und Jowzjan mit Nahrungsmittelsoforthilfe unterstützen zu wollen. 

Australien sagte eine Zahlung von 3,6 Mio. Dollar an das WFP zu. Auf Betreiben der WHO sind in Herat mobile 

Gesundheitsteams im Einsatz. 

Die afghanische Regierung verteilte in Chaghcharan, Provinz Ghor, Getreide an 155.000 Familien. 

(Auszug bzw. Zusammenfassung unter Wiedergabe entscheidungsrelevanter Passagen aus der 

Anfragebeantwortung der Staatendokumentation zu Afghanistan vom 13.09.2018, „Lage in Herat-Stadt und 

Mazar-e-Sharif aufgrund anhaltender Dürre“) 

 

Wohnungsmarkt in Mazar-e Sharif 

Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2015 besitzt die Mehrheit der Einwohner in Mazar-e Sharif ihre Häuser 

während 24,5 % ihre Wohnungen mieten. Mehr als die Hälfte der Häuser in der Stadt sind aus Schlamm oder 

Erde mit Holzbalken gebaut, der Rest aus Kalk mit Ziegeln und Metall, Zement oder anderen Materialien. Die 

meisten haben Erdboden (70 %) oder Zement (26 %). Die Haushalte in Mazar-e Sharif werden mit Holz, 

Holzkohle oder Kohle beheizt. Der Strom ist in der Regel in der Stadt verfügbar (93 % der Haushalte haben 

Zugang). Die meisten Menschen haben Zugang zu verbesserten Trinkwasserquellen (76 %), meist in 

Rohrleitungen oder aus den Brunnen. 92 % der Haushalte verfügen über verbesserte sanitäre Einrichtungen. 

Laut IOM lagen die Mietkosten in Mazar-e Sharif im Jahr 2014 zwischen 150-250 USD für eine 

Dreizimmerwohnung in einem sicheren Bereich. Der Preis für eine ähnliche Wohnung betrug USD 40.000. Laut 

einer Umfrage aus dem Jahr 2015 haben etwa 94 % der Haushalte Zugang zum Handy, 91 % haben einen 

Fernseher, 51 % einen Kühlschrank, 28 % einen Computer, 20 % haben ein Auto, 20 % Zugang zum Internet. 

In den Städten gibt es auch die Möglichkeit, günstig in sog. „Teehäusern“ (engl. „tea houses“) Unterkunft zu 

nehmen, die zudem einen wichtigen Treffpunkt und Schauplatz für Sozialisation darstellen.  

Darüber hinaus gibt es seit 2016 in Mazar-e Sharif keine humanitären Organisationen mehr, die bei der 

Unterbringung von Rückkehrern und konfliktbedingten Binnenvertriebenen helfen. Die Provinzbehörden in 

Mazar-e Sharif und der Balkh-Provinz hatten in der Vergangenheit Land zugewiesen, um die Rückkehr und 

Wiedereingliederung afghanischer Flüchtlinge, die aus Pakistan und dem Iran zurückkehren, zu unterstützen. 

Der größte Teil des von den Provinzbehörden zugewiesenen Landes war jedoch nicht förderlich für eine 

effektive und nachhaltige Wiedereingliederung, da es sich in abgelegenen geografischen Gebieten und in 

Gebieten befand, die von militanten Gruppen angefochten wurden. Dies führte dazu, dass einige Standorte von 
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Rückkehrern und Binnenvertriebenen verlassen wurden, die in das Stadtzentrum von Mazar-e Sharif zogen und 

heute unter prekären Bedingungen mit Verwandten oder in provisorischen Unterkünften leben. 

 

(Auszug bzw. Zusammenfassung entscheidungsrelevanter Passagen aus folgender Quelle: EASO, Country of 

Origin Information Report Afghanistan, Afghanistan Networks, Februar 2018 [in Folge: „EASO-Bericht 

Netzwerke“], abrufbar unter: https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_Networks.pdf, 

abgerufen am 08.10.2018, Pkt. 4.2. und EASO-Bericht Sozioökonomie, Pkt. 2.7.6.). 

 

Sanitäre Situation  

Der Zugang zu Trinkwasser ist oft eine Herausforderung, vor allem in den Slums und Binnenvertriebenen-

Siedlungen in Kabul. In Mazar-e Sharif haben die meisten Menschen Zugang zu verbesserten Wasserquellen 

und verbesserten Sanitäranlagen.  

(Zusammenfassung entscheidungsrelevanter Passagen aus dem EASO-Bericht Sozioökonomie, Pkt. 2.7.3.1.) 

 

Arbeitsmarkt  

Die Bevölkerung von Mazar-e Sharif liegt bei etwa 590.000 Einwohnern und steht angesichts seiner „starken 

und relativ diversifizierten Volkswirtschaften, einschließlich eines robusten Bau-, Verarbeitungs- und 

Dienstleistungssektors“, „unter erheblichem Urbanisierungsdruck“. Die relativ friedliche Situation in der 

Provinz Balkh im ersten Jahrzehnt nach dem Übergang ermöglichte einen wirtschaftlichen Aufschwung und 

einen „Wirtschaftsboom“ nach 2004. Die Wirtschaftsleistung von Mazar-e Sharif hat viele Arbeitskräfte aus 

dem ländlichen Raum, aus benachbarten Bezirken, Provinzen und noch weiter entfernt angezogen. Eine Studie 

von Samuel Hall aus dem Jahr 2014 zur städtischen Armut ergab, dass die Stadt den mit Abstand größten Anteil 

an Wirtschaftsmigranten aller fünf Großstädte Afghanistans hatte. Durch die Anbindung an Zentralasien und 

die vorteilhafte zentrale Lage im Norden Afghanistans ist Mazar-e Sharif ein wichtiges Import-/Exportdrehkreuz 

sowie ein regionales Handelszentrum für Nordafghanistan. Mazar-e Sharif ist auch ein Industriezentrum mit 

einer großen Anzahl von kleinen und mittleren Unternehmen und mehreren großen Produktionsunternehmen. 

Im Vergleich zu anderen Großstädten hat Mazar-e Sharif den größten Anteil an Selbstständigen, gefolgt von 

Angestellten und Tagelöhnern. Nach Angaben der afghanischen Regierung ist die KMU-Industrie in Mazar-e 

Sharif gut entwickelt und bietet Qaraqul-Haut, Kunsthandwerk und Teppiche. Auch Bergbau, Textilien und 

landwirtschaftliche Erzeugnisse gewinnen an Bedeutung. Die boomende städtische Wirtschaft von Mazar-e 

Sharif hat vielen Haushalten eine Quelle nichtlandwirtschaftlichen Einkommens gebracht, die jedoch seit etwa 

2013 deutlich zurückgegangen ist. Dies ist auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, vor allem auf 

den Rückgang der internationalen Finanzströme, der die Beschäftigung auf Militärstützpunkten und im 

Baugewerbe eingeschränkt hat. So verloren schätzungsweise 7.000 Menschen ihren Arbeitsplatz durch die 

Schließung von zwei Militärbasen in und um Mazar-e Sharif. Auch hier hat die Unsicherheit aufgrund der 

politischen Instabilität in der Regierung der Nationalen Einheit die Wirtschaft von Mazar-e Sharif beeinflusst. 

Geschäftsleute nahmen eine abwartende Haltung ein. Das Geschäftsklima in der Provinz Balkh ist seit der 

zweiten Jahreshälfte 2015 weitgehend negativ, hauptsächlich aufgrund von Sicherheitsfaktoren Während es 

keine formalen Wirtschaftsstatistiken gibt, gab es laut Analyst Paul Fishstein klare Indikatoren, dass Bau, 

Investitionen und Handel in Mazar-e Sharif rückläufig waren, wobei Gelegenheitsarbeiter weniger Arbeit und 

stagnierende oder niedrigere Löhne fanden. Diejenigen, die zur Gelegenheitsarbeit nach Mazar-e Sharif 

kommen, sind gegenüber denjenigen, die besser bekannt sind und ihre Netzwerke besser nutzen, um Arbeit zu 

finden, benachteiligt. Im Jahr 2013 lag die Arbeitslosenquote der Provinzen über dem nationalen Durchschnitt, 
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während die Unterbeschäftigungsquote darunter lag. Laut einer Studie von Mercy Corps und Samuel Hall aus 

dem Jahr 2011 ist der wichtigste Rekrutierungskanal in Mazar-e Sharif, wie in anderen Städten, das soziale 

Netzwerk: 85 % der Werktätigen gaben an, durch Freunde oder Familienangehörige rekrutiert worden zu sein, 

entweder als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer. Nur 7 % der Mitarbeiter gaben an, einen formellen 

Arbeitsvertrag zu haben. Dies unterstreicht den informellen Charakter der Arbeitsbeziehungen in Afghanistan. 

Sie bestätigt auch die Annahme, dass es sich bei den meisten Unternehmen um Familienunternehmen handelt, 

bei denen kein Vertrag als notwendig erachtet wird. Die Gehälter in Mazar-e Sharif liegen nahe am 

Durchschnitt anderer nördlicher Städte. Laut Afghanistan Rights Monitor: Baseline Report vom April 2016 wird 

hier einheitlich behauptet, dass der Zugang zur Beschäftigung durch Korruption und Vetternwirtschaft stark 

beeinträchtigt wird. Bestechung ist eine Voraussetzung für die Aufnahme einer Beschäftigung, auch wenn ein 

Kandidat über die erforderlichen Qualifikationen verfügt. Es wird behauptet, dass gewöhnliche 

Regierungspositionen für bis zu 60.000 Afghanen verkauft werden.  

 

Der Zugang zu Beschäftigung für Binnenvertriebene und Rückkehrer in Mazar-e Sharif  

UNHCR erklärte 2017, dass sowohl Binnenvertriebene als auch Rückkehrer vor großen Herausforderungen 

stehen, wenn es darum geht, sinnvolle Beschäftigungs- und Lebenschancen zu erhalten. Binnenvertriebene, die 

meist ehemalige Bauern sind und ihr Vieh und ihre Ernte an Ort und Stelle verloren haben, sind oft auf tägliche 

Lohnarbeit angewiesen. Diese Jobs sind in der Herbst- und Wintersaison begrenzter. Auch Rückkehrer sind 

meist auf tägliche Lohnarbeit angewiesen. Das durchschnittliche Tageseinkommen für Rückkehrer und 

Binnenvertriebene liegt zwischen 50 und 100 AFS. 

(Auszug bzw. Zusammenfassung entscheidungsrelevanter Passagen aus dem EASO-Bericht Sozioökonomie, Pkt. 

2.2.7.) 

 

Der Arbeitsmarkt in Afghanistan ist herausfordernd und die Arbeitslosigkeit hoch. So wuchs in den Jahren 

2016-2017 die Arbeitslosenrate, die im Zeitraum 2013-2014 bei 22,6% gelegen hatte, um 1%. Die 

Arbeitslosigkeit betrifft hauptsächlich gering qualifizierte bildungsferne Personen; diese sind auch am meisten 

armutsgefährdet. Über 40% der erwerbstätigen Bevölkerung gelten als arbeitslos oder unterbeschäftigt. Es 

müssten jährlich geschätzte 400.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, um Neueinsteiger in den 

Arbeitsmarkt integrieren zu können. Seit 2001 wurden zwar viele neue Arbeitsplätze geschaffen, jedoch sind 

diese landesweit ungleich verteilt und 80% davon sind unsichere Stellen (Tagelöhner). 

Ungefähr 47,3% der afghanischen Bevölkerung sind unter 15 Jahre alt, 60% unter 24 Jahre. Daher muss die 

Versorgung der jungen Bevölkerungsschichten seitens einer viel geringeren Zahl von Erwachsenen 

gewährleistet werden; eine Herausforderung, die durch den schwachen Arbeitsmarkt verschlimmert wird. 

Mehr als ein Drittel der männlichen Bevölkerung (34,3%) Afghanistans und mehr als die Hälfte der weiblichen 

Bevölkerung (51,1%) sind nicht in der Lage, eine passende Stelle zu finden. Gemäß einer Umfrage von Asia 

Foundation (AF) aus dem Jahr 2017 wird von 70,6% der Befragten die Arbeitslosigkeit als eines der größten 

Probleme junger Menschen in Afghanistan zwischen 15 und 24 Jahren gesehen. 

Auch für höher gebildete und höherqualifizierte Personen ist es, nach einer Quelle der UN schwierig, ohne ein 

Netzwerk Arbeit zu bekommen und ohne jemanden zu haben, welcher jemandem einem Arbeitgeber vorstellt. 

Afghanistan wird von Amnesty International als hochgradig korrupt beschrieben. Nepotismus ist weitverbreitet 

und die meisten höheren Positionen in der Verwaltung und Gesellschaft im Allgemeinen werden auf Grundlage 

von Beziehungen und früheren Bekanntschaften verteilt. Aus Sicht eines Arbeitgebers ist es sinnvoll jemanden 

aus seinem eigenen Netzwerk aufzunehmen, weil man genau weiß, was man bekommt. Wenn jemand aus der 
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erweiterten Familie aufgenommen wird, so bleiben die Ressourcen im Familiennetzwerk. Eine Studie aus 2012 

der ILO über Beschäftigungsmuster in Afghanistan bestätigt, dass Arbeitgeber persönliche Beziehungen und 

Netzwerke höher einstufen als formale Qualifikationen und, dass dies der Schlüssel zur Sicherung von 

Beschäftigung wäre. Nach einer Analyse von Landinfo hat sich daran seit 2012 nichts geändert.  

Nach der IOM gibt es lokale Webseiten, welche freie Stellen im öffentlichen und privaten Sektor ausweisen. Die 

meisten Afghanen sind unqualifiziert und Teil des informellen, ungeregelten Arbeitsmarkts. Der Arbeitsmarkt 

besteht hauptsächlich aus manueller Arbeit ohne die Anforderung für eine formale Ausbildung und gibt das 

niedrige Bildungsniveau wieder.  

Eine lokale Botschaft beschreibt, wie Tagelöhner von der Straße angeworben werden.  

(Auszug bzw. Zusammenfassung aus dem LIB, Pkt. 22. „Grundversorgung und Wirtschaft“ sowie dem EASO-

Bericht Netzwerke, Pkt. 4.1.) 

 

3.4.5. Zur aktuellen COVID-19-Pandemie: 

 

COVID-19 ist eine durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 verursachte Viruserkrankung, die erstmals im Jahr 2019 

in Wuhan/China festgestellt wurde und sich seither weltweit verbreitet.  

 

Nach dem aktuellen Stand verläuft die Viruserkrankung bei ca. 80% der Betroffenen leicht und bei ca. 15% der 

Betroffenen schwerer, wenn auch nicht lebensbedrohlich. Bei ca. 5% der Betroffenen verläuft die 

Viruserkrankung derart schwer, dass Lebensgefahr gegeben ist und intensivmedizinische 

Behandlungsmaßnahmen notwendig sind. Diese sehr schweren Krankheitsverläufe treten am häufigsten in den 

Risikogruppen der älteren Personen und der Personen mit Vorerkrankungen (wie z.B. Diabetes, 

Herzkrankheiten, Immunschwächen, etc.) auf. 

 

Stand 21.7.2020 

 

Das genaue Ausmaß der COVID-19-Krise in Afghanistan ist unbekannt. Die hier gesammelten Informationen 

sollen die Lage zu COVID-19 in Afghanistan zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wiedergeben. Diese 

Informationen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. 

 

Aktueller Stand der COVID-19 Krise in Afghanistan 

Berichten zufolge, haben sich in Afghanistan mehr als 35.000 Menschen mit COVID-19 angesteckt (WHO 

20.7.2020; vgl. JHU 20.7.2020, OCHA 16.7.2020), mehr als 1.280 sind daran gestorben. Aufgrund der 

begrenzten Ressourcen des öffentlichen Gesundheitswesens und der begrenzten Testkapazitäten sowie des 

Fehlens eines nationalen Sterberegisters werden bestätigte Fälle von und Todesfälle durch COVID-19 in 

Afghanistan wahrscheinlich insgesamt zu wenig gemeldet (OCHA 16.7.2020; vgl. DS 19.7.2020). 10 Prozent der 

insgesamt bestätigten COVID-19-Fälle entfallen auf das Gesundheitspersonal. Kabul ist hinsichtlich der 

bestätigten Fälle nach wie vor der am stärksten betroffene Teil des Landes, gefolgt von den Provinzen Herat, 

Balkh, Nangarhar und Kandahar (OCHA 15.7.2020). Beamte in der Provinz Herat sagten, dass der Strom 

afghanischer Flüchtlinge, die aus dem Iran zurückkehren, und die Nachlässigkeit der Menschen, die 

Gesundheitsrichtlinien zu befolgen, die Möglichkeit einer neuen Welle des Virus erhöht haben, und dass diese 

in einigen Gebieten bereits begonnen hätte (TN 14.7.2020). Am 18.7.2020 wurde mit 60 neuen COVID-19 
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Fällen der niedrigste tägliche Anstieg seit drei Monaten verzeichnet – wobei an diesem Tag landesweit nur 194 

Tests durchgeführt wurden (AnA 18.7.2020). 

Krankenhäuser und Kliniken berichten weiterhin über Probleme bei der Aufrechterhaltung oder Erweiterung 

der Kapazität ihrer Einrichtungen zur Behandlung von Patienten mit COVID-19. Diese Herausforderungen 

stehen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Testkits und 

medizinischem Material sowie mit der begrenzten Anzahl geschulter Mitarbeiter - noch verschärft durch die 

Zahl des erkrankten Gesundheitspersonals. Es besteht nach wie vor ein dringender Bedarf an mehr 

Laborequipment sowie an der Stärkung der personellen Kapazitäten und der operativen Unterstützung (OCHA 

16.7.2020, vgl. BBC-News 30.6.2020). 

 

Maßnahmen der afghanischen Regierung und internationale Hilfe 

Die landesweiten Sperrmaßnahmen der Regierung Afghanistans bleiben in Kraft. Universitäten und Schulen 

bleiben weiterhin geschlossen (OCHA 8.7.2020; vgl. RA KBL 16.7.2020). Die Regierung Afghanistans gab am 

6.6.2020 bekannt, dass sie die landesweite Abriegelung um drei weitere Monate verlängern und neue 

Gesundheitsrichtlinien für die Bürger herausgeben werde. Darüber hinaus hat die Regierung die Schließung von 

Schulen um weitere drei Monate bis Ende August verlängert (OCHA 8.7.2020). 

Berichten zufolge werden die Vorgaben der Regierung nicht befolgt, und die Durchsetzung war nachsichtig 

(OCHA 16.7.2020, vgl. TN 12.7.2020). Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus 

unterscheiden sich weiterhin von Provinz zu Provinz, in denen die lokalen Behörden über die Umsetzung der 

Maßnahmen entscheiden. Zwar behindern die Sperrmaßnahmen der Provinzen weiterhin periodisch die 

Bewegung der humanitären Helfer, doch hat sich die Situation in den letzten Wochen deutlich verbessert, und 

es wurden weniger Behinderungen gemeldet (OCHA 15.7.2020). 

Einwohner Kabuls und eine Reihe von Ärzten stellten am 18.7.2020 die Art und Weise in Frage, wie das 

afghanische Gesundheitsministerium (MoPH) mit der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie im Land 

umgegangen ist, und sagten, das Gesundheitsministerium habe es trotz massiver internationaler Gelder 

versäumt, richtig auf die Pandemie zu reagieren (TN 18.7.2020). Es gibt Berichte wonach die Bürger angeben, 

dass sie ihr Vertrauen in öffentliche Krankenhäuser verloren haben und niemand mehr in öffentliche 

Krankenhäuser geht, um Tests oder Behandlungen durchzuführen (TN 12.7.2020). 

Beamte des afghanischen Gesundheitsministeriums erklärten, dass die Zahl der aktiven Fälle von COVID-19 in 

den Städten zurückgegangen ist, die Pandemie in den Dörfern und in den abgelegenen Regionen des Landes 

jedoch zunimmt. Der Gesundheitsminister gab an, dass 500 Beatmungsgeräte aus Deutschland angekauft 

wurden und 106 davon in den Provinzen verteilt werden würden (TN 18.7.2020). 

Am Samstag den 18.7.2020 kündete die afghanische Regierung den Start des Dastarkhan-e-Milli-Programms als 

Teil ihrer Bemühungen an, Haushalten inmitten der COVID-19-Pandemie zu helfen, die sich in wirtschaftlicher 

Not befinden. Auf der Grundlage des Programms will die Regierung in der ersten Phase 86 Millionen Dollar und 

dann in der zweiten Phase 158 Millionen Dollar bereitstellen, um Menschen im ganzen Land mit 

Nahrungsmitteln zu versorgen. Die erste Phase soll über 1,7 Millionen Familien in 13.000 Dörfern in 34 

Provinzen des Landes abdecken (TN 18.7.2020; vgl. Mangalorean 19.7.2020). 

Die Weltbank genehmigte am 15.7.2020 einen Zuschuss in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, um Afghanistan 

dabei zu unterstützen, die Auswirkungen von COVID-19 zu mildern und gefährdeten Menschen und 

Unternehmen Hilfe zu leisten (WB 10.7.2020; vgl. AN 10.7.2020). 

 

Auszugsweise Lage in den Provinzen Afghanistans 
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Dieselben Maßnahmen – nämlich Einschränkungen und Begrenzungen der täglichen Aktivitäten, des 

Geschäftslebens und des gesellschaftlichen Lebens – werden in allen folgend angeführten Provinzen 

durchgeführt. Die Regierung hat eine Reihe verbindlicher gesundheitlicher und sozialer 

Distanzierungsmaßnahmen eingeführt, wie z.B. das obligatorische Tragen von Gesichtsmasken an öffentlichen 

Orten, das Einhalten eines Sicherheitsabstandes von zwei Metern in der Öffentlichkeit und ein Verbot von 

Versammlungen mit mehr als zehn Personen. Öffentliche und touristische Plätze, Parks, Sportanlagen, Schulen, 

Universitäten und Bildungseinrichtungen sind geschlossen; die Dienstzeiten im privaten und öffentlichen Sektor 

sind auf 6 Stunden pro Tag beschränkt und die Beschäftigten werden in zwei ungerade und gerade 

Tagesschichten eingeteilt (RA KBL 16.7.2020; vgl. OCHA 8.7.2020). 

Die meisten Hotels, Teehäuser und ähnliche Orte sind aufgrund der COVID-19 Maßnahmen geschlossen, es sei 

denn, sie wurden geheim und unbemerkt von staatlichen Stellen geöffnet (RA KBL 16.7.2020; vgl. OCHA 

8.7.2020). 

In der Provinz Kabul gibt es zwei öffentliche Krankenhäuser die COVID-19 Patienten behandeln mit 200 bzw. 

100 Betten. Aufgrund der hohen Anzahl von COVID-19-Fällen im Land und der unzureichenden Kapazität der 

öffentlichen Krankenhäuser hat die Regierung kürzlich auch privaten Krankenhäusern die Behandlung von 

COVID-19-Patienten gestattet. Kabul sieht sich aufgrund von Regen- und Schneemangel, einer boomenden 

Bevölkerung und verschwenderischem Wasserverbrauch mit Wasserknappheit konfrontiert. Außerdem leben 

immer noch rund 12 Prozent der Menschen in Kabul unter der Armutsgrenze, was bedeutet, dass oftmals ein 

erschwerter Zugang zu Wasser besteht (RA KBL 16.7.2020; WHO o.D). 

In der Provinz Balkh gibt es ein Krankenhaus, welches COVID-19 Patienten behandelt und über 200 Betten 

verfügt. Es gibt Berichte, dass die Bewohner einiger Distrikte der Provinz  mit Wasserknappheit zu kämpfen 

hatten. Darüber hinaus hatten die Menschen in einigen Distrikten Schwierigkeiten mit dem Zugang zu 

ausreichender Nahrung, insbesondere im Zuge der COVID-19-Pandemie (RA KBL 16.7.2020). 

In der Provinz Herat gibt es zwei Krankenhäuser die COVID-19 Patienten behandeln. Ein staatliches öffentliches 

Krankenhaus mit 100 Betten, das vor kurzem speziell für COVID-19-Patienten gebaut wurde (RA KBL 16.7.2020; 

vgl. TN 19.3.2020) und ein Krankenhaus mit 300 Betten, das von einem örtlichen Geschäftsmann in einem 

umgebauten Hotel zur Behandlung von COVID-19-Patienten eingerichtet wurde (RA KBL 16.7.2020; vgl. TN 

4.5.2020). Es gibt Berichte, dass 47,6 Prozent der Menschen in Herat unter der Armutsgrenze leben, was 

bedeutet, dass oft ein erschwerter Zugang zu sauberem Trinkwasser und Nahrung haben, insbesondere im 

Zuge der Quarantäne aufgrund von COVID-19, durch die die meisten Tagelöhner arbeitslos blieben (RA KBL 

16.7.2020; vgl. UNICEF 19.4.2020). 

In der Provinz Daikundi gibt es ein Krankenhaus für COVID-19-Patienten mit 50 Betten. Es gibt jedoch keine 

Auswertungsmöglichkeiten für COVID-19-Tests – es werden Proben entnommen und zur Laboruntersuchung 

nach Kabul gebracht. Es dauert Tage, bis ihre Ergebnisse von Kabul nach Daikundi gebracht werden. Es gibt 

Berichte, dass 90 Prozent der Menschen in Daikundi unter der Armutsgrenze leben und dass etwa 60 Prozent 

der Menschen in der Provinz stark von Ernährungsunsicherheit betroffen sind (RA KBL 16.7.2020). 

In der Provinz Samangan gibt es ebenso ein Krankenhaus für COVID-19-Patienten mit 50 Betten. Wie auch in 

der Provinz Daikundi müssen Proben nach Kabul zur Testung geschickt werden. Eine unzureichende 

Wasserversorgung ist eine der größten Herausforderungen für die Bevölkerung. Nur 20 Prozent der Haushalte 

haben Zugang zu sauberem Trinkwasser (RA KBL 16.7.2020). 

 

Wirtschaftliche Lage in Afghanistan 
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Verschiedene COVID-19-Modelle zeigen, dass der Höhepunkt des COVID-19-Ausbruchs in Afghanistan zwischen 

Ende Juli und Anfang August erwartet wird, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft 

Afghanistans und das Wohlergehen der Bevölkerung haben wird (OCHA 16.7.2020). Es herrscht weiterhin 

Besorgnis seitens humanitärer Helfer, über die Auswirkungen ausgedehnter Sperrmaßnahmen auf die am 

stärksten gefährdeten Menschen – insbesondere auf Menschen mit Behinderungen und Familien – die auf 

Gelegenheitsarbeit angewiesen sind und denen alternative Einkommensquellen fehlen (OCHA 15.7.2020). Der 

Marktbeobachtung des World Food Programme (WFP) zufolge ist der durchschnittliche Weizenmehlpreis 

zwischen dem 14. März und dem 15. Juli um 12 Prozent gestiegen, während die Kosten für Hülsenfrüchte, 

Zucker, Speiseöl und Reis (minderwertige Qualität) im gleichen Zeitraum um 20 – 31 Prozent gestiegen sind 

(WFP 15.7.2020, OCHA 15.7.2020). Einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO 

(FAO) und des Ministeriums für Landwirtschaft, Bewässerung und Viehzucht (MAIL) zufolge sind über 20 

Prozent der befragten Bauern nicht in der Lage, ihre nächste Ernte anzubauen, wobei der fehlende Zugang zu 

landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und die COVID-19-Beschränkungen als Schlüsselfaktoren genannt werden. 

Darüber hinaus sind die meisten Weizen-, Obst-, Gemüse- und Milchverarbeitungsbetriebe derzeit nur 

teilweise oder gar nicht ausgelastet, wobei die COVID-19-Beschränkungen als ein Hauptgrund für die 

Reduzierung der Betriebe genannt werden. Die große Mehrheit der Händler berichtete von gestiegenen 

Preisen für Weizen, frische Lebensmittel, Schafe/Ziegen, Rinder und Transport im Vergleich zur gleichen Zeit 

des Vorjahres. Frischwarenhändler auf Provinz- und nationaler Ebene sahen sich im Vergleich zu Händlern auf 

Distriktebene mit mehr Einschränkungen konfrontiert, während die große Mehrheit der Händler laut dem 

Bericht von teilweisen Marktschließungen aufgrund von COVID-19 berichtete (FAO 16.4.2020; vgl. OCHA 

16.7.2020; vgl. WB 10.7.2020). 

Am 19.7.2020 erfolgte die erste Lieferung afghanischer Waren in zwei Lastwagen nach Indien, nachdem 

Pakistan die Wiederaufnahme afghanischer Exporte nach Indien angekündigt hatte um den Transithandel zu 

erleichtern. Am 12.7.2020 öffnete Pakistan auch die Grenzübergänge Angor Ada und Dand-e-Patan in den 

Provinzen Paktia und Paktika für afghanische Waren, fast zwei Wochen nachdem es die Grenzübergänge Spin 

Boldak, Torkham und Ghulam Khan geöffnet hatte (TN 20.7.2020). 

 

Einreise und Bewegungsfreiheit 

Die Türkei hat, nachdem internationale Flüge ab 11.6.2020 wieder nach und nach aufgenommen wurden, am 

19.7.2020 wegen der COVID-19-Pandemie Flüge in den Iran und nach Afghanistan bis auf weiteres ausgesetzt, 

wie das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur mitteilte (TN 20.7.2020; vgl. AnA 19.7.2020, DS 19.7.2020). 

Bestimmte öffentliche Verkehrsmittel wie Busse, die mehr als vier Passagiere befördern, dürfen nicht 

verkehren. Obwohl sich die Regierung nicht dazu geäußert hat, die Reisebeschränkungen für die Bürger 

aufzuheben, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern, hat sich der Verkehr in den Städten wieder 

normalisiert, und Restaurants und Parks sind wieder geöffnet (TN 12.7.2020). 

 

Quellen: 

- AnA – Andolu Agency (19.7.2020): Turkey suspends Iran and Afghanistan flights, 

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkey-suspends-iran-and-afghanistan-flights-/1915627, Zugriff 

20.7.2020 

- AnA – Andolu Agency (18.7.2020): Afghanistan: Virus cases hit low as testing declines,  

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/afghanistan-virus-cases-hit-low-as-testing-declines/1914895, Zugriff 
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Stand 29.6.2020 

 

Das genaue Ausmaß der COVID-19-Krise in Afghanistan ist unbekannt. Die hier gesammelten Informationen 

sollen die Lage zu COVID-19 in Afghanistan zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wiedergeben. Diese 

Informationen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. 

 

Berichten zufolge, haben sich mehr als 30.000 Menschen in Afghanistan mit COVID-19 angesteckt (WP 

25.5.2020; vgl. JHU 26.6.2020), mehr als 670 sind daran gestorben. Dem Gesundheitsministerium zufolge, 

liegen die tatsächlichen Zahlen viel höher; auch bestünde dem Ministerium zufolge die Möglichkeit, dass in den 

kommenden Monaten landesweit bis zu 26 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert werden könnten, 

womit die Zahl der Todesopfer 100.000 übersteigen könnte. Die COVID-19 Testraten sind extrem niedrig in 

Afghanistan: weniger als 0,2% der Bevölkerung – rund 64.900 Menschen von geschätzten 37,6 Millionen 

Einwohnern – wurden bis jetzt auf COVID-19 getestet (WP 25.6.2020). 

In vier der 34 Provinzen Afghanistans – Nangahar, Ghazni, Logar und Kunduz – hat sich unter den 

Sicherheitskräften COVID-19 ausgebreitet. In manchen Einheiten wird eine Infektionsrate von 60-90% 

vermutet. Dadurch steht weniger Personal bei Operationen und/oder zur Aufnahme des Dienstes auf 

Außenposten zur Verfügung (WP 25.6.2020). 

 

In Afghanistan sind landesweit derzeit Mobilität, soziale und geschäftliche Aktivitäten sowie Regierungsdienste 

eingeschränkt. In den größeren Städten wie z.B. Kabul, Kandahar, Mazar-e Sharif, Jalalabad, Parwan usw. wird 
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auf diese Maßnahmen stärker geachtet und dementsprechend kontrolliert. Verboten sind zudem auch 

Großveranstaltungen – Regierungsveranstaltungen, Hochzeitsfeiern, Sportveranstaltungen – bei denen mehr 

als zehn Personen zusammenkommen würden (RA KBL 19.6.2020). In der Öffentlichkeit ist die Bevölkerung 

verpflichtet einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen (AJ 8.6.2020). 

Wirksame Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung von COVID-19 scheinen derzeit auf keiner Ebene 

möglich zu sein: der afghanischen Regierung zufolge, lebt 52% der Bevölkerung in Armut, während 45% in 

Ernährungsunsicherheit lebt (AF 24.6.2020). Dem  Lockdown folge zu leisten, "social distancing" zu betreiben 

und zuhause zu bleiben ist daher für viele keine Option, da viele Afghan/innen arbeiten müssen, um ihre 

Familien versorgen zu können (AJ 8.6.2020). 

 

Gesellschaftliche Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Auswirkungen 

In Kabul, hat sich aus der COVID-19-Krise heraus ein "Solidaritätsprogramm" entwickelt, welches später in 

anderen Provinzen repliziert wurde. Eine afghanische Tageszeitung rief Hausbesitzer dazu auf, jenen ihrer 

Mieter/innen, die Miete zu reduzieren oder zu erlassen, die aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nicht 

arbeiten konnten. Viele Hausbesitzer folgten dem Aufruf (AF 24.6.2020). 

Bei der Spendenaktion „Kocha Ba Kocha“ kamen junge Freiwillige zusammen, um auf die wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Pandemie zu reagieren, indem sie Spenden für bedürftige Familien sammelten und ihnen 

kostenlos Nahrungsmittel zur Verfügung stellten. In einem weiteren Fall startete eine Privatbank eine 

Spendenkampagne, durch die 10.000 Haushalte in Kabul und andere Provinzen monatlich mit Lebensmitteln 

versorgt wurden. Außerdem initiierte die afghanische Regierung das sogenannte „kostenlose Brot“-Programm; 

bei dem  bedürftige Familien – ausgewählt  durch Gemeindeälteste – rund einen Monat lang mit kostenlosem 

Brot versorgt werden (AF 24.6.2020). In dem mehrphasigen Projekt, erhält täglich jede Person innerhalb einer 

Familie zwei Stück des traditionellen Brots, von einer Bäckerei in der Nähe ihres Wohnortes (TN 15.6.2020). Die 

Regierung kündigte kürzlich an, das Programm um einen weiteren Monat zu verlängern (AF 24.6.2020; vgl. TN 

15.6.2020). Beispielsweise beklagten sich bedürftige Familien in der Provinz Jawzjan über Korruption im 

Rahmen dieses Projektes (TN 20.5.2020). 

 

Weitere Maßnahmen der afghanischen Regierung 

Schulen und Universitäten sind nach aktuellem Stand bis September 2020 geschlossen (AJ 8.6.2020; vgl. RA KBL 

19.6.2020). Über Fernlernprogramme, via Internet, Radio und Fernsehen soll der traditionelle Unterricht im 

Klassenzimmer vorerst weiterhin ersetzen werden (AJ 8.6.2020). Fernlehre funktioniert jedoch nur bei wenigen 

Studierenden. Zum Einen können sich viele Familien weder Internet noch die dafür benötigten Geräte leisten 

und zum Anderem schränkt eine hohe Analphabetenzahl unter den Eltern in Afghanistan diese dabei ein, ihren 

Kindern beim Lernen behilflich sein zu können (HRW 18.6.2020). 

Die großen Reisebeschränkungen wurden mittlerweile aufgehoben; die Bevölkerung kann nun in alle Provinzen 

reisen(RA KBL 19.6.2020). Afghanistan hat mit 24.6.2020 den  internationalen Flugverkehr mit einem Turkish 

Airlines-Flug von Kabul nach Istanbul wieder aufgenommen; wobei der Flugplan aufgrund von Restriktionen auf 

vier Flüge pro Woche beschränkt wird (AnA 24.6.2020). Emirates, eine staatliche Fluglinie der Vereinigten 

Arabischen Emirate, hat mit 25.6.2020 Flüge zwischen Afghanistan und Dubai wieder aufgenommen (AnA 

24.6.2020; vgl. GN 9.6.2020). Zwei afghanische Fluggesellschaften Ariana Airlines und der lokale private 

Betreiber Kam Air haben ebenso Flüge ins Ausland wieder aufgenommen (AnA 24.6.2020). Bei Reisen mit dem 

Flugzeug sind grundlegende COVID-19-Schutzmaßnahmen erforderlich (RA KBL 19.6.2020). Wird hingegen die 

Reise mit dem Auto angetreten, so sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Zwischen den Städten 
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Afghanistans verkehren Busse. Grundlegende Schutzmaßnahmen nach COVID-19 werden von der Regierung 

zwar empfohlen – manchmal werden diese nicht vollständig umgesetzt (RA KBL 19.6.2020). 

Seit 1.1.2020 beträgt die Anzahl zurückgekehrter Personen aus dem Iran und Pakistan: 339.742; 337.871 

Personen aus dem Iran (247.082 spontane Rückkehrer/innen und 90.789 wurden abgeschoben) und 1.871 

Personen aus Pakistan (1.805 spontane Rückkehrer/innen und 66 Personen wurden abgeschoben) (UNHCR 

20.6.2020). 

 

Situation in der Grenzregion und Rückkehr aus Pakistan 

Die Grenze zu Pakistan war fast drei Monate lang aufgrund der COVID-19-Pandemie gesperrt. Mit 22.6.2020 

erhielt Pakistan an drei Grenzübergängen erste Exporte aus Afghanistan: frisches Obst und Gemüse wurde über 

die Grenzübergänge Torkham, Chaman und Ghulam Khan nach Pakistan exportiert. Im Hinblick auf COVID-19 

wurden Standardarbeitsanweisungen (SOPs – standard operating procedures) für den grenzüberschreitenden 

Handel angewandt (XI 23.6.2020). Der bilaterale Handel soll an sechs Tagen der Woche betrieben werden, 

während an Samstagen diese Grenzübergänge für Fußgänger reserviert sind (XI 23.6.2020; vgl. UNHCR 

20.6.2020); in der Praxis wurde der Fußgängerverkehr jedoch häufiger zugelassen (UNHCR 20.6.2020). 

 

Pakistanischen Behörden zufolge waren die zwei Grenzübergänge Torkham und Chaman auf Ansuchen 

Afghanistans und aus humanitären Gründen bereits früher für den Transithandel sowie Exporte nach 

Afghanistan geöffnet worden (XI 23.6.2020). 

 

Situation in der Grenzregion und Rückkehr aus dem Iran 

Die Anzahl aus dem Iran abgeschobener Afghanen ist im Vergleich zum Monat Mai stark gestiegen. Berichten 

zufolge haben die Lockerungen der Mobilitätsmaßnahmen dazu geführt, dass viele Afghanen mithilfe von 

Schmugglern in den Iran ausreisen. UNHCR zufolge, gaben Interviewpartner/innen an, kürzlich in den Iran 

eingereist zu sein, aber von der Polizei verhaftet und sofort nach Afghanistan abgeschoben worden zu sein 

(UNHCR 20.6.2020). 

 

Quellen: 

AF - Asia Foundation (24.6.2020): Afghanistan’s Covid-19 Bargain, 

https://asiafoundation.org/2020/06/24/afghanistans-covid-19-bargain/, Zugriff 26.6.2020 

AJ - al-Jazeera (8.6.2020): Afghan schools, universities to remain closed until September, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/06/afghan-schools-universities-remain-closed-september-

200608062711582.html, Zugriff 26.6.2020 

AnA – Andolu Agency (24.6.2020): Afghanistan resumes international flights amid COVID-19, 

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/afghanistan-resumes-international-flights-amid-covid-19/1888176, 

Zugriff 26.6.2020 

GN – Gulf News (9.6.2020): COVID-19: Emirates to resume regular passenger flights to Kabul from June 25, 

https://gulfnews.com/uae/covid-19-emirates-to-resume-regular-passenger-flights-to-kabul-from-june-25-

1.71950323, Zugriff 26.6.2020 

HRW - Human Rights Watch (18.6.2020): School Closures Hurt Even More in Afghanistan, 
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RA KBL – Rechtsanwalt in Kabul (19.6.2020): Antwortschreiben per Mail, liegt bei der Staatendokumentation 

auf. 

TN – Tolonews (15.6.2020): Govt Will Resume Bread Distribution: Palace, 

https://tolonews.com/afghanistan/govt-will-resume-bread-distribution-palace, Zugriff 29.6.2020 

TN – Tolonews (15.6.2020): Poor Claim ‘Unjust’ Bread Distribution in Jawzjan, 

https://tolonews.com/afghanistan/poor-claim-%E2%80%98unjust%E2%80%99-bread-distribution-jawzjan, 

Zugriff 29.6.2020 

UNHCR – (20.6.2020): Border Monitoring Update COVID-19 Response 14-20 June 2020, 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77302, Zugriff 26.6.2020 

WHO – World Health Organization (25.3.2020): Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report –65, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200325-sitrep-65-covid-

19.pdf?sfvrsn=2b74edd8_2, Zugriff 16.4.2020 

WP - Washington Post (25.6.2020): Coronavirus sweeps through Afghanistan’s security forces, 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghanistan-coronavirus-security-forces-

military/2020/06/24/0063c828-b4e2-11ea-9a1d-d3db1cbe07ce_story.html, Zugriff 26.6.2020 

XI – Xinhua (23.6.2020): Pakistan receives 1st Afghan export since COVID-19 pandemic, 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/23/c_139159139.htm, Zugriff 26.6.2020 

 

Aus der am 18.05.2020 eingefügten aktuellen Kurzinformation in das Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation zu Afghanistan ergibt sich hinsichtlich COVID-19 Folgendes: 

 

In 30 der 34 Provinzen Afghanistans wurden mittlerweile COVID-19-Fälle registriert (NYT 22.4.2020). 

Nachbarländer von Afghanistan, wie China, Iran und Pakistan, zählen zu jenen Ländern, die von COVID-19 

besonders betroffen waren bzw. nach wie vor sind. Dennoch ist die Anzahl, der mit COVID-19 infizierten 

Personen relativ niedrig (AnA 21.4.2020). COVID-19 Verdachtsfälle können in Afghanistan aufgrund von 

Kapazitätsproblem bei Tests nicht überprüft werden – was von afghanischer Seite bestätigt wird (DW 

22.4.2020; vgl. QA 16.4.2020; NYT 22.4.2020; ARZ KBL 7.5.2020). Auch wird die Dunkelziffer von afghanischen 

Beamten höher geschätzt (WP 20.4.2020). In Afghanistan können derzeit täglich 500 bis 700 Personen getestet 

werden. Diese Kapazitäten sollen in den kommenden Wochen auf 2.000 Personen täglich erhöht werden (WP 

20.4.2020). Die Regierung bemüht sich noch weitere Testkits zu besorgen – was Angesicht der derzeitigen 

Nachfrage weltweit, eine Herausforderung ist (DW 22.4.2020). 

Landesweit können – mit Hilfe der Vereinten Nationen – in acht Einrichtungen COVID-19-Testungen 

durchgeführt werden (WP 20.4.2020). Auch haben begrenzte Laborkapazitäten und -ausrüstung einige 

Einrichtungen dazu gezwungen Testungen vorübergehend einzustellen (WP 20.4.2020). Unter anderem können 

COVID-19-Verdachtsfälle in Einrichtungen folgender Provinzen überprüft werden: Kabul, Herat, Nangarhar (TN 

30.3.2020) und Kandahar. COVID-19 Proben aus angrenzenden Provinzen wie Helmand, Uruzgan und Zabul 

werden ebenso an die Einrichtung in Kandahar übermittelt (TN 7.4.2020a). 

Jahrzehntelange Konflikte in Afghanistan machen das Land anfällig für den Ausbruch von Krankheiten: nach wie 

vor ist Polio dort endemisch (als eines von drei Ländern weltweit) (WP 20.4.2020) außerdem ist das 

Gesundheitssystem fragil (AnA 21.4.2020; vgl. QA 16.4.2020; ARZ KBL 7.5.2020). Beispielsweise mangelt es an 

adäquaten Medikamenten für Patient/innen, die an COVID-19 erkrankt sind. Jedoch sind die wenigen 

Medikamente, die hierfür zur Verfügung stehen, kostenfrei (ARZ KBL 7.5.2020). Der landesweite Mangel an 

COVID-19-Testkits sowie an Isolations- und Behandlungseinrichtungen verdeutlichen diese Herausforderung 
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(AnA 21.4.2020; vgl. ARZ KBL 7.5.2020). Landesweit stehen 10.400 Krankenhausbetten (BBC 9.4.2020) und 300 

Beatmungsgeräte zur Verfügung (TN 8.4.2020; vgl. DW 22.4.2020; QA 16.4.2020). 300 weitere 

Beatmungsgeräte plant die afghanische Regierung zu besorgen. Weiters mangelt es an geschultem Personal, 

um diese medizinischen Geräte in Afghanistan zu bedienen und zu warten (DW 22.4.2020; vgl. ARZ KBL 

7.5.2020). Engpässe bestehen bei den PPE (personal protective equipment), persönlichen Schutzausrüstungen 

für medizinisches Personal; außerdem wird mehr fachliches Personal benötigt, um Patient/innen auf den 

Intensivstationen zu betreuen (ARZ KBL 7.5.2020). 

Aufgrund der Nähe zum Iran gilt die Stadt Herat als der COVID-19-Hotspot Afghanistans (DW 22.4.2020; vgl. 

NYT 22.4.2020); dort wurde nämlich die höchste Anzahl bestätigter COVID-19-Fälle registriert (TN 7.4.2020b; 

vgl. DW 22.4.2020). Auch hat sich dort die Anzahl positiver Fälle unter dem Gesundheitspersonal verstärkt. 

Mitarbeiter/innen des Gesundheitswesens berichten von fehlender Schutzausrüstung – die Provinzdirektion 

bestätigte dies und erklärtes mit langwierigen Beschaffungsprozessen (TN 7.4.2020b). Betten, 

Schutzausrüstungen, Beatmungsgeräte und Medikamente wurden bereits bestellt – jedoch ist unklar, wann die 

Krankenhäuser diese Dinge tatsächlich erhalten werden (NYT 22.4.2020). Die Provinz Herat verfügt über drei 

Gesundheitseinrichtungen für COVID-19-Patient/innen. Zwei davon wurden erst vor kurzem errichtet; diese 

sind für Patient/innen mit leichten Symptomen bzw. Verdachtsfällen des COVID-19 bestimmt. Patient/innen 

mit schweren Symptomen hingegen, werden in das Regionalkrankenhaus von Herat, welches einige Kilometer 

vom Zentrum der Provinz entfernt liegt, eingeliefert (TN 7.4.2020b). In Hokerat wird die Anzahl der 

Beatmungsgeräte auf nur 10 bis 12 Stück geschätzt (BBC 9.4.2020; vgl. TN 8.4.2020). 

 

Beispiele für Maßnahmen der afghanischen Regierung 

Eine Reihe afghanischer Städte wurde abgesperrt (WP 20.4.2020), wie z.B. Kabul, Herat und Kandahar (TG 

1.4.2020a). Zusätzlich wurde der öffentliche und kommerzielle Verkehr zwischen den Provinzen gestoppt (WP 

20.4.2020). Beispielsweise dürfen sich in der Stadt Kabul nur noch medizinisches Personal, Bäcker, 

Journalist/innen, (Nahrungsmittel)Verkäufer/innen und Beschäftigte im Telekommunikationsbereich bewegen. 

Der Kabuler Bürgermeister warnte vor "harten Maßnahmen" der Regierung, die ergriffen werden, sollten sich 

die Einwohner/innen in Kabul nicht an die Anordnungen halten, unnötige Bewegungen innerhalb der Stadt zu 

stoppen. Die Sicherheitskräfte sind beauftragt zu handeln, um die Beschränkung umzusetzen (TN 9.4.2020a). 

Mehr als die Hälfte der afghanischen Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze (WP 22.4.2020): Aufgrund 

der Maßnahmen sorgen sich zehntausende Tagelöhner in Kabul und Herat um ihre Existenz. UNICEF zufolge, 

arbeiten allein in Kabul mindestens 60.000 Kinder, um das Familieneinkommen zu ersetzen (TG 1.4.2020). 

Offiziellen Schätzungen zufolge können z.B. in Herat-Stadt 150.000 Tagelöhner aufgrund des Lockdowns nicht 

arbeiten und haben somit kein Einkommen. Weil es in Herat an Ressourcen mangelt, um Hunderttausende zu 

ernähren, nimmt die Bevölkerung die Bedrohung durch das Virus nicht ernst. Zwar hat die Bevölkerung anfangs 

großzügig gespendet, aber auch diese Spenden werden weniger, nachdem die langfristigen wirtschaftlichen 

Auswirkungen auf Unternehmen sichtbar werden (NYT 22.4.2020). 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die International Organization for Migration (IOM) unterstützen 

das afghanische Ministerium für öffentliche Gesundheit (MOPH) (WHO MIT 10.5.2020; vgl. IOM 11.5.2020); die 

WHO übt eine beratende Funktion aus und unterstützt die afghanische Regierung in vier unterschiedlichen 

Bereichen während der COVID-19-Krise (WHO MIT 10.5.2020): 1. Koordination; 2. Kommunikation innerhalb 

der Gemeinschaften 3. Monitoring (durch eigens dafür eingerichtete Einheiten – speziell was die Situation von 

Rückkehrer/innen an den Grenzübergängen und deren weitere Bewegungen betrifft) und 4. Kontrollen an 
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Einreisepunkten – an den 4 internationalen Flughäfen sowie 13 Grenzübergängen werden medizinische 

Kontroll- und Überwachungsaktivitäten durchgeführt (WHO MIT 10.5.2020; vgl. IOM 11.5.2020). 

 

 

Taliban und COVID-19 

Ein Talibansprecher verlautbarte, dass die Taliban den Konflikt pausieren könnten, um Gesundheitsbehörden 

zu erlauben, in einem von ihnen kontrollierten Gebiet zu arbeiten, wenn COVID-19 dort ausbrechen sollte (TN 

2.4.2020; vgl. TD 2.4.2020). In der nördlichen Provinz Kunduz, hätten die Taliban eine Gesundheitskommision 

gegründet, die direkt in den Gemeinden das öffentliche Bewusstsein hinsichtlich des Virus stärkt. Auch sollen 

Quarantänezentren eingerichtet worden sein, in denen COVID-19-Verdachtsfälle untergebracht wurden. Die 

Taliban hätten sowohl Schutzhandschuhe, als auch Masken und Broschüren verteilt; auch würden sie jene, die 

aus anderen Gebieten kommen, auf COVID-19 testen (TD 2.4.2020). Auch in anderen Gebieten des Landes, wie 

in Baghlan, wird die Bevölkerung im Rahmen einer Informationsveranstaltung in der Moschee über COVID-19 

informiert. Wie in der Provinz Kunduz, versorgen die Taliban die Menschen mit (Schutz)material, helfen 

Entwicklungshelfern dabei zu jenen zu gelangen, die in Taliban kontrollierten Gebieten leben und bieten 

sichere Wege zu Hilfsorganisationen, an (UD 13.3.2020). 

Der Umgang der Taliban mit der jetzigen Ausnahmesituation wirft ein Schlaglicht auf den Modus Operandi der 

Truppe. Um sich die Afghanen in den von ihnen kontrollierten Gebieten gewogen zu halten, setzen die Taliban 

auf Volksnähe. Durch die Präsenz vor Ort machten die Islamisten das Manko wett, dass sie kein Geld hätten, 

um COVID-19 medizinisch viel entgegenzusetzen: Die Taliban können Prävention betreiben, behandeln können 

sie Erkrankte nicht (NZZ 7.4.2020). 

 

Aktuelle Informationen zu Rückkehrprojekten 

IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer/innen im Rahmen der freiwilligen Rückkehr. Aufgrund des 

stark reduzierten Flugbetriebs ist die Rückkehr seit April 2020 nur in sehr wenige Länder tatsächlich möglich. 

Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei, wie bekannt, Unterstützung bei der Ausreise am 

Flughafen Wien Schwechat an (IOM AUT 18.5.2020). 

IOM Österreich bietet derzeit, aufgrund der COVID-19-Lage, folgende Aktivitäten an: 

•Qualitätssicherung in der Rückkehrberatung (Erarbeitung von Leitfäden und Trainings) 

•Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr und Reintegration im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten 

(Virtuelle Beratung, Austausch mit Rückkehrberatungseinrichtungen und Behörden, Monitoring der 

Reisemöglichkeiten) (IOM AUT 18.5.2020). 

Das Projekt RESTART III – Unterstützung des österreichischen Rückkehrsystems und der Reintegration 

freiwilliger Rückkehrer/innen in Afghanistan“ wird bereits umgesetzt. Derzeit arbeiten die österreichischen 

IOM-Mitarbeiter/innen vorwiegend an der ersten Komponente (Unterstützung des österreichischen 

Rückkehrsystems) und erarbeiten Leitfäden und Trainingsinhalte. Die Unterstützung der freiwilligen Rückkehr 

nach Afghanistan ist derzeit aufgrund fehlender Flugverbindungen nicht möglich. IOM beobachtet die Situation 

und steht diesbezüglich in engem Austausch mit den zuständigen Rückkehrberatungseinrichtungen und den 

österreichischen Behörden (IOM AUT 18.5.2020) 

Mit Stand 18.5.2020, sind im laufenden Jahr bereits 19 Projektteilnehmer/innen nach Afghanistan 

zurückgekehrt. Mit ihnen, als auch mit potenziellen Projektteilnehmer/innen, welche sich noch in Österreich 

befinden, steht IOM Österreich in Kontakt und bietet Beratung/Information über virtuelle 

Kommunikationswege an (IOM AUT 18.5.2020). 
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Informationen von IOM Kabul zufolge, sind IOM-Rückkehrprojekte mit Stand 13.5.2020 auch weiterhin in 

Afghanistan operativ (IOM KBL 13.5.2020). 

 

Aus der am 21.07,2020 eingefügten aktuellen Kurzinformation in das Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation zu Afghanistan ergibt sich hinsichtlich COVID-19 Folgendes: 

 

Aktueller Stand der COVID-19 Krise in Afghanistan 

Berichten zufolge, haben sich in Afghanistan mehr als 35.000 Menschen mit COVID-19 angesteckt (WHO 

20.7.2020; vgl. JHU 20.7.2020, OCHA 16.7.2020), mehr als 1.280 sind daran gestorben. Aufgrund der 

begrenzten Ressourcen des öffentlichen Gesundheitswesens und der begrenzten Testkapazitäten sowie des 

Fehlens eines nationalen Sterberegisters werden bestätigte Fälle von und Todesfälle durch COVID-19 in 

Afghanistan wahrscheinlich insgesamt zu wenig gemeldet (OCHA 16.7.2020; vgl. DS 19.7.2020). 10 Prozent der 

insgesamt bestätigten COVID-19-Fälle entfallen auf das Gesundheitspersonal. Kabul ist hinsichtlich der 

bestätigten Fälle nach wie vor der am stärksten betroffene Teil des Landes, gefolgt von den Provinzen Herat, 

Balkh, Nangarhar und Kandahar (OCHA 15.7.2020). Beamte in der Provinz Herat sagten, dass der Strom 

afghanischer Flüchtlinge, die aus dem Iran zurückkehren, und die Nachlässigkeit der Menschen, die 

Gesundheitsrichtlinien zu befolgen, die Möglichkeit einer neuen Welle des Virus erhöht haben, und dass diese 

in einigen Gebieten bereits begonnen hätte (TN 14.7.2020). Am 18.7.2020 wurde mit 60 neuen COVID-19 

Fällen der niedrigste tägliche Anstieg seit drei Monaten verzeichnet – wobei an diesem Tag landesweit nur 194 

Tests durchgeführt wurden (AnA 18.7.2020). 

Krankenhäuser und Kliniken berichten weiterhin über Probleme bei der Aufrechterhaltung oder Erweiterung 

der Kapazität ihrer Einrichtungen zur Behandlung von Patienten mit COVID-19. Diese Herausforderungen 

stehen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Testkits und 

medizinischem Material sowie mit der begrenzten Anzahl geschulter Mitarbeiter - noch verschärft durch die 

Zahl des erkrankten Gesundheitspersonals. Es besteht nach wie vor ein dringender Bedarf an mehr 

Laborequipment sowie an der Stärkung der personellen Kapazitäten und der operativen Unterstützung (OCHA 

16.7.2020, vgl. BBC-News 30.6.2020). 

 

Maßnahmen der afghanischen Regierung und internationale Hilfe 

Die landesweiten Sperrmaßnahmen der Regierung Afghanistans bleiben in Kraft. Universitäten und Schulen 

bleiben weiterhin geschlossen (OCHA 8.7.2020; vgl. RA KBL 16.7.2020). Die Regierung Afghanistans gab am 

6.6.2020 bekannt, dass sie die landesweite Abriegelung um drei weitere Monate verlängern und neue 

Gesundheitsrichtlinien für die Bürger herausgeben werde. Darüber hinaus hat die Regierung die Schließung von 

Schulen um weitere drei Monate bis Ende August verlängert (OCHA 8.7.2020). 

Berichten zufolge werden die Vorgaben der Regierung nicht befolgt, und die Durchsetzung war nachsichtig 

(OCHA 16.7.2020, vgl. TN 12.7.2020). Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus 

unterscheiden sich weiterhin von Provinz zu Provinz, in denen die lokalen Behörden über die Umsetzung der 

Maßnahmen entscheiden. Zwar behindern die Sperrmaßnahmen der Provinzen weiterhin periodisch die 

Bewegung der humanitären Helfer, doch hat sich die Situation in den letzten Wochen deutlich verbessert, und 

es wurden weniger Behinderungen gemeldet (OCHA 15.7.2020). 

Einwohner Kabuls und eine Reihe von Ärzten stellten am 18.7.2020 die Art und Weise in Frage, wie das 

afghanische Gesundheitsministerium (MoPH) mit der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie im Land 

umgegangen ist, und sagten, das Gesundheitsministerium habe es trotz massiver internationaler Gelder 
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versäumt, richtig auf die Pandemie zu reagieren (TN 18.7.2020). Es gibt Berichte wonach die Bürger angeben, 

dass sie ihr Vertrauen in öffentliche Krankenhäuser verloren haben und niemand mehr in öffentliche 

Krankenhäuser geht, um Tests oder Behandlungen durchzuführen (TN 12.7.2020). 

Beamte des afghanischen Gesundheitsministeriums erklärten, dass die Zahl der aktiven Fälle von COVID-19 in 

den Städten zurückgegangen ist, die Pandemie in den Dörfern und in den abgelegenen Regionen des Landes 

jedoch zunimmt. Der Gesundheitsminister gab an, dass 500 Beatmungsgeräte aus Deutschland angekauft 

wurden und 106 davon in den Provinzen verteilt werden würden (TN 18.7.2020). 

Am Samstag den 18.7.2020 kündete die afghanische Regierung den Start des Dastarkhan-e-Milli-Programms als 

Teil ihrer Bemühungen an, Haushalten inmitten der COVID-19-Pandemie zu helfen, die sich in wirtschaftlicher 

Not befinden. Auf der Grundlage des Programms will die Regierung in der ersten Phase 86 Millionen Dollar und 

dann in der zweiten Phase 158 Millionen Dollar bereitstellen, um Menschen im ganzen Land mit 

Nahrungsmitteln zu versorgen. Die erste Phase soll über 1,7 Millionen Familien in 13.000 Dörfern in 34 

Provinzen des Landes abdecken (TN 18.7.2020; vgl. Mangalorean 19.7.2020). 

Die Weltbank genehmigte am 15.7.2020 einen Zuschuss in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, um Afghanistan 

dabei zu unterstützen, die Auswirkungen von COVID-19 zu mildern und gefährdeten Menschen und 

Unternehmen Hilfe zu leisten (WB 10.7.2020; vgl. AN 10.7.2020). 

 

Auszugsweise Lage in den Provinzen Afghanistans 

Dieselben Maßnahmen – nämlich Einschränkungen und Begrenzungen der täglichen Aktivitäten, des 

Geschäftslebens und des gesellschaftlichen Lebens – werden in allen folgend angeführten Provinzen 

durchgeführt. Die Regierung hat eine Reihe verbindlicher gesundheitlicher und sozialer 

Distanzierungsmaßnahmen eingeführt, wie z.B. das obligatorische Tragen von Gesichtsmasken an öffentlichen 

Orten, das Einhalten eines Sicherheitsabstandes von zwei Metern in der Öffentlichkeit und ein Verbot von 

Versammlungen mit mehr als zehn Personen. Öffentliche und touristische Plätze, Parks, Sportanlagen, Schulen, 

Universitäten und Bildungseinrichtungen sind geschlossen; die Dienstzeiten im privaten und öffentlichen Sektor 

sind auf 6 Stunden pro Tag beschränkt und die Beschäftigten werden in zwei ungerade und gerade 

Tagesschichten eingeteilt (RA KBL 16.7.2020; vgl. OCHA 8.7.2020). 

Die meisten Hotels, Teehäuser und ähnliche Orte sind aufgrund der COVID-19 Maßnahmen geschlossen, es sei 

denn, sie wurden geheim und unbemerkt von staatlichen Stellen geöffnet (RA KBL 16.7.2020; vgl. OCHA 

8.7.2020). 

In der Provinz Kabul gibt es zwei öffentliche Krankenhäuser die COVID-19 Patienten behandeln mit 200 bzw. 

100 Betten. Aufgrund der hohen Anzahl von COVID-19-Fällen im Land und der unzureichenden Kapazität der 

öffentlichen Krankenhäuser hat die Regierung kürzlich auch privaten Krankenhäusern die Behandlung von 

COVID-19-Patienten gestattet. Kabul sieht sich aufgrund von Regen- und Schneemangel, einer boomenden 

Bevölkerung und verschwenderischem Wasserverbrauch mit Wasserknappheit konfrontiert. Außerdem leben 

immer noch rund 12 Prozent der Menschen in Kabul unter der Armutsgrenze, was bedeutet, dass oftmals ein 

erschwerter Zugang zu Wasser besteht (RA KBL 16.7.2020; WHO o.D). 

In der Provinz Balkh gibt es ein Krankenhaus, welches COVID-19 Patienten behandelt und über 200 Betten 

verfügt. Es gibt Berichte, dass die Bewohner einiger Distrikte der Provinz  mit Wasserknappheit zu kämpfen 

hatten. Darüber hinaus hatten die Menschen in einigen Distrikten Schwierigkeiten mit dem Zugang zu 

ausreichender Nahrung, insbesondere im Zuge der COVID-19-Pandemie (RA KBL 16.7.2020). 

In der Provinz Herat gibt es zwei Krankenhäuser die COVID-19 Patienten behandeln. Ein staatliches öffentliches 

Krankenhaus mit 100 Betten, das vor kurzem speziell für COVID-19-Patienten gebaut wurde (RA KBL 16.7.2020; 
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vgl. TN 19.3.2020) und ein Krankenhaus mit 300 Betten, das von einem örtlichen Geschäftsmann in einem 

umgebauten Hotel zur Behandlung von COVID-19-Patienten eingerichtet wurde (RA KBL 16.7.2020; vgl. TN 

4.5.2020). Es gibt Berichte, dass 47,6 Prozent der Menschen in Herat unter der Armutsgrenze leben, was 

bedeutet, dass oft ein erschwerter Zugang zu sauberem Trinkwasser und Nahrung haben, insbesondere im 

Zuge der Quarantäne aufgrund von COVID-19, durch die die meisten Tagelöhner arbeitslos blieben (RA KBL 

16.7.2020; vgl. UNICEF 19.4.2020). 

In der Provinz Daikundi gibt es ein Krankenhaus für COVID-19-Patienten mit 50 Betten. Es gibt jedoch keine 

Auswertungsmöglichkeiten für COVID-19-Tests – es werden Proben entnommen und zur Laboruntersuchung 

nach Kabul gebracht. Es dauert Tage, bis ihre Ergebnisse von Kabul nach Daikundi gebracht werden. Es gibt 

Berichte, dass 90 Prozent der Menschen in Daikundi unter der Armutsgrenze leben und dass etwa 60 Prozent 

der Menschen in der Provinz stark von Ernährungsunsicherheit betroffen sind (RA KBL 16.7.2020). 

In der Provinz Samangan gibt es ebenso ein Krankenhaus für COVID-19-Patienten mit 50 Betten. Wie auch in 

der Provinz Daikundi müssen Proben nach Kabul zur Testung geschickt werden. Eine unzureichende 

Wasserversorgung ist eine der größten Herausforderungen für die Bevölkerung. Nur 20 Prozent der Haushalte 

haben Zugang zu sauberem Trinkwasser (RA KBL 16.7.2020). 

 

Wirtschaftliche Lage in Afghanistan 

Verschiedene COVID-19-Modelle zeigen, dass der Höhepunkt des COVID-19-Ausbruchs in Afghanistan zwischen 

Ende Juli und Anfang August erwartet wird, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft 

Afghanistans und das Wohlergehen der Bevölkerung haben wird (OCHA 16.7.2020). Es herrscht weiterhin 

Besorgnis seitens humanitärer Helfer, über die Auswirkungen ausgedehnter Sperrmaßnahmen auf die am 

stärksten gefährdeten Menschen – insbesondere auf Menschen mit Behinderungen und Familien – die auf 

Gelegenheitsarbeit angewiesen sind und denen alternative Einkommensquellen fehlen (OCHA 15.7.2020). Der 

Marktbeobachtung des World Food Programme (WFP) zufolge ist der durchschnittliche Weizenmehlpreis 

zwischen dem 14. März und dem 15. Juli um 12 Prozent gestiegen, während die Kosten für Hülsenfrüchte, 

Zucker, Speiseöl und Reis (minderwertige Qualität) im gleichen Zeitraum um 20 – 31 Prozent gestiegen sind 

(WFP 15.7.2020, OCHA 15.7.2020). Einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO 

(FAO) und des Ministeriums für Landwirtschaft, Bewässerung und Viehzucht (MAIL) zufolge sind über 20 

Prozent der befragten Bauern nicht in der Lage, ihre nächste Ernte anzubauen, wobei der fehlende Zugang zu 

landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und die COVID-19-Beschränkungen als Schlüsselfaktoren genannt werden. 

Darüber hinaus sind die meisten Weizen-, Obst-, Gemüse- und Milchverarbeitungsbetriebe derzeit nur 

teilweise oder gar nicht ausgelastet, wobei die COVID-19-Beschränkungen als ein Hauptgrund für die 

Reduzierung der Betriebe genannt werden. Die große Mehrheit der Händler berichtete von gestiegenen 

Preisen für Weizen, frische Lebensmittel, Schafe/Ziegen, Rinder und Transport im Vergleich zur gleichen Zeit 

des Vorjahres. Frischwarenhändler auf Provinz- und nationaler Ebene sahen sich im Vergleich zu Händlern auf 

Distriktebene mit mehr Einschränkungen konfrontiert, während die große Mehrheit der Händler laut dem 

Bericht von teilweisen Marktschließungen aufgrund von COVID-19 berichtete (FAO 16.4.2020; vgl. OCHA 

16.7.2020; vgl. WB 10.7.2020). 

Am 19.7.2020 erfolgte die erste Lieferung afghanischer Waren in zwei Lastwagen nach Indien, nachdem 

Pakistan die Wiederaufnahme afghanischer Exporte nach Indien angekündigt hatte um den Transithandel zu 

erleichtern. Am 12.7.2020 öffnete Pakistan auch die Grenzübergänge Angor Ada und Dand-e-Patan in den 

Provinzen Paktia und Paktika für afghanische Waren, fast zwei Wochen nachdem es die Grenzübergänge Spin 

Boldak, Torkham und Ghulam Khan geöffnet hatte (TN 20.7.2020). 
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Einreise und Bewegungsfreiheit 

Die Türkei hat, nachdem internationale Flüge ab 11.6.2020 wieder nach und nach aufgenommen wurden, am 

19.7.2020 wegen der COVID-19-Pandemie Flüge in den Iran und nach Afghanistan bis auf weiteres ausgesetzt, 

wie das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur mitteilte (TN 20.7.2020; vgl. AnA 19.7.2020, DS 19.7.2020). 

Bestimmte öffentliche Verkehrsmittel wie Busse, die mehr als vier Passagiere befördern, dürfen nicht 

verkehren. Obwohl sich die Regierung nicht dazu geäußert hat, die Reisebeschränkungen für die Bürger 

aufzuheben, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern, hat sich der Verkehr in den Städten wieder 

normalisiert, und Restaurants und Parks sind wieder geöffnet (TN 12.7.2020). 
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Gesellschaftliche Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Auswirkungen 
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In Kabul, hat sich aus der COVID-19-Krise heraus ein "Solidaritätsprogramm" entwickelt, welches später in 

anderen Provinzen repliziert wurde. Eine afghanische Tageszeitung rief Hausbesitzer dazu auf, jenen ihrer 

Mieter/innen, die Miete zu reduzieren oder zu erlassen, die aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nicht 

arbeiten konnten. Viele Hausbesitzer folgten dem Aufruf (AF 24.6.2020). 

Bei der Spendenaktion „Kocha Ba Kocha“ kamen junge Freiwillige zusammen, um auf die wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Pandemie zu reagieren, indem sie Spenden für bedürftige Familien sammelten und ihnen 

kostenlos Nahrungsmittel zur Verfügung stellten. In einem weiteren Fall startete eine Privatbank eine 

Spendenkampagne, durch die 10.000 Haushalte in Kabul und andere Provinzen monatlich mit Lebensmitteln 

versorgt wurden. Außerdem initiierte die afghanische Regierung das sogenannte „kostenlose Brot“-Programm; 

bei dem  bedürftige Familien – ausgewählt  durch Gemeindeälteste – rund einen Monat lang mit kostenlosem 

Brot versorgt werden (AF 24.6.2020). In dem mehrphasigen Projekt, erhält täglich jede Person innerhalb einer 

Familie zwei Stück des traditionellen Brots, von einer Bäckerei in der Nähe ihres Wohnortes (TN 15.6.2020). Die 

Regierung kündigte kürzlich an, das Programm um einen weiteren Monat zu verlängern (AF 24.6.2020; vgl. TN 

15.6.2020). Beispielsweise beklagten sich bedürftige Familien in der Provinz Jawzjan über Korruption im 

Rahmen dieses Projektes (TN 20.5.2020). 

 

Weitere Maßnahmen der afghanischen Regierung 

Schulen und Universitäten sind nach aktuellem Stand bis September 2020 geschlossen (AJ 8.6.2020; vgl. RA KBL 

19.6.2020). Über Fernlernprogramme, via Internet, Radio und Fernsehen soll der traditionelle Unterricht im 

Klassenzimmer vorerst weiterhin ersetzen werden (AJ 8.6.2020). Fernlehre funktioniert jedoch nur bei wenigen 

Studierenden. Zum Einen können sich viele Familien weder Internet noch die dafür benötigten Geräte leisten 

und zum Anderem schränkt eine hohe Analphabetenzahl unter den Eltern in Afghanistan diese dabei ein, ihren 

Kindern beim Lernen behilflich sein zu können (HRW 18.6.2020). 

Die großen Reisebeschränkungen wurden mittlerweile aufgehoben; die Bevölkerung kann nun in alle Provinzen 

reisen(RA KBL 19.6.2020). Afghanistan hat mit 24.6.2020 den  internationalen Flugverkehr mit einem Turkish 

Airlines-Flug von Kabul nach Istanbul wieder aufgenommen; wobei der Flugplan aufgrund von Restriktionen auf 

vier Flüge pro Woche beschränkt wird (AnA 24.6.2020). Emirates, eine staatliche Fluglinie der Vereinigten 

Arabischen Emirate, hat mit 25.6.2020 Flüge zwischen Afghanistan und Dubai wieder aufgenommen (AnA 

24.6.2020; vgl. GN 9.6.2020). Zwei afghanische Fluggesellschaften Ariana Airlines und der lokale private 

Betreiber Kam Air haben ebenso Flüge ins Ausland wieder aufgenommen (AnA 24.6.2020). Bei Reisen mit dem 

Flugzeug sind grundlegende COVID-19-Schutzmaßnahmen erforderlich (RA KBL 19.6.2020). Wird hingegen die 

Reise mit dem Auto angetreten, so sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Zwischen den Städten 

Afghanistans verkehren Busse. Grundlegende Schutzmaßnahmen nach COVID-19 werden von der Regierung 

zwar empfohlen – manchmal werden diese nicht vollständig umgesetzt (RA KBL 19.6.2020). 

Seit 1.1.2020 beträgt die Anzahl zurückgekehrter Personen aus dem Iran und Pakistan: 339.742; 337.871 

Personen aus dem Iran (247.082 spontane Rückkehrer/innen und 90.789 wurden abgeschoben) und 1.871 

Personen aus Pakistan (1.805 spontane Rückkehrer/innen und 66 Personen wurden abgeschoben) (UNHCR 

20.6.2020). 

 

Situation in der Grenzregion und Rückkehr aus Pakistan 

Die Grenze zu Pakistan war fast drei Monate lang aufgrund der COVID-19-Pandemie gesperrt. Mit 22.6.2020 

erhielt Pakistan an drei Grenzübergängen erste Exporte aus Afghanistan: frisches Obst und Gemüse wurde über 

die Grenzübergänge Torkham, Chaman und Ghulam Khan nach Pakistan exportiert. Im Hinblick auf COVID-19 
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wurden Standardarbeitsanweisungen (SOPs – standard operating procedures) für den grenzüberschreitenden 

Handel angewandt (XI 23.6.2020). Der bilaterale Handel soll an sechs Tagen der Woche betrieben werden, 

während an Samstagen diese Grenzübergänge für Fußgänger reserviert sind (XI 23.6.2020; vgl. UNHCR 

20.6.2020); in der Praxis wurde der Fußgängerverkehr jedoch häufiger zugelassen (UNHCR 20.6.2020). 

 

Pakistanischen Behörden zufolge waren die zwei Grenzübergänge Torkham und Chaman auf Ansuchen 

Afghanistans und aus humanitären Gründen bereits früher für den Transithandel sowie Exporte nach 

Afghanistan geöffnet worden (XI 23.6.2020). 

 

Situation in der Grenzregion und Rückkehr aus dem Iran 

Die Anzahl aus dem Iran abgeschobener Afghanen ist im Vergleich zum Monat Mai stark gestiegen. Berichten 

zufolge haben die Lockerungen der Mobilitätsmaßnahmen dazu geführt, dass viele Afghanen mithilfe von 

Schmugglern in den Iran ausreisen. UNHCR zufolge, gaben Interviewpartner/innen an, kürzlich in den Iran 

eingereist zu sein, aber von der Polizei verhaftet und sofort nach Afghanistan abgeschoben worden zu sein 

(UNHCR 20.6.2020). 
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4. Beweiswürdigung: 

 

Der Beweiswürdigung liegen folgende maßgebende Erwägungen zugrunde: 

 

Der Verfahrensgang ergibt sich aus den zur gegenständlichen Rechtssache vorliegenden 

Verfahrensakten des BFA und des BVwG. 

 

4.1. Zur Person des BF: 

 

Die Feststellungen zur Identität des BF (Name und Geburtsdatum) ergeben sich aus seinen 

diesbezüglich konsistenten, übereinstimmenden und nachvollziehbaren Angaben vor dem 

BFA, im Beschwerdeverfahren sowie in der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG. 

 

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit und Herkunft, insbesondere zu seiner 

Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit sowie zu den Lebensumständen des BF stützen 

sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben des BF im Verfahren vor dem BFA und im 

Beschwerdeverfahren sowie in der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG, auf die Kenntnis 

und Verwendung der Sprache Paschtu. 

 

Die Identität des BF steht mit für das Verfahren ausreichender Sicherheit fest. 

 

Die Feststellungen zum Gesundheitszustand des BF ergeben sich aus den vorgelegten 

Befunden und seinen Angaben. 

 

4.2. Zu den Fluchtgründen des BF: 

 

Die Feststellungen zu den Gründen des BF für das Verlassen seines Heimatstaates stützen 

sich auf die von ihm vor dem BFA und im Beschwerdeverfahren getroffenen Aussagen. 
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Als fluchtauslösendes Ereignis brachte der BF im Verfahren vor, dass er nach der Verhaftung 

eines Mullahs, den sein Vater angezeigt hätte, aus Angst vor den Taliban geflohen wäre. 

 

Festzuhalten ist, dass diese Verfolgungsgründe weder bewiesen noch ausreichend belegt 

worden sind. Daher ist zur Beurteilung, ob die Verfolgungsgründe als glaubhaft gemacht 

anzusehen sind, auf die persönliche Glaubwürdigkeit des BF und das Vorbringen zu den 

Fluchtgründen abzustellen. 

 

Die Beurteilung der persönlichen Glaubwürdigkeit des BF hat vor allem zu berücksichtigen, 

ob dieser außerhalb des unmittelbaren Vortrags zu seinen Fluchtgründen die Wahrheit 

gesagt hat; auch ist die Beachtung der in § 15 AsylG normierten Mitwirkungspflichten gemäß 

§ 18 Abs. 2 AsylG und die sonstige Mitwirkung des BF im Verfahren zu berücksichtigen.  

 

Der BF tätigte im Verfahren lediglich oberflächliche und vage Angaben, die Zweifel am 

Wahrheitsgehalt der Fluchtgeschichte aufkommen lassen, wobei insbesondere festzuhalten 

ist, dass der BF nicht einmal eine konkrete Bedrohungssituation seiner Person vorbringen 

konnte. So gab er an, dass nach der Anzeige und Verhaftung des Mullahs sein Vater sofort 

beschlossen hätte, dass der BF das Land verlassen müsse, zu einer Bedrohung durch die 

Taliban sei es jedoch nicht gekommen. So verneinte der BF, dass es eine Kontaktaufnahme 

durch die Taliban gegeben hätte, auch während seines zweijährigen Besuches der 

Koranschule hatte der BF nie mit einem der Taliban zu tun gehabt oder mit einem 

gesprochen. Die Ausreise des BF gründete daher lediglich auf vage Spekulationen und der 

Befürchtung, möglicherweise Probleme mit den Aufständischen zu bekommen, ohne dass es 

je zu einer konkreten Bedrohungssituation gekommen wäre.  

 

Es ist ja – wie sich aus den Aussagen des BF in der Verhandlung vor dem BVwG ergeben hat – 

nicht einmal als gesichert anzusehen, dass der Mullah mit den Taliban überhaupt in Kontakt 

gestanden ist. So gab der BF an, dass dieser zwar die Ansichten der Taliban vertreten und ihn 

ermuntert hätte, sich ihnen anzuschließen, ob er jedoch tatsächlich ein Mitglied der Taliban 

gewesen ist und mit ihnen zusammengearbeitet hat, konnte er nicht konkret sagen. Auch ist 

es als wenig nachvollziehbar anzusehen, dass es der Mullah offenbar über ein, zwei Jahre 

hinweg versucht haben soll, den BF von den Ansichten der Taliban zu überzeugen, ohne dass 

es zu einem Ergebnis geführt hat. So wäre es wohl naheliegender gewesen, dass der Mullah – 

hätte er tatsächlich Beziehungen zu den Taliban gehabt – dafür gesorgt hätte, dass der BF 

von diesen rekrutiert und auch direkt mit diesen in Berührung gekommen wäre, anstatt es 
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über einen langen Zeitraum zu versuchen, diesem vergeblich mit Worten die Standpunkte 

der Taliban näherzubringen. 

 

Des Weiteren ist auch das Vorgehen des Vaters des BF wenig realitätsnahe und nicht 

plausibel. So hätte dem Vater wohl bewusst sein müssen, dass eine Anzeige und Verhaftung 

des Mullahs – sollte er tatsächlich ein Mitglied der Taliban sein – zu massiven Konsequenzen 

und einer Gefährdung seiner Familie führen müsste. Dass es dem Vater, nachdem ihm der BF 

von den Machenschaften des Mullahs erzählt und er Anzeige erstattet hat, plötzlich bewusst 

geworden sein soll, dass die Verhaftung weitreichende Folgen haben und Lebensgefahr für 

den BF bestehen könnte, weshalb dieser sofort das Land verlassen müsse, erscheint nur 

wenig schlüssig bzw. nachvollziehbar. Selbiges gilt für das Verhalten der Familie des BF nach 

dessen Ausreise, welche offenbar nach seiner Flucht noch mindestens zwei Wochen bis zum 

Abbruch des Kontaktes mit dem BF im Heimatdorf verblieben ist. Hätte tatsächlich eine akute 

Bedrohungslage existiert, so wäre die Familie wohl in höchster Gefahr geschwebt und 

ebenfalls gezwungen gewesen, unverzüglich das Heimatdorf zu verlassen und sich – auch 

wenn eine Ausreise finanziell nicht möglich gewesen wäre – an einen anderen Ort in 

Afghanistan zu begeben, zumal ja die Gefahr für den Vater, der ja der eigentliche Anzeigende 

gewesen ist, ja noch größer gewesen sein müsste als für den BF. 

 

Ferner spricht auch das vom BF beschriebene Verhalten des Mullahs gegen den 

Wahrheitsgehalt der geschilderten Ereignisse. So brachte der BF vor, dass dieser seine 

Schüler immer zur Geheimhaltung aufgefordert und befürchtet hätte, diese könnten den 

Eltern etwas über das Gesagte erzählen, welche daraufhin den Kindern verbieten könnten, 

die Koranschule weiter zu besuchen. Dass hier der Mullah so im Verborgenen vorgegangen 

ist, offenbar Angst gehabt hatte, dass seine Machenschaften aufgedeckt werden könnten, 

und er nach der Anzeige umgehend verhaftet wurde, spricht gegen das Vorbringen des BF, 

dass die Taliban in seinem Heimatdorf verdeckt operieren würden und wie von ihm 

behauptet so mächtig seien.  

 

Zu guter Letzt ist festzuhalten, dass eine Ausreise aus Afghanistan einer gewissen 

Vorbereitungszeit und Organisation, beispielsweise eines Schleppers, bedarf. Dass der BF 

bereits am Tag nach der Verhaftung des Mullahs schlepperunterstützt Richtung Europa 

unterwegs war, spricht gegen eine überstürzte Flucht, sondern eher dafür, dass der Vater des 

BF die Ausreise des BF von langer Hand geplant und diese nicht aufgrund einer akuten 

Gefährdung, sondern zwecks Verbesserung der Lebensverhältnisse des BF stattgefunden hat. 
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Der Ermittlungspflicht des BFA steht eine Mitwirkungspflicht des BF gegenüber. Der VwGH 

hat in ständiger Judikatur erkannt, dass es für die Glaubhaftmachung der Angaben 

erforderlich ist, dass der BF die für die ihm drohende Behandlung oder Verfolgung 

sprechenden Gründe konkret und in sich stimmig schildert, und dass diese Gründe 

objektivierbar sind, wobei zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals des „Glaubhaft-Seins“ der 

Aussage des Asylwerbers selbst wesentliche Bedeutung zukommt. Damit ist die Pflicht des 

Antragstellers verbunden, initiativ alles darzulegen, was für das Zutreffen der 

Voraussetzungen und für eine Asylgewährung spricht und diesbezüglich konkrete Umstände 

anzuführen, die objektive Anhaltspunkte für das Vorliegen dieser Voraussetzungen liefern. 

Insoweit trifft den Antragsteller eine erhöhte Mitwirkungspflicht (VwGH 11.11.1991, 

91/12/0143, VwGH 13.04.1988, 86/01/0268). Der Antragsteller hat daher das Bestehen einer 

aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten 

Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels 

konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel 

untermauerte Angaben darzutun ist (u.a. VwGH 26.06.2997, 95/18/1291, VwGH 17.07.1997, 

97/18/0336, VwGH 05.04.1995, 93/180289). Die Mitwirkungspflicht bezieht sich zumindest auf 

jene Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht 

von Amts wegen verschaffen kann. 

 

Das Verwaltungsverfahren im Asylverfahren sieht neben der allgemeinen 

Manuduktionspflicht des AVG (§ 13a leg. cit.) eine Reihe weiterer verfahrenssichernder 

Maßnahmen vor, um einerseits der Verpflichtung nach § 37 AVG nachhaltig Rechnung zu 

tragen, sowie andererseits um die in einem solchen Verfahren oft schwierigen Beweisfragen 

zu klären. Daher ist die erkennende Behörde auch auf die Verwertung allgemeiner 

Erfahrungssätze angewiesen. Die Bildung von solchen Erfahrungssätzen ist aber nicht nur zu 

Gunsten des Asylwerbers möglich, sondern sie können auch gegen ein Asylvorbringen 

sprechen. 

 

Es entspricht der ständigen Judikatur des VwGH, wenn Gründe, die zum Verlassen des 

Heimatlandes bzw. Herkunftsstaates geführt haben, im Allgemeinen als nicht glaubwürdig 

angesehen werden, wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand 

begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens – niederschriftlichen Einvernahmen – 

unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben mit den der 

Erfahrung entsprechenden Geschehnisabläufen oder mit tatsächlichen Verhältnissen bzw. 

Ereignissen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen, oder wenn er 
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maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 

06.03.1996, 95/20/0650). 

 

Da dies auf das Vorbringen des BF zutrifft, konnte der BF eine begründete, asylrelevante 

Furcht vor Verfolgung nicht glaubhaft machen. 

 

Von weiteren Erhebungen im Herkunftsland konnte daher Abstand genommen werden. Da 

weitere Fluchtgründe weder behauptet wurden, noch von Amts wegen hervorgekommen 

sind, konnte eine asylrelevante Verfolgung nicht glaubhaft gemacht werden. 

 

4.3. Die Feststellungen zu den Folgen einer Ansiedlung des BF in den Städten Mazar-e Sharif 

und Herat ergeben sich – unter Berücksichtigung der von UNHCR aufgestellten Kriterien für 

das Bestehen einer internen Schutzalternative für Afghanistan in Zusammenschau mit den 

Länderberichten (siehe oben Punkt 3.5.), der aktuellen UNHCR Eligibility Guidelines vom 

30.08.2018 sowie der EASO Country Guidance Afghanistan vom Juni 2018 bzw. Juni 2019 – 

aus den vom BF glaubhaft dargelegten persönlichen Umständen, wobei in diesem 

Zusammenhang insbesondere maßgeblich ist, dass der BF über keine familiäre oder soziale 

Anknüpfungspunkte in afghanischen Großstädten und keine Kenntnis der dortigen 

Gegebenheiten und  Örtlichkeiten verfügt, er keine Berufsausbildung genossen und keine 

einschlägige Berufserfahrung gesammelt hat, seine Angehörigen unbekannten Aufenthaltes 

sind und ihm somit keine Unterstützung zukommen lassen können und die wirtschaftliche 

Lage in Afghanistan aufgrund der COVID-19-Pandemie angespannt ist. Es bestehen auch 

keine sonstigen Verbindungen zu Afghanistan, etwa zu Bekannten oder Freunden. Im 

Einzelnen wird zur Unzumutbarkeit der Übersiedlung in die genannten Städte auf die 

Ausführungen in der rechtlichen Beurteilung verwiesen. 

 

4.4. Zur Lage im Herkunftsstaat des BF: 

 

Die diesem Erkenntnis zugrundegelegten Länderfeststellungen (siehe oben Punkt 3.5.) 

gründen sich auf Berichte verschiedener anerkannter und teilweise vor Ort agierender 

staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen und Personen, die in ihren Aussagen ein 

übereinstimmendes und schlüssiges Gesamtbild der Situation in Afghanistan ergeben. 

Angesichts der Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität der 

überwiegend übereinstimmenden Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der 

Angaben zu zweifeln. Insoweit den Feststellungen Berichte älteren Datums zugrunde liegen, 

ist auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter Berücksichtigung 
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der dem BVwG von Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren Datums für die 

Beurteilung der gegenwärtigen Situation fallrelevant nicht wesentlich geändert haben. 

 

Ergänzend ist festzuhalten, dass jüngeren Berichten (EASO vom Juni 2019, UNHCR-

Guidelines vom August 2018) eine weitere allgemeine Verschärfung der Sicherheitslage in 

Kabul sowie insgesamt eine deutliche Verschärfung der Situation von Rückkehrern ohne 

familiäre/soziale Anknüpfungspunkte – insbesondere unter dem Aspekt der 

Unterkunftsmöglichkeit und der Existenzsicherung – in Kabul zu entnehmen ist. Diese sind 

dementsprechend amtswegig in die Entscheidung – insbesondere im Rahmen der folgenden 

rechtlichen Beurteilung – einzubeziehen. Ein grundlegender Widerspruch zu den 

entsprechenden Informationen im oben bezeichneten Länderinformationsblatt ist 

gleichwohl nicht ersichtlich, weil auch in diesem die genannte Problematik aufgezeigt wird 

und die eine (unstrittige) „volatile Sicherheitslage“ zwangsläufig eine wellenförmig 

abweichende allgemeine Gefährdungsintensität bedeutet.  

 

4.5. Zu den Feststellungen zum (Privat)Leben des BF in Österreich: 

 

Die Feststellung zur Aufenthaltsdauer, zur Lebenssituation und Integration des BF in 

Österreich stützen sich auf die Aktenlage. Die Feststellung zur strafrechtlichen 

Unbescholtenheit des BF ergibt sich aus einer Nachschau im Strafregister. 

 

5. Rechtliche Beurteilung: 

 

5.1. Anzuwendendes Recht: 

 

Gegenständlich sind die Verfahrensbestimmungen des AVG, des BFA-VG, des VwGVG und 

jene im AsylG enthaltenen sowie die materiellen Bestimmungen des AsylG in der geltenden 

Fassung samt jenen Normen, auf welche das AsylG verweist, anzuwenden. 

 

Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 

2005, BGBl. I Nr. 100/2005 in der geltenden Fassung) und ist auf die ab diesem Zeitpunkt 

gestellten Anträge auf internationalen Schutz, sohin auch auf den vorliegenden, 

anzuwenden. 

 

Gemäß § 6 Bundesverwaltungsgerichtsgesetz – BVwGG, BGBl. I Nr. 10/2013 in der geltenden 

Fassung, entscheidet das BVwG durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 
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Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Gegenständlich liegt somit 

Einzelrichterzuständigkeit vor.  

 

§ 10 VwGVG lautet: 

 

Werden in einer Beschwerde neue Tatsachen oder Beweise, die der Behörde oder dem 

Verwaltungsgericht erheblich scheinen, vorgebracht, so hat sie bzw. hat es hievon 

unverzüglich den sonstigen Parteien Mitteilung zu machen und ihnen Gelegenheit zu geben, 

binnen angemessener, zwei Wochen nicht übersteigender Frist vom Inhalt der Beschwerde 

Kenntnis zu nehmen und sich dazu zu äußern.  

 

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 des BFA-Verfahrensgesetzes (BFA-VG), BGBl. I Nr. 87/2012 in der 

geltenden Fassung, entscheidet über Beschwerden gegen Entscheidungen (Bescheide) des 

BFA das BVwG. 

 

Gemäß § 27 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, soweit es nicht Rechtswidrigkeit wegen 

Unzuständigkeit der Behörde gegeben findet, den angefochtenen Bescheid, die angefochtene 

Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt und die 

angefochtene Weisung auf Grund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf Grund der 

Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu überprüfen. 

 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht 

zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu 

erledigen.  

 

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 

Abs. 1 Z 1 B-VG dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn 

1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder 

2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst 

im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden 

ist. 

 

Gemäß § 15 AsylG hat der Asylwerber am Verfahren nach diesem Bundesgesetz mitzuwirken 

und insbesondere ohne unnötigen Aufschub seinen Antrag zu begründen und alle zur 

Begründung des Antrags auf internationalen Schutz erforderlichen Anhaltspunkte über 

Nachfrage wahrheitsgemäß darzulegen. 
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Gemäß § 18 AsylG hat die Behörde in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen darauf 

hinzuwirken, dass die für die Entscheidung erheblichen Angaben gemacht oder lückenhafte 

Angaben über die zur Begründung des Antrages geltend gemachten Umstände 

vervollständigt, die Bescheinigungsmittel für die Angaben bezeichnet oder die angebotenen 

Bescheinigungsmittel ergänzt und überhaupt alle Aufschlüsse gegeben werden, welche zur 

Begründung des Antrages notwendig erscheinen. Erforderlichenfalls sind 

Bescheinigungsmittel auch von Amts wegen beizuschaffen. 

5.2. Rechtlich folgt daraus: 

 

Zu Spruchteil A): 

 

5.2.1. Die gegenständliche und zulässige Beschwerde wurde rechtzeitig beim BFA 

eingebracht und ist nach Vorlage am 07.02.2019 beim BVwG eingegangen. Da in den 

maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen eine Senatszuständigkeit nicht vorgesehen ist, 

obliegt in der gegenständlichen Rechtssache die Entscheidung dem nach der jeweils 

geltenden Geschäftsverteilung des BVwG zuständigen Einzelrichter. 

 

5.2.2. Das BVwG stellt weiters fest, dass das Verwaltungsverfahren in wesentlichen Punkten 

rechtmäßig durchgeführt wurde, allerdings ist das BVwG bezüglich der Frage der 

Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative (gemäß § 11 AsylG) zu einem anderen 

Ergebnis gekommen. 

 

5.2.3. Zur Beschwerde: 

 

Dem Vorbringen in der Beschwerde war bezüglich Asyl nicht zu folgen. Bezüglich der 

beantragten Zuerkennung von subsidiärem Schutz war der Beschwerde Erfolg beschieden, da 

die Rückkehr des BF in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr der Verletzung der Art. 2 und 

3 EMRK darstellen würde. 

 

5.2.4. Zu den Spruchpunkten des angefochtenen Bescheides: 

 

5.2.4.1. Zu § 3 AsylG (Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides): 

 

5.2.4.1.1. Gemäß § 3 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, soweit 

dieser Antrag nicht wegen Drittstaatssicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates 
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zurückzuweisen ist und glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des 

Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 

55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 

78/1974 (in der Folge GFK) droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG, 

die auf Art. 9 der Statusrichtlinie (Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13.12.2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen 

Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den 

Inhalt des zu gewährenden Schutzes; Neufassung) verweist. 

 

Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 

11 AsylG) offensteht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt hat. 

 

Die mit 01.01.2016 in Kraft getretenen Abs. 4 bis 4b des § 3 AsylG, die gemäß § 75 Abs. 24 für 

Asylanträge gelten, die nach dem 15.11.2015 gestellt worden sind, lauten: 

 

„(4) Einem Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt wird, kommt eine 

befristete Aufenthaltsberechtigung als Asylberechtigter zu. Die Aufenthaltsberechtigung gilt 

drei Jahre und verlängert sich um eine unbefristete Gültigkeitsdauer, sofern die 

Voraussetzungen für eine Einleitung eines Verfahrens zur Aberkennung des Status des 

Asylberechtigten nicht vorliegen oder das Aberkennungsverfahren eingestellt wird. Bis zur 

rechtskräftigen Aberkennung des Status des Asylberechtigten gilt die 

Aufenthaltsberechtigung weiter. Mit Rechtskraft der Aberkennung des Status des 

Asylberechtigten erlischt die Aufenthaltsberechtigung.  

 

(4a) Im Rahmen der Staatendokumentation (§ 5 BFA-G) hat das Bundesamt zumindest einmal 

im Kalenderjahr eine Analyse zu erstellen, inwieweit es in jenen Herkunftsstaaten, denen im 

Hinblick auf die Anzahl der in den letzten fünf Kalenderjahren erfolgten Zuerkennungen des 

Status des Asylberechtigten eine besondere Bedeutung zukommt, zu einer wesentlichen, 

dauerhaften Veränderung der spezifischen, insbesondere politischen, Verhältnisse, die für 

die Furcht vor Verfolgung maßgeblich sind, gekommen ist.  

 

(4b) In einem Familienverfahren gemäß § 34 Abs. 1 Z 1 gilt Abs. 4 mit der Maßgabe, dass sich 

die Gültigkeitsdauer der befristeten Aufenthaltsberechtigung nach der Gültigkeitsdauer der 
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Aufenthaltsberechtigung des Familienangehörigen, von dem das Recht abgeleitet wird, 

richtet.“  

 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer sich „aus wohlbegründeter 

Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines 

Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt 

ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des 

Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 

diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.“ 

 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor 

Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der 

speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 

Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; VwGH 

21.12.2000, 2000/01/0131; VwGH 25.01.2001, 2001/20/0011; VwGH 28.05.2009, 

2008/19/1031). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten 

Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser 

Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde.  

 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu 

schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, 

wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 

Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine 

Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 

Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 

21.12.2000, 2000/01/0131; VwGH 25.01.2001, 2001/20/011; VwGH 28.05.2009, 

2008/19/1031). Für eine „wohlbegründete Furcht vor Verfolgung“ ist es nicht erforderlich, 

dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann 

anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.02.1997, 95/01/0454; 

VwGH 09.04.1997, 95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr – Bezugspunkt der Furcht vor 

Verfolgung – bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.04.1996, 95/20/0239; 

vgl. auch VwGH 16.02.2000, 99/01/097), sondern erfordert eine Prognose. 

 

Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen 

dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 
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09.03.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe 

haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; VwGH 

15.03.2001, 99720/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb 

seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorherigen Aufenthaltes befindet. Die 

Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 

Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.06.1994, 94/19/0183; VwGH 18.02.1999, 

98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, 

wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob 

der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten 

Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0318; VwGH 19.10.2000, 

98/20/0233). 

 

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen 

werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe seitens 

Dritter präventiv zu schützen. Es ist erforderlich, dass der Schutz generell infolge Fehlens 

einer nicht funktionierenden Staatsgewalt nicht gewährleistet wird (vgl. VwGH 01.06.1994, 

94/18/0263; VwGH 01.02.1995, 94/18/0731). Die mangelnde Schutzfähigkeit hat jedoch 

nicht zur Voraussetzung, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht – diesfalls wäre fraglich, 

ob von der Existenz eines Staates gesprochen werden kann –, die ihren Bürgern Schutz 

bietet. Es kommt vielmehr darauf an, ob in dem relevanten Bereich des Schutzes der 

Staatsangehörigen vor Übergriffen durch Dritte aus den in der GFK genannten Gründen eine 

ausreichende Machtausübung durch den Staat möglich ist. Mithin kann eine von dritter Seite 

ausgehende Verfolgung nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen 

Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewendet 

werden kann (VwGH 22.03.2000, 99/01/0256). 

 

Verfolgungsgefahr kann nicht ausschließlich aus individuell gegenüber dem Einzelnen 

gesetzten Einzelverfolgungsmaßnahmen abgeleitet werden, vielmehr kann sie auch darin 

begründet sein, dass regelmäßig Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und 

zwar wegen einer Eigenschaft, die der Betreffende mit diesen Personen teilt, sodass die 

begründete Annahme besteht, (auch) er könnte unabhängig von individuellen Momenten 

solchen Maßnahmen ausgesetzt sein (VwGH 09.03.1999, 98/01/0370; VwGH 22.10.2002, 

2000/01/0322). 

 

Die Voraussetzungen der GFK sind nur bei jenem Flüchtling gegeben, der im gesamten 

Staatsgebiet seines Heimatlandes keinen ausreichenden Schutz vor der konkreten 
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Verfolgung findet (VwGH 08.10.1980, VwSlg. 10.255 A). Steht dem Asylwerber die Einreise in 

Landesteile seines Heimatstaates offen, in denen er frei von Furcht leben kann, und ist ihm 

dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht; in diesem Fall liegt eine sog. 

„inländische Fluchtalternative“ vor. Der Begriff „inländische Fluchtalternative“ trägt dem 

Umstand Rechnung, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung im Sinne des Art. 1 

Abschnitt A Z 2 GFK, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte 

Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen muss (VwGH 08.09.1999, 

98/01/0503 und 98/01/0648). 

 

Grundlegende politische Veränderungen in dem Staat, aus dem der Asylwerber aus 

wohlbegründeter Furcht vor asylrelevanter Verfolgung geflüchtet zu sein behauptet, können 

die Annahme begründen, dass der Anlass für die Furcht vor Verfolgung nicht (mehr) länger 

bestehe. Allerdings reicht eine bloße – möglicherweise vorübergehende – Veränderung der 

Umstände, die für die Furcht des betreffenden Flüchtlings vor Verfolgung mitbestimmend 

waren, jedoch keine wesentliche Veränderung der Umstände im Sinne des Art. 1 Abschnitt C 

Z 5 GFK mit sich brachten, nicht aus, um diese zum Tragen zu bringen (VwGH 21.01.1999, 

98/20/0399; VwGH 03.05.2000, 99/01/0359). 

 

5.2.4.1.2. Innerstaatliche Flucht- bzw. Schutzalternative: 

 

Wenn Asylsuchende in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen 

insoweit auch zumutbar ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen, 

bedürfen sie nicht des Schutzes durch Asyl (vgl. z.B. VwGH 24.03.1999, 98/01/0352 mwN; 

VwGH 15.03.2001, 99/20/0036; VwGH 15.03.2001, 99/20/0134). Damit ist nicht das 

Erfordernis einer landesweiten Verfolgung gemeint, sondern vielmehr, dass sich die 

asylrelevante Verfolgungsgefahr für den Betroffenen – mangels zumutbarer 

Ausweichmöglichkeit innerhalb des Herkunftsstaates – im gesamten Herkunftsstaat 

auswirken muss (VwGH 09.11.2004, 2003/01/0534). Das Zumutbarkeitskalkül, das dem 

Konzept einer „inländischen Flucht- oder Schutzalternative“ (VwGH 09.11.2004, 

2003/01/0534) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort nicht in eine 

ausweglose Lage gerät, zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant 

sein können, wenn sie jede Existenzgrundlage entziehen (VwGH 08.09.1999, 98/01/0614, 

VwGH 29.03.2001, 2000/20/0539). 

 

5.2.4.1.3. Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten 

Sachverhaltes ergibt sich, dass die behauptete Furcht des BF, in seinem Herkunftsstaat mit 
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maßgeblicher Wahrscheinlichkeit aus den in der GFK genannten Gründen verfolgt zu werden, 

nicht begründet ist: 

 

Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des 

Einzelnen führt dann zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 

der GFK festgelegten Grund, nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung anknüpft.  

 

Eine Verfolgung aus asylrelevanten Gründen konnte vom BF jedoch nicht glaubhaft gemacht 

werden. Das Verlassen des Herkunftsstaates aus persönlichen Gründen oder wegen der dort 

vorherrschenden prekären Lebensbedingungen stellt keine relevante Verfolgung im Sinne der 

GFK dar. Auch Nachteile, die auf die in einem Staat allgemein vorherrschenden politischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen zurückzuführen sind, stellen keine 

Verfolgung im Sinne der GFK dar. 

 

Da der BF die behaupteten Fluchtgründe, nämlich die – aktuell drohende – Verfolgung durch 

Taliban, nicht hat glaubhaft machen können, liegt die Voraussetzung für die Gewährung von 

Asyl, nämlich die Gefahr einer aktuellen Verfolgung aus einem der in der GFK genannten 

Gründe, nicht vor. Soweit er eine Verfolgung durch Privatpersonen behauptet, fehlt es 

überdies an einem ausreichenden Zusammenhang mit einem Konventionsgrund. 

 

Auch aus der allgemeinen Lage in Afghanistan lässt sich für den BF eine Zuerkennung des 

Status eines Asylberechtigten nicht herleiten: Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und 

soziale Situation stellt nach ständiger Judikatur des VwGH keinen hinreichenden Grund für 

eine Asylgewährung dar (vgl. etwa VwGH vom 14.03.1995, 94/20/0798; 17.06.1993, 

92/01/1081). Wirtschaftliche Benachteiligungen können nur dann asylrelevant sein, wenn sie 

jegliche Existenzgrundlage entziehen (vgl. etwa VwGH 09.05.1996, 95/20/0161; 30.04.1997, 

95/01/0529; 8.9.1999, 98/01/0614). Aber selbst für den Fall des Entzugs der Existenzgrundlage 

ist eine Asylrelevanz nur dann anzunehmen, wenn dieser Entzug mit einem in der GFK 

genannten Anknüpfungspunkt – nämlich der Rasse, der Religion, der Nationalität, der 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung – 

zusammenhängt, was im vorliegenden Fall zu verneinen ist. 

 

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides gemäß § 3 

Abs. 1 AsylG als unbegründet abzuweisen. 
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5.2.4.2. Zu § 8 AsylG (Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides): 

 

Soweit sich die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides 

(Nichtzuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten) wendet, ist sie begründet: 

 

5.2.4.2.1. Wird ein Asylantrag „in Bezug auf die Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten“ abgewiesen, so ist dem Asylwerber gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG der Status 

des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, „wenn eine Zurückweisung, 

Zurückschiebung oder Ab-schiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr 

einer Verletzung von Art 2 EMRK, Art 3 EMRK oder der Protokolle Nr 6 oder Nr 13 zur 

Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des 

Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde“. 

 

Nach § 8 Abs. 2 AsylG ist die Entscheidung über die Zuerkennung dieses Status mit der 

abweisenden Entscheidung nach § 3 AsylG zu verbinden. 

 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung 

des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche 

Fluchtalternative im Sinne des § 11 offen steht. 

 

Gemäß § 11 Abs. 1 AsylG ist der Antrag auf subsidiären Schutz abzuweisen, wenn in einem 

Teil des Herkunftsstaates des Asylwerbers vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den 

Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz 

gewährleistet werden kann und dem Asylwerber zugemutet werden kann, sich in diesem Teil 

aufzuhalten (innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist gewährleistet, wenn in Bezug auf 

diesen Teil des Herkunftsstaates die Voraussetzungen für den subsidiären Schutz nicht 

vorliegen. 

 

5.2.4.2.2. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes setzt die Beurteilung eines 

drohenden Verstoßes gegen Art. 2 oder 3 EMRK eine Einzelfallprüfung voraus, in deren 

Rahmen konkrete und nachvollziehbare Feststellungen zu der Frage zu treffen sind, ob einer 

Person im Fall der Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die reale Gefahr („real risk“) 

insbesondere einer gegen Art. 2 oder 3 EMRK verstoßenden Behandlung droht. Es bedarf 

einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die sich auf die persönliche 
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Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu 

beziehen hat (vgl. etwa VwGH 08.09.2016, Ra 2016/20/0053 mwN). 

 

Um von der realen Gefahr („real risk“) einer drohenden Verletzung der durch Art. 2 oder 3 

EMRK garantierten Rechte eines Asylwerbers bei Rückkehr in seinen Heimatstaat ausgehen 

zu können, reicht es nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nicht aus, wenn eine 

solche Gefahr bloß möglich ist. Es bedarf vielmehr einer darüber hinaus gehenden 

Wahrscheinlichkeit, dass sich eine solche Gefahr verwirklichen wird (vgl. etwa VwGH 

26.06.2007, 2007/01/0479 und 23.09.2009, 2007/01/0515 mwN). 

 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erkennt in ständiger Rechtsprechung, dass 

ein „real risk“ (reales Risiko) vorliegt, wenn stichhaltige Gründe („substantial grounds“) 

dafürsprechen, dass die betroffene Person im Falle der Rückkehr in die Heimat das reale 

Risiko (insbesondere) einer Verletzung ihrer durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte zu 

gewärtigen hätte. Dafür spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob dieses reale Risiko in der 

allgemeinen Sicherheitslage im Herkunftsstaat, in individuellen Risikofaktoren des Einzelnen 

oder in der Kombination beider Umstände begründet ist. Allerdings betont der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte in seiner Rechtsprechung auch, dass nicht jede prekäre 

allgemeine Sicherheitslage ein reales Risiko iSd Art. 3 EMRK hervorruft. Im Gegenteil lässt 

sich seiner Judikatur entnehmen, dass eine Situation genereller Gewalt nur in sehr extremen 

Fällen („in the most extreme cases“) diese Voraussetzung erfüllt (vgl. etwa EGMR 28.11.2011, 

Appl. 8319/07 und 11.449/07, Sufi und Elmi gegen Vereinigtes Königreich, Rz 218, mit Hinweis 

auf EGMR 17.07.2008, Appl. 25.904/07, NA gegen Vereinigtes Königreich). In den übrigen 

Fällen bedarf es des Nachweises von besonderen Unterscheidungsmerkmalen („special 

distinguishing features“), auf Grund derer sich die Situation des Betroffenen kritischer 

darstellt als für die Bevölkerung im Herkunftsstaat im Allgemeinen (vgl. etwa EGMR 

28.11.2011, Appl. 8319/07 und 11.449/07, Sufi und Elmi gegen Vereinigtes Königreich, Rz 

217). 

 

Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat kann auch dann eine 

Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine Lebensgrundlage 

vorfindet, also die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) 

nicht gedeckt werden können. Nach der auf der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte beruhenden Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist 

eine solche Situation nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen (vgl. VwGH 

08.09.2016, Ra 2016/20/0063). 
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Im Übrigen hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner jüngeren Rechtsprechung bereits 

erkannt, dass eine schwierige Lebenssituation (bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche 

sowie in wirtschaftlicher Hinsicht), die ein Asylwerber bei Rückführung in das als 

innerstaatliche Fluchtalternative geprüfte Gebiet vorfinden würde, für sich betrachtet nicht 

ausreicht, um eine innerstaatliche Fluchtalternative zu verneinen. Mit Bezug auf die 

Verhältnisse in Afghanistan wurde ausgeführt, es könne zutreffen, dass ein alleinstehender 

Rückkehrer ohne familiären Rückhalt und ohne finanzielle Unterstützung in der afghanischen 

Hauptstadt Kabul (anfangs) mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert sei. Soweit es 

sich aber um einen jungen und gesunden Mann, der über Schulbildung und Berufserfahrung 

verfüge, handle, sei – auf der Grundlage der allgemeinen Länderfeststellungen zur Lage im 

Herkunftsstaat – nicht zu erkennen, dass eine Neuansiedlung in Kabul nicht zugemutet 

werden könne. Dies stehe auch im Einklang mit der Einschätzung der UNHCR-Richtlinien zur 

Feststellung des Internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19. April 

2016, denen zufolge es alleinstehenden, leistungsfähigen Männern im berufsfähigen Alter 

ohne spezifische Vulnerabilität möglich sei, auch ohne Unterstützung durch die Familie in 

urbaner Umgebung zu leben (vgl. VwGH 8.8.2017, Ra 2017/19/0118). 

 

Dem ist lediglich hinzuzufügen, dass bei dieser Sichtweise dem Kriterium der „Zumutbarkeit“ 

neben jenem der Gewährleistung von Schutz vor Verhältnissen, die Art. 3 EMRK 

widersprechen, durchaus Raum gelassen wird. Um von einer zumutbaren innerstaatlichen 

Fluchtalternative sprechen zu können, reicht es nicht aus, dem Asylwerber entgegen zu 

halten, dass er in diesem Gebiet keine Folter oder unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung zu erwarten hat. Es muss ihm vielmehr – im Sinne des bisher Gesagten – möglich 

sein, im Gebiet der innerstaatlichen Fluchtalternative nach allfälligen anfänglichen 

Schwierigkeiten Fuß zu fassen und dort ein Leben ohne unbillige Härten zu führen, wie es 

auch andere Landsleute führen können. Ob dies der Fall ist, erfordert eine Beurteilung der 

allgemeinen Gegebenheiten im Herkunftsstaat und der persönlichen Umstände des 

Asylwerbers. Es handelt sich letztlich um eine Entscheidung im Einzelfall, die auf der 

Grundlage ausreichender Feststellungen über die zu erwartende Lage des Asylwerbers in 

dem in Frage kommenden Gebiet sowie dessen sichere und legale Erreichbarkeit getroffen 

werden muss (vgl. dazu nochmals VwGH 8.8.2017, Ra 2017/19/0118, mwN). 

 

5.2.4.2.3. Laut den Richtlinien des UNHCR vom 30.08.2018 ist eine interne Schutzalternative 

u.a. nur dann zumutbar, wenn die betroffene Person im voraussichtlichen 

Neuansiedlungsgebiet Zugang zu einem Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder ihrer 

(erweiterten) Familie oder durch Mitglieder ihrer größeren ethnischen Gemeinschaft hat und 
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man sich vergewissert hat, dass diese willens und in der Lage sind, die betroffene Person 

tatsächlich zu unterstützen. Die einzige Ausnahme von diesem Erfordernis der externen 

Unterstützung stellen nach Auffassung von UNHCR alleinstehende, leistungsfähige Männer 

und verheiratete Paare im berufsfähigen Alter ohne besondere Gefährdungsfaktoren dar. 

Diese Personen können unter bestimmten Umständen ohne Unterstützung von Familie und 

Gemeinschaft in städtischen und halbstädtischen Gebieten leben, die die notwendige 

Infrastruktur sowie Erwerbsmöglichkeiten zur Sicherung der Grundversorgung bieten und 

unter tatsächlicher staatlicher Kontrolle stehen. UNHCR geht in seinen aktuellen Richtlinien 

davon aus, dass angesichts der gegenwärtigen Sicherheits-, Menschenrechts- und 

humanitären Lage in der Stadt Kabul eine interne Schutzalternative grundsätzlich nicht 

verfügbar ist. 

 

EASO prüft in seiner Country Guidance von Juni 2018 die hauptsächlich anzutreffenden 

Personenprofile im Hinblick auf die Frage der Zumutbarkeit einer internen Schutzalternative 

in den afghanischen Städten Mazar-e Sharif, Herat und Kabul. Dabei kommt EASO zwar für 

das Personenprofil der „alleinstehenden, gesunden und erwerbsfähigen Männer“, die früher 

schon einmal in Afghanistan gelebt haben, zum Ergebnis, dass diesen – verbunden mit 

bestimmten Härten – eine interne Schutzalternative in diesen Städten zumutbar sein könnte, 

selbst wenn diese über kein familiäres oder sonstiges Unterstützungsnetzwerk innerhalb des 

als interne Schutzalternative geltenden Gebiets verfügen würden; hierbei ist allerdings stets 

zu prüfen, ob die persönlichen Umstände des Betroffenen, wie etwa sein Alter, 

Gesundheitszustand, Familienstand (etwaige Sorgepflichten) und schulischer sowie 

beruflicher Hintergrund, allenfalls zusätzliche Aspekte aufzeigen, die eine besondere 

Schutzwürdigkeit auslösen könnten. Im Gegensatz dazu kommt EASO im Hinblick auf das für 

den Beschwerdeführer relevante Personenprofil der „Antragsteller, welche außerhalb von 

Afghanistan geboren sind bzw. über einen sehr langen Zeitraum im Ausland gelebt haben“ 

zum Ergebnis, dass diesen dann eine innerstaatliche Fluchtalternative nicht zumutbar sein 

könnte („may not be reasonable“), wenn sie dort über keinerlei Unterstützungsnetzwerk 

verfügen, das ihnen bei der Bestreitung ihres Lebensunterhaltes behilflich sein könnte; 

hierbei ist neben der Frage eines vor Ort vorhandenen Unterstützungsnetzwerkes laut EASO 

auch einerseits auf mögliche Ortskenntnisse sowie Verbindungen des Betroffenen zu 

Afghanistan und andererseits auf den sozialen sowie wirtschaftlichen Hintergrund des 

Betroffenen einzugehen (s. generell hierzu auch die Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes, die explizit auf die unterschiedlichen Personenprofile der EASO 

Guidance Note von Juni 2018 hinweist – VwGH 27.05.2019, Ra 2019/14/0153). 
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Von diesen Einschätzungen geht EASO auch in seiner Country Guidance von Juni 2019 nicht 

ab, weshalb diese nach wie vor aktuell sind. 

 

5.2.4.2.4. Vor diesem Hintergrund ist für den vorliegenden Fall Folgendes auszuführen: 

 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes 

ergibt sich, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs 1 Z 1 AsylG gegeben sind: 

 

Im Fall des BF liegt nämlich bei einer Rückkehr nach Afghanistan mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit jene von der Judikatur (insbesondere auch des EGMR) geforderte 

Exzeptionalität der Umstände vor, welche seine Abschiebung nach Afghanistan als eine 

Verletzung von Art 3 EMRK erscheinen ließe. 

 

Wie den Länderberichten zu entnehmen ist, stellt sich die Sicherheitslage in der 

Heimatprovinz des BF (Laghman) im Entscheidungszeitpunkt zwar als vergleichsweise sicher 

dar, allerdings hat sich die Situation in letzter Zeit verschlechtert und hat es im Jahr 2019 282 

zivile Opfer (80 Tote und 202 Verletzte) gegeben. Darüber hinaus hat die Familie des BF 

offenbar das Heimatdorf verlassen, weshalb es als nicht gesichert erscheint, ob sich das 

Elternhaus noch in Familienbesitz befindet. Es ist daher davon auszugehen, dass der BF in 

Laghman weder über eine Wohnmöglichkeit noch über ein soziales Netz verfügt. Selbiges gilt 

im Falle einer Neuansiedlung des BF in einer der Großstädte Afghanistans wie Mazar-e Sharif 

oder Herat. 

 

Beim BF handelt es sich zwar um einen arbeitsfähigen, gesunden und jungen Mann, bei dem 

die prinzipielle Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Jedoch 

muss demgegenüber als maßgeblich berücksichtigt werden, dass der BF seine Heimatprovinz 

bereits im Alter von 15 Jahren verlassen hat, über keine Kenntnis der Gegebenheiten und 

Örtlichkeiten in Mazar-e Sharif oder Herat verfügt und aktuell aufgrund des unbekannten 

Aufenthaltes seiner Familie über kein familiäres oder sonstiges Unterstützungsnetzwerk in 

Afghanistan verfügt, das ihm bei der Bestreitung seines Lebensunterhaltes behilflich sein 

könnte (neben UNHCR und EASO weist auch das aktuelle Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation auf die besondere Bedeutung von familiären oder sonstigen 

Netzwerken in Afghanistan hin). Auch konnten keine anderweitigen Verbindungen oder 

Anknüpfungspunkte sozialer oder wirtschaftlicher Natur zu Afghanistan festgestellt werden. 
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Ferner hat der BF weder eine Berufsausbildung genossen noch einschlägige Berufserfahrung 

gesammelt. 

 

Aus den herangezogenen herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen ergibt sich zunächst, 

dass die aktuelle Sicherheitslage in Afghanistan weiterhin volatil ist. Aufgrund einer Serie 

öffentlichkeitswirksamer (high-profile) Angriffe in städtischen Zentren, die von 

regierungsfeindlichen Elementen ausgeführt wurden, erklärten die Vereinten Nationen im 

Februar 2018 die Sicherheitslage für sehr instabil. Allerdings hat der Verwaltungsgerichtshof, 

wie aufgezeigt, wiederholt unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EGMR in ständiger 

Rechtsprechung festgehalten, dass die allgemeine Situation in Afghanistan nicht so gelagert 

sei, dass die Ausweisung dorthin automatisch gegen Art 3 EMRK verstoßen würde (ua VwGH 

29.06.2020, Ra 2020/01/0119). Es reicht demnach nicht aus, sich bloß auf eine allgemein 

schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen. 

 

Losgelöst von der nachstehend aufzuzeigenden prekären Versorgungssituation aufgrund der 

COVID-19-Pandemie geht das BVwG bereits angesichts der persönlichen Lebensumstände 

des BF, insbesondere nämlich, dass dieser nicht nur in der Herkunftsprovinz sondern in 

gesamt Afghanistan weder auf intakte familiäre Strukturen noch auf ein sonstiges tragfähiges 

soziales Netzwerk zurückgreifen kann, davon aus, dass der BF bei einer (zwangsweisen) 

Rückkehr in seine Herkunftsprovinz mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit in eine 

hoffnungslose (wirtschaftlich) existenzbedrohliche Lage bzw. in eine für Leib und Leben 

„prekäre“ Situation geraten würde. Dies gilt umso mehr, als der BF dadurch, dass der BF noch 

nie in anderen Teilen Afghanistan aufhältig gewesen ist, besonders vulnerabel erscheint und 

keine innerstaatliche Fluchtalternative in einer der anderen afghanischen Großstädte iSd § 8 

Abs. 3 iVm § 11 AsylG besteht: 

 

Festzuhalten ist, dass gemäß den UNHCR-Richtlinien vom 30.08.2018 eine innerstaatliche 

Schutzalternative in der Provinz Kabul angesichts der gegenwärtigen Sicherheits-, 

Menschenrechts- und humanitären Lage in Kabul derzeit grundsätzlich nicht verfügbar ist (so 

auch VfGH 30.11.2018, E 3870/2018). Dieser Einschätzung schließt sich das erkennende 

Gericht im gegenständlichen Verfahren vor dem Hintergrund der aktuellen 

Länderfeststellungen an, sodass Kabul bereits insofern nicht als innerstaatliche 

Schutzalternative in Betracht kommt.  

 

Das Niveau an willkürlicher Gewalt ist dagegen in den Städten Mazar-e Sharif und Herat 

bedingt durch die relativ gute Sicherheitslage und die geringe Betroffenheit der Städte 
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Mazar-e Sharif und Herat (Stadt) vom Konflikt im Herkunftsstaat deutlich geringer, dass für 

Zivilisten an sich nicht die Gefahr besteht, von erheblichen Eingriffen in die psychische oder 

physische Unversehrtheit betroffen zu sein. Das BVwG übersieht dabei nicht, dass die Städte 

gelegentlich von Angriffen und Anschlägen durch Aufständische betroffen sind, und dass in 

Herat ein Anstieg der Kriminalität zu beobachten ist. Allerdings ist die Vorfallshäufigkeit nicht 

so groß, dass gleichsam jede in der Stadt anwesende Person mit hoher Wahrscheinlichkeit 

von einem Vorfall betroffen wäre. Spezifische Gründe für ein erhöhtes auf seine Person 

bezogenes Risiko hat der BF nicht substantiiert dargetan. Mazar-e Sharif und Herat sind durch 

einen Flughafen über den Luftweg grundsätzlich sicher und legal erreichbar, wobei derzeit 

angesichts der Maßnahmen im Zuge der COVID-19-Krise Flugverbindungen nicht sicher 

bestehen (siehe dazu auch weiter unten).  

 

Hinsichtlich der in den Städten Mazar-e Sharif und Herat vor Ausbruch der COVID-19-

Pandemie bestehenden Versorgungslage und der allgemeinen Lebensbedingungen der 

Bevölkerung ist angesichts des allgemeinen Niedergangs der Wirtschaft aus den 

Länderberichten auf das Wesentliche zusammengefasst abzuleiten, dass die Verwirklichung 

grundlegender sozialer und wirtschaftlicher Bedürfnisse, wie etwa der Zugang zu Arbeit, 

Nahrung, Wohnraum und Gesundheitsversorgung, zwar häufig nur sehr eingeschränkt 

möglich ist, die Versorgung der Bevölkerung jedoch zumindest grundlegend gesichert ist. 

Allerdings werden Personen, die sich ohne jegliche familiäre Bindung oder sonstigen sozialen 

Rückhalt, ohne Bildung bzw. Fachausbildung und Geldmittel etwa in Mazar-e-Sharif oder 

Herat ansiedeln, mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert sein. Eine 

diesbezügliche Verbesserung ist aufgrund der hohen und in den letzten Jahren stetig 

steigenden Anzahl an Rückkehrern aus Pakistan und dem Iran auch weiterhin nicht 

anzunehmen.  

 

Insofern war zwar vor der COVID-19-Pandemie in Mazar-e-Sharif oder Herat grundsätzlich 

von einer angespannten, aber dennoch gewährleisteten Versorgungslage auszugehen. 

Nunmehr hat sich aber die Versorgungssituation in ganz Afghanistan infolge deutlich 

steigender Preise für Grundnahrungsmittel und rückläufiger Bewirtschaftung als Auswirkung 

der COVID-19-Krise weiter verschlechtert. Abgesehen davon, dass bereits bisher der Zugang 

zum Arbeitsmarkt maßgeblich von lokalen Netzwerken abhängig war, hat sich aufgrund der 

COVID-19-Beschränkungen und der hohen Zahl von Rückkehrern aus dem Iran und Pakistan 

insbesondere für Menschen, die wie der BF auf Gelegenheitsarbeiten angewiesen sind, die 

Beschäftigungssituation – besonders auch in Großstädten wie etwa in Mazar-e Sharif und 

Herat – verschärft. Weiters wurden angesichts der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-
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19-Pandemie die meisten Hotels und Teehäuser geschlossen, sodass auch eine leistbare 

Unterkunftsmöglichkeit tatsächlich nicht vorhanden ist. Losgelöst davon, dass weder ein 

Rechtsanspruch auf die Leistungen und Maßnahmen aus den Programmen der Rückkehrhilfe 

besteht und etwa das Projekt „Restart III“ auf eine bestimmte Anzahl afghanischer 

Rückkehrer beschränkt ist, ist überdies auf der Grundlage der Länderinformationen zugrunde 

zu legen, dass die Unterstützung der freiwilligen Rückkehr nach Afghanistan derzeit aufgrund 

fehlender Flugverbindungen nicht möglich ist.    

 

Hinzu kommt – selbst wenn man zugrunde legt, dass der BF nicht zu einer COVID-19-

Risikogruppe zählt – das unkalkulierbare und überdurchschnittlich hohe Risiko, dass sich der 

BF bei seiner Arbeitssuche mit COVID-19 infizieren und in weiterer Folge auf eine 

medizinische Behandlung angewiesen sein könnte. Es darf nicht übersehen werden, dass die 

Infektionszahlen in Afghanistan stetig ansteigen. Aufgrund eines Mangels an Testkits ist von 

einer hohen Dunkelziffer an Infektionen auszugehen. Vor dem Hintergrund, dass es in 

Afghanistan keine Arbeitslosenunterstützung gibt, wäre der BF auch im Fall eines Lock-Downs 

gezwungen, einer Arbeit nachzugehen und eine Infektion mit COVID-19 zu riskieren. Zwar ist 

es nicht wahrscheinlich, dass die Infektion im Fall des (gesunden) BF einen schweren Verlauf 

nehmen würde; dennoch wäre er im Krankheitsfall auf eine medizinische Behandlung 

angewiesen. Aus dem Länderinformationsblatt (Kapitel „Medizinische Versorgung“) ergibt 

sich jedoch, dass die Qualität der Behandlungen in afghanischen Krankenhäusern stark 

einkommensabhängig ist. Dass der BF im Fall einer Infektion mit COVID-19 über die 

notwendigen Mittel verfügt, um seine Behandlung sicherzustellen, ist jedoch vor seinem 

persönlichen Hintergrund nicht ersichtlich. Theoretisch ist die medizinische Versorgung in 

staatlichen Krankenhäusern zwar kostenlos, doch ist es dem Länderinformationsblatt zufolge 

üblich, die Ärzte und Krankschwestern zu bestechen, um bessere bzw. schnellere 

medizinische Versorgung zu bekommen. Die EASO Country Guidance bestätigt, dass der 

afghanischen Regierung die Mittel für den Betrieb und die Erhaltung ihrer 

Gesundheitseinrichtungen fehlen. Neben öffentlichen Gesundheitseinrichtungen gibt es zwar 

auch einen privaten Sektor, dieser ist jedoch sehr teuer. Dem Länderinformationsblatt 

(Kapitel Länderspezifische Anmerkungen, COVID-19) ist zudem zu entnehmen, dass es in 

Afghanistan an adäquaten Medikamenten für Patienten, die an COVID-19 erkranken, 

mangelt. Zudem besteht ein Mangel an medizinischem Personal. Es ist daher nicht 

anzunehmen, dass dem BF im Fall einer Infektion eine angemessene medizinische 

Versorgung zukommen würde. 
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Zumal der BF Afghanistan im Alter 15 Jahren verlassen und sich seit über viereinhalb Jahren 

dort nicht mehr aufgehalten hat und abgesehen von seiner Heimatprovinz in keinem 

anderen Landesteil Afghanistans ortskundig ist, zudem weder über eine Berufsausbildung 

noch über einschlägige Berufserfahrung verfügt und insbesondere aufgrund des Fehlens von 

familiären, sozialen oder wirtschaftlichen Anknüpfungspunkten und daher fehlenden 

effizienten Unterstützungsmöglichkeiten und mangels Vermögens keine Möglichkeit hat, 

eine zwischenzeitige Arbeitslosigkeit abfedern zu können, wäre der BF von den aufgezeigten 

wirtschaftlichen und sozialen Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie wie auch jenen für 

die Gewährleistung medizinischer Versorgung zum derzeitigen Zeitpunkt besonders 

betroffen. Schließlich ist den zugrundeliegenden Länderberichten zu entnehmen, dass bei 

der Arbeitssuche persönliche Kontakte eine wichtige Rolle spielen. Dem 

Länderinformationsblatt zufolge ist es ohne Netzwerk nicht möglich, einen Job zu finden 

(Kapitel „Grundversorgung“). Vor diesem Hintergrund kann daher nicht ohne weiteres davon 

ausgegangen werden, dass es dem BF möglich sein wird, in einem absehbaren Zeitraum eine 

Arbeit und eine (leistbare) Unterkunft zu finden.  

 

Im gegenständlichen Verfahren nahm das BVwG für den BF eine individuelle 

Einzelfallprüfung vor, wie sie sowohl von EASO als auch von UNHCR für die Annahme einer 

Rückkehrmöglichkeit oder einer innerstaatlichen Flucht- und Schutzalternative gefordert 

werden. 

 

Ein wie von UNHCR in den o.a. Richtlinien für die Zumutbarkeit einer innerstaatlichen 

Fluchtalternative sprechender gesicherter Zugang zu Unterkunft, wesentlichen 

Grundleistungen (z.B. sanitärer Infrastruktur, Gesundheitsversorgung) und 

Erwerbsmöglichkeiten ist aufgrund der individuellen Umstände in Verbindung mit der aktuell 

angespannten Beschäftigungs-, Wohn- und Versorgungssituation nicht ersichtlich. Die von 

UNHCR dargelegten „bestimmten Umstände“, wonach es alleinstehenden leistungsfähigen 

Männern im berufsfähigen Alter ohne spezifische Vulnerabilitäten möglich sein kann, ohne 

Unterstützung von Familie und Gemeinschaft in urbaner Umgebung zu leben, sind im Falle 

des BF aus den dargelegten Gründen nicht gegeben. 

 

Es ist daher vor dem Hintergrund der derzeit in Afghanistan vorherrschenden 

Versorgungsbedingungen unter Berücksichtigung der persönlichen Lebensumstände des BF 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass dieser im Falle einer Rückkehr in sein 

Heimatland Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer realen Gefahr einer 

unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung entgegen Art 3 EMRK ausgesetzt wäre, 
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wobei eine innerstaatliche Fluchtalternative dem BF aus den dargelegten Gründen nicht 

offen steht. Auch nach einer anfänglichen Übergangsphase ist nicht anzunehmen, dass der 

BF etwa in den Städten Mazar-e Sharif oder Herat Fuß fassen und dort ein Leben ohne 

unbillige Härten führen könnte, wie es auch andere Landsleute führen (vgl. zur Auslegung 

des Kriteriums der „Zumutbarkeit“: VwGH 23.01.2018, Ra 2018/18/0001). 

 

Ausschlussgründe nach § 8 Abs. 3a iVm § 9 Abs. 2 AsylG liegen nicht vor, weil sie einerseits 

nicht hervorgekommen sind (§ 9 Abs. 2 Z 1 und 2 AsylG) und der BF andererseits 

unbescholten ist (Z 3 leg cit). 

 

Daher war der Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides 

stattzugeben und dem BF gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG der Status des subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan zuzuerkennen. 

 

5.2.4.3. Zu Spruchpunkt III. dieses Erkenntnisses (Erteilung einer befristeten 

Aufenthaltsberechtigung): 

 

Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG ist einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten 

zuerkannt wird, von der zuerkennenden Behörde gleichzeitig eine befristete 

Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter zu erteilen. Die 

Aufenthaltsberechtigung gilt ein Jahr und wird im Falle des weiteren Vorliegens der 

Voraussetzungen über Antrag des Fremden vom BFA für jeweils zwei weitere Jahre 

verlängert. Nach einem Antrag des Fremden besteht die Aufenthaltsberechtigung bis zur 

rechtskräftigen Entscheidung über die Verlängerung des Aufenthaltsrechts, wenn der Antrag 

auf Verlängerung vor Ablauf der Aufenthaltsberechtigung gestellt worden ist. 

 

Im gegenständlichen Fall ist dem BF der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf 

den Herkunftsstaat Afghanistan zuzuerkennen (siehe Spruchpunkt II.).  

 

Daher ist dem BF gemäß § 8 Abs. 4 AsylG gleichzeitig eine befristete Aufenthaltsberechtigung 

als subsidiär Schutzberechtigter für die Dauer eines Jahres zu erteilen. 

 

 

Zu Spruchteil B): 
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Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von 

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder 

weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen (siehe dazu insbesondere die unter A) zitierte Judikatur). Auch liegen keine 

sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


